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Die Biene ist eines der wichtigsten 
Nutztiere und für den Großteil der 
Bestäubung heimischer Blühpflan-
zen verantwortlich. Einheimisches 
Obst, Wildpflanzen und verschiede-
ne Gemüsesorten können nur wach-
sen und gedeihen, wenn sie recht-
zeitig bestäubt werden. Die Honig-
biene leistet somit einen wichtigen 
Beitrag für das ökologische Gleich-
gewicht und ist sowohl auf dem 
Land als auch in der Stadt auf die Er-
haltung ihrer Art durch Imker an-
gewiesen. Mit dem nötigen Grund-

wissen kann fast jeder zum Hobby-
imker werden und seine eigenen 
Bienenvölker halten. Das Imkern ist 
ein wunderbares Hobby für ökolo-
gisch interessierte Menschen und 
der perfekte Ausgleich zum oft 
stressigen Alltags- und Berufsleben.
Wegen Wohnortwechsel zweier 
Imkerinnen suchen die Pettendorfer 
Schulbienen neue Imker*innen oder 
Interessierte, welche die Imkerei er-
lernen möchten. Bei Interesse bitte 
wenden an Gaby Vetter-Löffert, 
vetter-loeffert@t-online.de. 

im Trauercafé
“Lebensblüte”
am Samstag, 

25. Februar 2023
von 15.00 bis 17.00 Uhr
im Pfarrheim Pettendorf

Martin-Klob-Straße 6

Gib Deiner
 Trauer 
Raum...

Basar für die
 ganze Familie
Dieses Jahr mag der Winter nicht 
so recht kommen bzw. bleiben und 
so mancher Tag erinnert mehr an 
den Frühlingsbeginn als an einen 
Januartag. So ist es nicht verwun-
derlich, wenn die ein oder der an-
dere an die Kartons voller Klei-
dung und Spielzeug denkt, die wir 
von unseren Kindern auf den 
Dachböden oder im Kellern la-
gern. Jetzt kommt eure Chance, 
diese Dinge beim Frühlingsbasar 
in Pielenhofen zu verkaufen! 
Dieses Jahr planen wir - der El-
ternbeirat des Bruder-Konrad- 
Kindergartens und der Eltern-
beirat der Waldkinder Regensburg 
-  gemeinsam einen Tischbasar zu 
organisieren.

Der Basar findet 
am 12. März 

von 9 bis 12 Uhr 
im Saal des Klosterstadels

 in Pielenhofen statt.
Wer einen Tisch zum Verkaufen 
reservieren möchte, meldet sich 
bitte per Mail bei martina-ergo@ 
gmx.de oder per Nachricht über 
Whatsapp oder Signal unter der 
Nummer  (01 76) 60 011 443. Die 
Tischgebühr beträgt zehn Euro. 
Verkauft werden darf alles rund 
ums Kind. Zudem gibt es leckeren 
hausgemachten Kuchen und Kaf-
fee. Wir nehmen auch gerne 
Kuchenspenden unabhängig von 
den Kindergärten an. Der Erlös 
geht zu 100% an die beiden 
Kindergärten.

Die Elternbeiräte
Theresa Kobl,

 Carola Hillebrand, 
Manuela Hackl, Martina 

Lichtenauer, Irina Jurk-Kremer, 
Anja Kossa und Eric Gaberic

Foto: 
Sabine Franzl

Bienen suchen BetreuerInnen



Aktuell            3Pettendorf aktuell

Die Bilanz ihres ehrenamtlichen 
Engagements kann sich sehen las-
sen: 26 Mal wurde die Freiwillige 
Feuerwehr Kneiting im vergange-
nen Jahr zu Einsätzen gerufen. Da-
bei stand die Brandbekämpfung mit 
nur drei Einsätzen längst nicht im 
Vordergrund. Achtmal mussten sich 
die Aktiven im Bereich technische 
Hilfeleistung bewähren, listete 
Kommandant Bernhard Weigl bei 
der Jahresversammlung im Dorf-
haus auf.  Darüber hinaus leistete 
seine Truppe 15 Sicherheitswachen. 
Derzeit sind 45 Aktive in der Knei-
tinger Wehr, darunter drei Frauen 
und zwei Jugendliche. In Zahlen 
ausgedrückt waren an den Einsätzen 
insgesamt 220 Aktive mit 223 Stun-
den ihrer Freizeit beteiligt. 
Die Übungs- und Ausbildungsbe-
reitschaft der Einsatzkräfte kann 
sich ebenfalls sehen lassen. Neben 
den regelmäßigen Monatsübungen 
und der Gerätepflege fanden im ver-
gangenen Jahr auch Atemschutz-
übungen statt, berichtete Weigl. 
Darüber hinaus stellten sich die 
Feuerwehrler  verschiedenen Leis-

tungsprüfungen, darunter ein Atem-
schutz-Leistungswettbewerb des 
Bezirksfeuerwehrverbands Ober-
pfalz und der Freiwilligen Feuer-
wehr St. Margarethen im Burgen-
land. 
Kommandant Weigl bedankte sich 
bei den Atemschutzbeauftragten 
Martin Fleischmann und Thomas 
Christof  für ihre „pflichtbewusste 
und selbständige Arbeit“, bei den 
Gerätewarten Gerhard Koller und 
Alois Meierhofer sowie bei Betty 
Bach und Heribert Fleischmann, die 
sich um den Feuerwehr-Nachwuchs 
kümmern. Anschließend ernannte 
Weigl Antonia Häberl zur Ober-
feuerwehrfrau und Florian Meier-
hofer und Korbinian Herold zu 
Oberfeuerwehrmännern. 
Heuer möchte sich der Komman-
dant verstärkt der Nachwuchswer-
bung widmen. Darüber hinaus wird 
voraussichtlich eine Einsatzübung 
im neuen Kinderhaus stattfinden, 
kündigte er weiter an. Für Ende Juni 
ist der Besuch der Brandübungs-
anlage in Neumarkt geplant.
                             Claudia Kreissl

Fotos: @washingtonrowing

Feuerwehr Kneiting 

Aktive leisteten 24 Einsätze

www.zahnarztpraxis-dr-weiss.de

Hauptstraße 27a - 93186 Pettendorf - Tel.: (09409) 861430

Unser Beruf ist einer der 
schönsten, die es gibt, 
denn wir sorgen dafür, 
    dass Sie uns lächelnd
        wieder verlassen. 

Zahnmedizin goes digital:
Statt Abdruckmasse im Mund
der topmoderne Intraoralscan 
bei uns!

Kommandant Bernhard Weigl mit den erfolgreichen Teilnehmern 
des Atemschutz-Leistungswettbewerbs in Hemau

Am 28. Oktober 2023 ist wieder 
Firmung in der Pfarreiengemein-
schaft Pettendorf-Pielenhofen-
Wolfsegg. Die Firmlinge sind ein-
geladen, sich bereits das ganze 
Jahr 2023 auf ihren Firmtag vor-
zubereiten und dabei zu erfahren, 
was es ausmacht, ein aktiver jun-
ger Christ zu sein:

Was kann ich für andere tun?
Ich kann etwas bewegen!

Wir wollen zusammen mit den 
Firmlingen praktische Antworten 
auf diese Fragestellung bzw. diese 
Aussage finden, z.B. durch Aktio-
nen und Veranstaltungen, wie in 
der Liturgie mit dem Gestalten 
einer Kreuzwegandacht in der Fas-
tenzeit oder im sozialen Bereich 
mit verschiedensten Aktionen wie 
beispielsweise dem Verwerten von 
Obst beim Kochen von Marme-
lade für die Tafel, oder dem Spen-
den sammeln durch eine Muffin-
Backaktion oder auch der Kontak-
taufnahme mit (jungen) Men-
schen, die zu uns geflüchtet sind, 
oder im Zeichen der Nachhaltig-
keit mit der Gestaltung des Pfarr-
hofgartens als Begegnungsort oder 
Ernte erleben beim Kartoffel-
klauben...

F Wenn Sie der Pfarreienge-
meinschaft Pettendorf-Pielenho-
fen-Wolfsegg verbunden sind, 

F  Wenn Ihnen die Firmlinge des 
Jahres 2023 besonders am Herzen 
liegen,

F  Wenn Sie Zeit aufbringen kön-
nen, Erfahrungen und erworbene 
Fähigkeiten für diese praktische 
Firmvorbereitung einzubringen,

F  Wenn Sie weitere Ideen ha-
ben, wie man etwas bewegen 
kann, etwas für andere tun kann, 
und Freude daran haben, dies an 
unsere diesjährigen Firmlinge   
weiterzugeben...

...dann laden wir Sie ein: 
Melden Sie sich in den Pfarrbüros 
oder bei Bernadette Mitko (Kon-
taktdaten entnehmen Sie dem ak-
tuellen  Pfarrbrief oder Sie kon-
taktieren Bernadette Mitko unter 
(09409) 637 oder per Mail an 
mitko. pfarramt@r-kom.net)

Wir freuen uns auf viele  Mitge-
stalterinnen und Mitgestalter aus 
allen Pfarreien!

Bernadette Mitko für die
Pfarreiengemeinschaft

Mitgestalter und Begleiter 
für Firmvorbereitung gesucht!

Werbung in Pettendorf aktuell
ab 25 Euro netto 

Telefon (0 94 09) 14 61



Es ist geschafft: Seit 9. Januar hat 
der PettenDorfladen nun auch 
wieder eine Metzgerei – mit warmer 
Theke und täglichem Mittagstisch. 
Die PettenDorfladen UG hat keine 
Kosten und Mühen gescheut, um die 
neue Metzgereiabteilung im Petten-
Dorfladen professionell und anspre-
chend auszustatten. 
Das Sortiment umfasst täglich 
frische Fleisch- und Wurstwaren 
von der Metzgerei Brunner aus 
Kareth, Käsespezialitäten und Fein-
kost-Salate. Zudem gibt es ein reich-
haltiges Angebot an warmen Snacks 
und täglich ein frisch gekochtes 
Mittagsgericht.
Große Freude herrscht im Team des 
PettenDorfladens über die neuen 
Kolleginnen. „Gerade in Zeiten des 
überall sichtbaren Fachkräfte-
mangels haben wir drei kompetente 
und erfahrene Metzgereifachver-
käuferinnen einstellen können. Das 
ist für uns und den PettenDorfladen 
ein großer Gewinn“, freut sich 
Marktleiter Alexander Beer. „Um 
die gesamten Öffnungszeiten des 
PettenDorfladens auch in der Metz-

gerei abdecken zu können, brauchen 
wir allerdings noch Verstärkung“, 
räumt Beer ein.
Bis die gefunden ist, hat die Metz-
gerei im PettenDorfladen folgende 
Öffnungszeiten:

Montag, Mittwoch und Samstag: 
7:00-14:30 Uhr

Dienstag, Donnerstag 
und Freitag: 

7:00-18:30 Uhr

Aber auch außerhalb der Öffnungs-
zeiten gibt es stets ein ausgewähltes 
Angebot an verpacktem Frisch-
fleisch und Wurst – in bester 
Metzgerqualität. Das aktuelle Mit-
tagsangebot der Woche liegt im 
Laden aus und ist jederzeit auf der 
Webseite des Ladens zu finden unter 
der Adresse www.pettendorfla-
den.de. Zur besseren Planung bittet 
das Metzgerei-Team gerne um 
Vorbestellung unter Tel. (09409) 
7774389. 

Gesellschaftsrat 
und Geschäftsführung

PettenDorfladen UG 
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PettenDorfladen

Professionell und ansprechend:
Metzgertheke ist geöffnet

Wir machen, dass es fährt.

! Klimaservice
! Autoglaserei
! Neu- u. Gebrauchtwagen
! Unfallinstandsetzung
! Mietwagen
! TÜV/AU-Abnahme
! Fehlerdiagnose
! Autoelektrik
! Finanzierung-Leasing

BOSCH

Kraftfahrzeug-

Ausrüstung

Pettendorf - Schlossstraße 28 -Tel. 09409/ 869445 -  - www.juraautomobile.deinfo@jura-automobile.de

Kfz-Mechatroniker/in
 Ein Fahrzeug ist mehr als ein fahrbarer Untersatz, vollgepackt mit modernster
  Mechatronik. Durch so viel Technik muss Mann oder Frau erstmal durchsteigen!
   Aber kein Problem für Dich als Kraftfahrzeugmechatroniker/in. 
    Du wirst Allroundexperte für die Reparatur, Instandhaltung und 
     Qualitätssicherung von Fahrzeugen.

Automobilkaufmann/-frau
In der Ausbildung zum Automobilkaufmann/-frau
verbringst Du Deinen Tag umgeben von 
Neu- und Gebrauchtwagen. 
Du führst Beratungsgespräche und klärst die
Finanzierungsart. Du bist verantwortlich für die
Bestellung, die Organisation und den Verkauf
von Fahrzeugen.
Du wirst also ein echter Allrounder in Sachen 
Fahrzeuge.

Wir stellen ein und bilden aus

http://www.pettendorftheater.de


Beitragserhöhung
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Traditionell fand am Dreikönigstag 
die alljährliche Jahreshauptver-
sammlung der Freiwilligen Feuer-
wehr Pettendorf statt. Der erste 
Vorstand Tobias Manz konnte im 
Saal des Mayerwirts  81 Mitglieder 
und weitere Ehrengäste begrüßen. 
Nach dem Verlesen des Protokolls 
der letzten JHV durch Schriftführer 
Leonhard Amann ließ Manz das 
vergangene Jahr Revue passieren 
und wies auf Termine im neuen Jahr 
hin sowie auf Themen, welche die 
Wehr in nächster Zeit beschäftigen 
werden, wie etwa die Sanierung des 
Gerätehauses oder das anstehende 
150-jährige Gründungsfest im Jahr 
2026. 
Martin Stiegler gab als erster 
Kommandant Informationen über 
die aktive Mannschaft, welche 
letztes Jahr zu 32 Einsätzen gerufen 
wurde. Fünf Gruppen konnten 
erfolgreich ein Abzeichen ablegen 
und es wurden wieder zahlreiche 
Lehrgänge und Schulungen von 
aktiven Feuerwehrlern besucht. 
Tobias Wittenzellner gab als Ju-
gendwart einen Überblick über die 
Jugendarbeit und durchgeführte 
Aktivitäten. Der Atemschutzbe-
auftragte Christian Beer informier-
te über Übungen und Geschehnisse 
im Bereich Atemschutz. Die Kin-
derfeuerwehr mit dem Namen 

“Funkenhupfa“ wurde von Katha-
rina Schweiger vorgestellt. 
Nach einer kurzen Pause gab 
Kassiererin Cornelia Broszio eine 
Übersicht über den Kassenstand 
und wurde von der Versammlung 
einstimmig entlastet. Des Weiteren 
war eine Satzungsänderung auf der 
Tagesordnung, welche einen 3. 
Vorstand sowie zwei stellvertreten-
de Kommandanten vorsieht. Diese 
konnte genauso einstimmig be-
schlossen werden wie eine Erhö-
hung der Beiträge sowohl für Ak-
tive, als auch für fördernde Mitglie-
der. 
Nachdem Tobias Manz sich nicht 
mehr als erster Vorsitzender zur 
Verfügung stellte, wurde der bis-
herige zweite Kommandant Bene-
dikt Manz bei einer Enthaltung ein-
stimmig zum neuen Vorsitzenden 
gewählt, zweiter Vorstand ist wei-
terhin Roland Kager und als dritter 
Vorstand konnte Matthias Schön-
steiner einstimmig gewählt werden.
Im Rahmen einer Dienstver-
sammlung werden in den nächsten 
Wochen zwei stellvertretende 
Kommandanten gewählt. Benedikt 
Manz warb in seiner Antrittsrede 

dafür, den starken Zusammenhalt 
innerhalb der Wehr weiterzuführen.
 Der erste Bürgermeister Obermeier 
dankte in seinem Grußwort den 
Feuerwehrmitgliedern für ihre Ar-
beit und deren Bereitschaft, an-
deren zu helfen, trotz zunehmender 
Risiken, wie etwa die Silvester-
nacht in Berlin gezeigt habe. 
Pfarrer Norbert Pabst wünschte den 
Mitgliedern ein gutes neues Jahr 
und gab seinen Segen. Im An-
schluss konnte der neue Vorstand 
langjährige Mitglieder ehren, 
außerdem wurde Martin Meier für 
seine Verdienste im Feuerwehr-
verein zum Ehrenvorstand ernannt. 
Zum Abschluss dankte die Vor-
standschaft dem nun ehemaligen 
Vorsitzenden Tobias Manz für seine 
stets vorbildliche Arbeit in den 
letzten acht Jahren und überreichte 
ihm ein Geschenk.   Jana Wittmann

Bäckerei - Café

FREISLEBEN

Öffnungszeiten:
Mo.     7.00 - 12.00 
Di.      7.00 - 12.00 
Mi - Fr.  7.00 - 12.00
und    14.30 - 18.00
Sa.     6.00 - 12.00

Blumenstraße 6
93186 Reifenthal

Tel. 0 94 04 / 21 43

Filiale Regensburg:
Bäckerei - Cafe
Herrichstraße 1

Tel. 09 41 / 5 12 05

Benedikt Manz ist der neue Vorsitzende

Für 25-Jährige Mitgliedschaft 
wurden geehrt: Markus Krutina, 
Michael Eller, Matthias Schön-
steiner, Andreas Kolaczek, Heinz 
Rösler, Michael Würsching, Birgit 
Pecher, Peter Kroneder, Andrea 
Heimerl, Alois Amann, Rosemarie 
Hochschau, Horst Böhm, Judith 
Weiß, Alois Engl, Alois Bink jun., 
Gilbert Fehle, Maria Betzer, Peter 
Greiner, Reinhold Knorr 
Für 40- Jährige Mitgliedschaft 
wurden geehrt: Jakob Jütten, 
Thomas Schönsteiner, Walfried 
Achhammer, Norbert Klügl, Tho-
mas Kreissl, Josef Schmid
Für 50- Jährige Mitgliedschaft 
wurden geehrt: Josef Koller, 
Heinrich Schönleber, Günther 
Graml
Zum Ehrenvorsitzenden wurde 
Martin Meier ernannt, aufgrund 
seiner zahlreichen Verdienste für 
die Feuerwehr Pettendorf

Die Ehrungen

Das neue Vorstandstrio: (v. li.)
Matthias Schönsteiner, 

Benedikt Manz und Roland Kager 

Die langjährigen Mitglieder der Feuerwehr Pettendorf (Fotos: Feuerwehr)

Feuerwehr Pettendorf

Die letzte Beitragserhöhung fand 
im Rahmen der Euro Umstellung 
statt. Würde der Verein keine 
Spenden erhalten bzw. keine Ver-
anstaltungen durchführen, wür-
den die Beiträge nicht ausreichen 
um die Kosten effektiv zu decken. 
So wird der Beitrag für Aktive/ 
Passive Mitglieder auf nun 12 
Euro und für Fördermitglieder auf 
nun 24 Euro erhöht.



Im Jahr 2022 konnten die Ausleih-
zahlen der Gemeindebücherei Pet-
tendorf im Vergleich zu den bereits 
erfolgreichen Vorjahren erneut ge-
steigert werden. Dies gilt sowohl für 
die Ausleihungen in der Bücherei 
selbst, als auch in der ONLEIHE. 
Die Zahl der Entleihungen stieg auf 
insgesamt 20.164, so dass erstmals 
die 20.000er Marke überschritten 
wurde. Davon entfallen auf Entlei-
hungen in der Bücherei selbst 
15.549 und auf die Leihvorgänge in 
der ONLEIHE 4.615. Im Vergleich 
zum Vorjahr bedeutet das eine Stei-
gerung von 9,61 Prozent. Das Er-
gebnis von 2021 dazu im Vergleich: 
Die Gesamtentleihungen sum-
mierten sich auf 18.396, davon in 
der  Bücherei selbst 14.161 und 
über die ONLEIHE 4235.
Besonders erfreulich war im Jahr 
2022, dass die Zahl der aktiven 
Leserinnen und Leser erneut ge-
stiegen ist. So vergeht fast keine 
Woche, in der nicht eine neue 
Familie den Weg in die Bücherei 
findet. Dies ist eine Bestätigung für 
die Attraktivität und Familien-
freundlichkeit unserer Bücherei.
Erfreulich ist auch die Zahl der 
Besuche in der Bücherei und bei 
Veranstaltungen - trotz Einschrän-
kungen durch Corona. Im Bücherei-
jahr 2022 kamen 5452 große und 
kleine Besucher in die Bücherei. 

Allerdings werden die Besucher-
zahlen der Vor-Coronazeit (Im Jubi-
läumsjahr 2019 - 30 Jahre Gemein-
debücherei - mit extra vielen Veran-
staltungen waren es 6226) noch 
nicht wieder erreicht.
Bedingt durch die Einschränkungen 
und die gebotene Zurückhaltung 
wegen Corona konnten 2022 weni-
ger Veranstaltungen angeboten wer-
den als gewohnt und es kamen we-
niger Besucher. So sind beispiels-
weise die traditionellen und belieb-
ten Schlosskellerlesungen, die die 
Bücherei seit Jahren gemeinsam mit 

dem PettenDorftheater durchführt 
oder das herbstliche Kindertheater 
im Pfarrsaal, das immer um die 100 
Kinder und Eltern angelockt und 
begeistert hat, erneut den Corona-
Regelungen zum Opfer gefallen. 
Für den 15. und 16. September 2023 
sind zumindest wieder Schloss-
kellerlesungen geplant. 
Doch das ehrenamtliche Team der 
Bücherei hat mit unterschiedlichen 
Aktionen der Situation getrotzt. So 
wurde mit mehreren umfangreichen 
Medienanschaffungen im Laufe des 
Jahres dafür gesorgt, dass zumin-
dest der Lesestoff nicht ausgeht. Die 
regelmäßigen Medienbeschaffun-
gen sind gerade im Hinblick auf 
steigende Preise und Kosten für den 
Lebensunterhalt der Leserinnen und 
Leser durch Inflation und Energie-
krise sehr wichtig. Der Sommer-
Ferien-Lese-Club wurde zum drit-

ten Mal angeboten. Es gab endlich 
wieder ein Ferienprogramm in Zu-
sammenarbeit mit den Jugend-
betreuern der Gemeinde und „Pira-
ten enterten die Bücherei“. Und 
auch die Leseförderung mit der 
Grundschule Pettendorf-Pielenho-
fen mit dem „Lesefuchs - der Bü-
chereiführerschein“ konnte endlich 
wieder regelmäßig angeboten wer-
den. Auch die Reihe „Erzähl mir 
eine Geschichte“ mit Hubert Den-
nerlohr konnte öfters angeboten 
werden, wenn auch noch nicht 
monatlich.
Vielen Dank allen Leserinnen und 
Lesern für die Treue zur Gemeinde-
bücherei  im zurückliegenden Jahr. 
Freuen wir uns gemeinsam auf ein 
„erlesenes“ Bü-cherjahr 2023 mit 
vielen Besuchen  und netten Begeg-
nungen bei vielen Veranstaltungen.
                     Reinhold Demleitner
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 Rekord: Erstmals mehr als 20.000 Entleihungen

Bücherei Sankt Margaretha 

Mit der anregenden Zeitschrift „So 
isst Italien“ bauen wir unseren 
Bestand an aktuellen Zeitschriften 
ab 2023 weiter aus. Die Zeitschrift 
erscheint sechsmal im Jahr und 
ergänzt unseren Bestand an Koch-
zeitschriften. Schauen Sie doch 
beim nächsten Besuch in der 
Bücherei einmal in unser Zeit-
schriftenregal im Lesecafé. Viel-
leicht blättern Sie in einer unserer 17 
Zeitschriften und genießen dazu 
eine Tasse frisch gebrühten Kaffee 
aus unserem Kaffeeautomaten.
Übrigens: Wenn Sie noch mehr 
Zeitschriften oder täglich die Süd-
deutsche Zeitung oder wöchentlich 
Die Zeit lesen möchten, können Sie 
dies bequem auch von zu Hause aus 
tun. Nutzen Sie dazu einfach die 
ONLEIHE unter LEO-NORD 

(www.leo-nord.de). Die Nutzung 
der ONLEIHE ist für alle unsere 
Leserinnen und Leser durch die 
jährlichen Benutzergebühren abge-
deckt.          Reinhold Demleitner

Neue Zeitschift: So isst Italien



Der Verein Umweltbewusste Bür-
gerInnen Pettendorf UwB stellt in 
dieser Reihe Rezepte mit Zutaten 
vor, die im Umkreis von 50 km rund 
um Pettendorf erzeugt werden 
(Ausnahme sind Gewürze wie 
Pfeffer). 
Nach den Schlemmereien der Weih-
nachtszeit steht der Januar bei den 
meisten ganz im Zeichen einer be-
wussteren Ernährung. Kein Alko-
hol, Schluss mit den süßen Verfüh-
rungen und einfach von allem etwas 
weniger - so sind die Vorsätze für 
den Start ins neue Jahr. 
Wie gut, dass es einige heimische 
Gemüse- und Salatsorten gibt, die 
am Jahresanfang Saison haben. Ne-
ben Rosenkohl und Grünkohl gibt 
es Rote Bete, Feldsalat, Rucola, 
Möhren oder Wirsing, aus denen 
man leckere Gerichte zubereiten 
kann. Ich habe für Sie diesmal den 
Grünkohlstrudel mit Forelle und 
Senfsauce ausgewählt. 
Grünkohl mal anders. Der saftige 
Strudel ist ein tolles Einsteiger-
rezept für alle, die sich bislang nicht 
an die Zubereitung von Grünkohl 
getraut haben. Vegetarier können 
den Fisch zum Beispiel durch Räu-
chertofu ersetzen.
Grünkohl ist ein echter Winter-
Klassiker. Normalerweise wird er 
mit viel Fleisch und Kartoffeln zu-

bereitet und ist traditionell in der 
norddeutschen Winterküche. Doch 
die Kohlsorte schmeckt auch scho-
nend gedünstet und sogar roh als Sa-
lat oder im Smoothie. Man sollte ihn 
nur nicht zu lange und zu intensiv 
kochen, da er sonst seine wertvollen 
Inhaltsstoffe verliert.
Vor der Zubereitung werden zu-
nächst die krausen Blätter von den 
Stielen und harten Blattrippen ge-
trennt und dann gründlich waschen, 
denn Grünkohl ist häufig sehr san-
dig. Die Blätter dann in Streifen 
schneiden oder klein hacken und 
weiterverarbeiten. Anders als 
manchmal behauptet, kann man 
Grünkohl problemlos aufwärmen. 
Man sollte ihn aber nicht zu lange 
warmhalten, denn Grünkohl enthält 
relativ viel Nitrat. Dieses wandelt 
sich bei Wärme in Nitrit um, das 
wiederum als gesundheitsschädlich 
gilt.
Beim Berechnen der Menge sollte 
man bedenken, dass die Strünke und 
Stiele entfernt werden und das Ge-
müse beim Kochen stark zusam-
menfällt. Für zwei Portionen benö-
tigt man daher etwa ein Kilogramm 
frischen Grünkohl. 
Er zählt seit mehreren Jahren zum 
sogenannten Superfood. Tatsäch-
lich enthält das Gemüse nachweis-
lich etliche gesunde Inhaltsstoffe 
wie Vitamin A und C, Mineralstoffe 
wie Eisen, Kalium, Magnesium und 
außerdem Flavonoide, die den Cho-
lesterinwert senken können. Probie-
ren Sie doch einfach mal den Klas-
siker aus dem hohen Norden - Sie 
werden nicht enttäuscht sein.
                               Tina Brunner
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Kochen unter 50 - 
Grünkohl: unser heimisches Superfood 

Die Zutaten bekommen Sie selbst-
verständlich im PettenDorfladen.
Forellen und andere Fischspeziali-
täten gibt es beispielsweise bei Fi-
scherei&Räucherei Mißlbeck, auf 
Wochenmärkten in Stadtamhof 

(Mi), Bauernmarkt am Landrats-
amt (Do) oder am Bismarckplatz 
(Sa). Frisches Gemüse erhalten Sie 
beim Hofladen Schweiger in Hin-
terberg oder beim Hofladen Mei- 
Wies in Kareth.

Einkaufsmöglichkeiten für dieses Rezept:

Zutaten für 4 Personen:
250 g Forellenfilet, 
500 g geputzter Grünkohl,
8 Schalotten oder Zwiebel,
125 g Butter, 4 EL Zucker,
2 TL Gemüsebrühe,
Salz, Pfeffer und Muskat,
Strudelteig (entweder selbst 
gemacht oder fertig aus der 
Kühltheke),
Semmelbrösel,
2 Becher Crème fraiche,
Senf (entweder 75 g Senfkörner 
oder mittelscharfen Senf z.B. von 
Händlmeier),
Dill

Zubereitung: 
Schritt 1
Grünkohl gründlich waschen und 
portionsweise in heißem Salzwas-
ser ca. 4 Minuten blanchieren. Ab-
gießen, kalt abschrecken und gut 
abtropfen lassen. Anschließend 
den Kohl hacken.
Schritt 2
Schalotten bzw. Zwiebel schälen 
und vierteln. 25 g Butter erhitzen. 
Schalotten darin unter Wenden ca. 
3 Minuten anbraten, mit 4 EL Zu-
cker bestreuen und karamellisie-
ren lassen. Grünkohl, 500 ml Was-
ser und Brühe zugeben und ca. 15 
Minuten zugedeckt kochen. Mit 
Salz, Pfeffer und Muskat ab-
schmecken. Abtropfen und abküh-
len lassen. Forellenfilets in Stücke 
schneiden und vorsichtig mit Salz 
würzen.

Schritt 3
100 g Butter schmelzen. Ein Ge-
schirrtuch leicht befeuchten, ein 
zweites Tuch daraufgeben. Je 2 
Strudelteigblätter leicht überlap-
pend nebeneinander auf das Ge-
schirrtuch legen und mit Butter 
bestreichen. Vorgang wiederholen 
bis alle Blätter aufgebraucht sind. 
Backofen auf 175°C vorheizen.
Schritt 4
Teig mit ca. 2 EL Semmelbrösel 
bestreuen. 3 EL Semmelbrösel 
und Forellenfilets unter den Grün-
kohl mischen und die Masse auf 
das untere Drittel der Längsseite 
des Strudelteiges geben. Strudel-
blätter seitlich über die Füllung 
schlagen und mit Hilfe der Tücher 
von der belegten Seite her einrol-
len.
Schritt 5
Strudel mit der Nahtseite nach un-
ten auf ein mit Backpapier beleg-
tes Backblech legen. Mit Butter 
bestreichen und im vorgeheizten 
Backofen 25-30 Minuten backen. 
Nach ca. 10 Minuten den Strudel 
mit restlicher Butter bestreichen.
Schritt 6
Für die Sauce Crème fraiche und 
ca. 4-6 TL Senf (je nach Ge-
schmack) verrühren. Mit Salz, 
Pfeffer und Zucker abschmecken. 
Wer will, kann mit ein paar Sprit-
zern Worcester Sauce den Ge-
schmack etwas intensivieren. 
Evtl. Dill fein schneiden und un-
terrühren.

Unser Rezeptvorschlag für den Monat Februar:

Grünkohlstrudel mit Forelle und Senfsauce



Im Dezember bestellte der Gemein-
derat Alfred Stiegler und Dieter Pe-
cher zu den neuen Seniorenbeauf-
tragten der Gemeinde. Die beiden 
Pettendorfer treten mit der Beru-
fung in die Fußstapfen von Bern-
hard Czinczoll, Johanna Schönleber 
und Friedrich Manz, die sich seit 
2009 für die Belange der Senioren 
einsetzten und zum 1. September 
2022 ihre Ämter niederlegten. Was 
sich die beiden Neuen für das 
wichtige Ehrenamt vorgenommen 
haben, erzählen sie im Interview:

Was hat Sie dazu bewogen, 
das Amt des Seniorenbeauf-

tragten der Gemeinde 
Pettendorf zu übernehmen?

Alfred Stiegler:  Die Statistiken 
zeigen, dass der Altersdurchschnitt 
weiter steigt und dadurch die täg-
lichen Herausforderungen der 
Senioren im Alltag mehr werden. 
Hier möchte ich unterstützen, denn 
auch ich werde ein Senior der Zu-
kunft sein. Ich finde es sehr wichtig, 
dass sich Mitbürger in der Gemein-
de ehrenamtlich einbringen, um 
eine Gemeinde lebenswert zu er-
halten.
Dieter Pecher: Der Aufruf vor eini-
gen Monaten in Pettendorf aktuell hat 
mich angesprochen. Ich lebe seit 
Mitte der 1980er Jahre in der Ge-
meinde Pettendorf und habe sie 
immer als sehr lebenswert empfun-
den. Es ist meine Heimat. Seit De-
zember 2022 bin ich im Rentenalter, 
habe Zeit und möchte der Gemeinde 
etwas zurückgeben.

Welche Aufgaben bringt
 das Amt mit sich?

Alfred Stiegler: Mittler zwischen 
Gemeinde und den Senioren sein. 
Anregungen für ein seniorengerech-
tes Umfeld sammeln und an die 
Gemeinde weitergeben. Veranstal-
tungen für Senioren planen und 
durchführen, z.B. sicheres häusli-
ches Umfeld mit der Polizei, EDV, 
Erste Hilfe usw. Die Herausforde-
rungen werden vielfältig sein und 
ich freue mich schon darauf, diese 
Aufgaben im Seniorenforum zu dis-
kutieren, zu planen und umzuset-
zen.
Dieter Pecher:  Verantwortung!  
Ich sehe meine Aufgabe darin, die 
Anliegen, Interessen und Bedarfe 
der Senioren in unserer Gemeinde 

zu erfassen und nach Lösungen zu 
suchen. Die Tätigkeit wird ganz 
wesentlich vom Seniorenforum 
getragen.

Was reizt Sie am Amt des 
Seniorenbeauftragten?

Alfred Stiegler: Neue Herausforde-
rungen anzunehmen, nachdem ich 
ja schon mit ehrenamtlichen Aufga-
ben in der Feuerwehr Erfahrungen 
gesammelt habe und immer wieder 
feststellen konnte, wie gut es sich 
anfühlt, wenn man helfen kann.  
Helfen und Hilfe am Nächsten, 
getreu nach dem Motto „Es gibt 
nichts Gutes außer man tut es“!
Dieter Pecher:  Mit Menschen zu 
kommunizieren. Themen zu gestal-
ten, voranbringen und mitzutragen. 

Wo sehen Sie in punkto 
Senioren noch Potenzial in 

der Gemeinde?

Alfred Stiegler: Eine positive Um-
setzung von Wohnformen, die zu 
der Gemeinde passen oder den 
Bedarf in unserer Gemeinde heute 
und morgen decken. Das Thema 
barrierefreie Zugänge ist mit Si-
cherheit auch noch ein wichtiges 
Thema. Außerdem werden be-
stimmt noch viele weitere Themen 
benannt werden, welche zusammen 
im Seniorenforum erarbeitet wer-
den.

Was läuft Ihrer Ansicht
 nach schon gut?

Alfred Stiegler: Es gibt bereits ein 
gutes soziales Netzwerk unter den 
Senioren, welches man erhalten und 
erweitern sollte. Hier haben unsere 
Vorgänger sehr gute Arbeit geleis-
tet, an die  man anknüpfen kann.
Dieter Pecher: Das Seniorenforum 
und die bisherigen Seniorenbeauf-
tragten haben in den letzten Jahren 
aktiv Arbeit zur Schaffung/Er-
haltung der Lebensqualität für 
Senioren geleistet. Ich denke da an 
Teilnahme am gesellschaftlichen 
Leben ( z.B. Mittagstisch, Kino-
Nachmittag etc.), Infoveranstal-
tungen usw.. Im Rahmen des 
Seniorenforums sehe ich das als 
kontinuierliche Fortführung. Aber 
auch neue Themen werden vom 
Seniorenforum aufgegriffen .

Was wünschen Sie sich von 
Bürgermeister und 

Gemeinderat, um Sie bei 
Ihrer Aufgabe zu 

unterstützen?

Alfred Stiegler: Unserem Bürger-
meister liegt die Seniorenarbeit sehr 
am Herzen und er nimmt auch, 
soweit es terminlich geht, an allen 
Veranstaltungen des Seniorenforum 
teil. Er hat uns auch seine und die 
Unterstützung der Verwaltung zu-
gesichert. Vom Gemeinderat wün-
sche ich mir, dass es keine partei-
politischen Entscheidungen zu den 
Seniorenthemen gibt, sondern nur 
Entscheidungen, welche zum Woh-
le der Senioren gefällt werden.
Dieter Pecher: Ich bin erst seit ei-
nigen Wochen Seniorenbeauftrag-
ter. In diesen Wochen habe ich von 
allen Stellen - Bürgermeister, Ge-
meinderat, Gemeindeverwaltung -  
ausschließlich positive Resonanz 
erhalten. Ich wünsche mir, dass das 
über Partei- und Interessensgrenzen 
so weitergeht.  Mein Ziel ist ein 
lebenswertes Pettendorf auch für 
und mit Senioren. 
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Dieter Pecher (links) und Alfred Stiegler sind die neuen 
Seniorenbeauftragten der Gemeinde Pettendorf

Fachfußpflege

- examinierte Pflegefachkräfte

- geprüfte Wundexperten ICW 

- mit Fachfußpflege Ausbildung

- in Ausbildung zum Podologen

Es behandeln Sie unsere 
besten Fachkräfte bei Ihnen zu Hause

Valerie Standfest

Jean-Michel Standfest

Werdenfelser  Weg 29   -   93152 Nittendorf-Undorf
Telefon 09404 - 9535821    -    E-Mail Fuss@team-standfest.de

Einsatz für die ältere Generation: Die neuen
Seniorenbeauftragten Alfred Stiegler und Dieter Pecher 
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Bürgerservice
der Gemeinde Pettendorf 

Sprechzeiten der Gemeindeverwaltung
Um Terminvereinbarung 

- telefonisch oder per Mail - wird gebeten

Anschrift:
Gemeinde Pettendorf
Margarethenstraße 4, 

93186 Pettendorf

Kontakt:
Tel. 0 94 09 / 86 25 - 0 (Vermittlung)

Fax: 0 94 09 / 86 25 25
E-Mail: gemeinde@pettendorf.de
Homepage: www.pettendorf.de

E-Mail Bauhof: Bauhof@pettendorf.de

Gleichstellungsbeauftragte:
Ilse Dirigl: 0 94 04 / 25 51

Seniorenbeauftragte:
Alfred Stiegler und Dieter Pecher

seniorenbeauftragte@pettendorf.de

Öffnungszeiten Wertstoffhof Kneiting:
Freitag von 16 bis 18 Uhr
Samstag von 9 bis 12 Uhr

 Dienstag von 17 bis 19 Uhr

Annahmestelle für Glas und Blechdosen 
in der Schloßstraße in Pettendorf

(Parkplatz PettenDorfladen)

Grüngutcontainer am Bauhofgelände Pettendorf, 
(keine Anlieferung während 
der Wintermonate möglich)

Bürgermeister: 

Eduard Obermeier         
Tel. 0 94 09 / 86 25-10                
Mail: obermeier@pettendorf.de 
Sprechzeiten nach Vereinbarung

Geschäftsleiter: 

Martin Antretter              
Tel.: 0 94 09 / 86 25-11                   
Mail: antretter@pettendorf.de

Hauptverwaltung: 

Petra Schmid                   
Tel. 0 94 09 / 86 25-12  
Mail: schmid@pettendorf.de

Jörg Mayer                   
Tel. 0 94 09 / 86 25-17                   
Mail: j.mayer@pettendorf.de

Carmen Wolf                    
Tel. 0 94 09 / 86 25-22                        
Mail: wolf@pettendorf.de 

Einwohneramt: 

Brigitte Mache                  
Tel. 0 94 09 / 86 25-16                     
Mail: mache@pettendorf.de

Carmen Wolf                     
Tel. 0 94 09 / 86 25-22                       
Mail: wolf@pettendorf.de

Simone Pürmair                     
Tel. 0 94 09 / 86 25-16                       
Mail: puermair@pettendorf.de

Finanzverwaltung: 

Martin Antretter             
Tel. 0 94 09 / 86 25-11     
Mail: antretter@pettendorf.de

Ordnungsamt: 

Helga Leiner             
Tel. 0 94 09 / 86 25-15
Mail: leiner@pettendorf.de     

Kasse: 

Daniela Zötzl
Tel. 0 94 09 / 86 25-13
Mail: zoetzl@pettendorf.de

Simone Reisinger
Tel. 0 94 09 / 86 25-19
Mail: reisinger@pettendorf.de

Bauverwaltung: 

Christian Putz                 
Telefon: 0 94 09 / 86 25-14                       
Mail: putz@pettendorf.de

Simone Schmidl              
Telefon: 0 94 09 / 86 25-21       
Mail: schmidl@pettendorf.de

Auszubildender:

Michael Kager                
Telefon: 0 94 09 / 86 25-28                       
Mail: kager@pettendorf.de

Jugendpfleger:  

Claudia Bäumler              
Tel. 01 70 / 9 83 90 64 
Mail: 
jugendpfleger@pettendorf.de  

Benedikt Mühle                
Telefon: 01 70 / 8 52 55 66  
Mail: 
jugendpfleger@pettendorf.de                     

Standesamt: 

Sylvia Wittmann              
Telefon: 09 41 / 8 30 00-24  
Mail: marktverwaltung@
lappersdorf.de

Bauhof:  

Markus Schindler                 
Tel. 0 94 09 / 25 48      
Mail: bauhof@pettendorf.de

Die Verwaltung
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TOP 1: Vollzug der Geschäftsord-
nung; Antrag auf Änderung der 
Beschlussreihenfolge und Nicht-
behandlung von Beschlüssen 

Sachverhalt
Geschäftsordnungsantrag auf 
Grundlage der Geschäftsordnung 
der Gemeindeordnung und des Ge-
meindeverfassungsrechts. 

Rechtslage
Vollzug GO, Geschäftsordnung des 
Gemeinderats der Gemeinde Pet-
tendorf. 

Diskussionsverlauf
Bürgermeister Obermeier eröffnet 
die Sitzung. Zum Beginn der Sit-
zung fehlt Gemeinderätin Muehlen-
berg, die sich aus dienstlichen Grün-
den entschuldigt verspätet und Ge-
meinderat Dr. Schweiger, der ent-
schuldigt nicht an der Gemeinde-
ratssitzung teilnimmt. 

Gemeinderätin Vetter-Löffert bean-
tragt die Tagesordnungspunkte 2 
und 3 nicht zu behandeln, da der 
Energienutzungsplan des Landkrei-
ses Regensburg noch nicht vorliegt. 
Bürgermeister Obermeier weist da-
rauf hin, dass die Tagesordnungs-
punkte nur mittelbar Schnittstellen 
zum überarbeiteten Energienut-
zungsplan aufweisen und sieht die 
Notwendigkeit einer Vertagung 
nicht. Da Gemeinderätin Vetter-
Löffert auf die beschlussmäßige 
Behandlung ihres Antrags besteht, 
lässt Bürgermeister Obermeier über 
die Vertagung der Tagesordnungs-
punkte 2 und 3 abstimmen. 

Nach ablehnender Beschlussfas-
sung stellt Gemeinderat Dotzler den 
Antrag die Tagesordnungspunkte 2 
und 3 bezüglich der Behandlungs-
reihenfolge zu verschieben, da Ge-
meinderätin Muehlenberg fremd-
verschuldet noch nicht anwesend 
sein kann. Bürgermeister Ober-
meier lässt über die Änderung der 
Tagesordnung bezüglich der Be-
schlussreihenfolge abstimmen. Der 
Änderung wird zugestimmt. 

Des Weiteren stellt Gemeinderat 
Dotzler den Antrag, den Tagesord-
nungspunkt 6 nicht zu behandeln. 
Aus seiner Sicht ist die Behandlung 
nicht erforderlich, da die Rahmen-
bedingungen seit jeher gelten und 
sich nicht geändert haben. Bürger-
meister Obermeier weist darauf hin, 
dass die „neuen“ Gemeinderäte 
scheinbar nicht durchgehend über 
grundsätzliche Agreements infor-
miert sind und daher nochmals über 
die gebotene Unparteilichkeit der 

Vereinsbeiträge diskutiert werden 
sollte. Gleichzeitig stellt er Gemein-
derat Dotzlers Antrag zur Abstim-
mung. 

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der Ver-
tagung der Tagesordnungspunkte 2 
und 3 zu. 
4  :  11  Stimmen

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der Ände-
rung der Beschlussreihenfolge zu. 
Die Tagesordnungspunkte 2 und 3 
werden vor dem Tagesordnungs-
punkt „Anfragen und Bekanntga-
ben“ behandelt. 
11  :  4  Stimmen

Beschluss:
Der Tagesordnungspunkt 6 wird 
abgesetzt. 
6  :  9  Stimmen

TOP 2: Vollzug der Gemeinde-
ordnung (GO); 
Genehmigung der Niederschrift 
über den öffentlichen Teil der Ge-
meinderatssitzung vom 01.12.2022

Rechtslage
Gemeindeordnung (GO)

Diskussionsverlauf
Bürgermeister Obermeier frägt an, 
ob Einwendungen zu Form und In-
halt der Niederschrift bestehen. Sei-
tens des Gemeinderats gibt es keine 
Einwendungen. 

Beschluss:
Der Gemeinderat genehmigt Form 
und Inhalt der Niederschrift über 
den öffentlichen Teil der Gemein-
deratssitzung vom 01.12.2022. 
15  :  0  Stimmen

TOP 3: Vollzug des Baugesetz-
buches (BauGB); 
Bebauungsplan "Zur Alten Mühle 
I" in Kneiting - 1. Änderung mit 
Teilaufhebung;
Beratung und Beschlussfassung 
über die während der Frühzeitigen 
Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Fachstellen gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB eingegangenen 
Stellungnahmen und Anregungen

Sachverhalt
Der Gemeinderat befasste sich be-
reits in seiner Sitzung vom 01.09. 
2022 mit dieser Abwägung, stellte 
jedoch fest, dass aufgrund der vor-
gelegten Ausarbeitung des Planers 
keine konkreten Beschlüsse gefasst 
werden können, da es sehr schwie-
rig ist, die einzelnen Stellung-
nahmen den Aussagen des Planers 
zuzuordnen. Es wurde beschlossen, 
den Tagesordnungspunkt zu verta-

gen, bis die Empfehlungen/Vor-
schläge präziser dargestellt werden. 
Nachdem dies nur teilweise durch 
den Planer erledigt wurde und die-
ser zwischenzeitlich das Vertrags-
verhältnis gekündigt hat, ist die kon-
krete Ausarbeitung der Abwägung 
von der Verwaltung übernommen 
worden.

Ausschlussbeschluss wegen per-
sönlicher Beteiligung
Gemeinderat Weigl weist von sich 
aus darauf hin, dass er nach Art. 49 
GO persönlich beteiligt ist. 

Ausschlussbeschluss:
Gemeinderat Weigl wird wegen per-
sönlicher Beteiligung nach Art. 49 
GO von der weiteren Beratung und 
Beschlussfassung ausgeschlossen
15  :  0  Stimmen

Abstimmungsbemerkung: 
Gemeinderat Weigl stimmt selbst 
mit ab und nimmt dann im Zuhö-
rerbereich Platz. Nach Ausschluss 
von Gemeinderat Weigl sind bis 
zum Eintreffen von Gemeinderätin 
Muehlenberg 14 Gemeinderats-
mitglieder abstimmungsberechtigt. 

Zur Abwägung:
Mit Schreiben vom 13.05.2022 wur-
den die zuständigen Behörden und 
sonstigen Fachstellen um Abgabe 
einer Stellungnahme bis spätestens 
17.06.2022 zum vorliegenden Plan-
entwurf gebeten.

Keine Einwände/Anregungen 
wurden vorgebracht von:
1.  LRA Regensburg, L18-2, Fach-
referent für Denkmalschutz; Schrei-
ben vom 23.05.202
2.  Markt Nittendorf; Schreiben 
vom 10.06.2022
3. LRA Regensburg, SG 31-2, 
Natur- und Umweltschutz; Schrei-
ben vom 10.06.2022
4. LRA Regensburg, Kreisbrand-
rat; Schreiben vom 13.06.2022
5. LRA Regensburg, Tiefbau; 
Schreiben vom 13.06.2022
6. Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten, Regensburg; 
Schreiben vom 17.06.2022

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die Schrei-
ben Nrn. 1 bis 6 zur Kenntnis, Ände-
rungen sind keine veranlasst.
14  :  0    Stimmen

7. Deutsche Telekom Technik 
GmbH, Regensburg, Schrei-
ben/Mail vom 19.05.2022:
Gegen die oben genannte Planung 
bestehen keine grundsätzlichen Ein-
wände, wenn dadurch der Bestand, 
die Sicherheit und der Betrieb unse-

rer Anlagen nicht beeinträchtigt wer-
den.

Zur Versorgung des Planbereichs 
mit Telekommunikationsinfrastruk-
tur durch die Telekom ist die Ver-
legung neuer Telekommunikations-
linien im Plangebiet und außerhalb 
des Plangebiets einer Prüfung vor-
behalten.
Bitte teilen Sie uns zum Zweck der 
Koordinierung mit, welche eigenen 
oder Ihnen bekannten Maßnahmen 
Dritter im Bereich des Plangebietes 
stattfinden werden.

Stellungnahme(n) Planer:
Das grundlegende Einverständnis 
wird zur Kenntnis genommen.

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt das Schrei-
ben zur Kenntnis, weitere Schritte 
sind im Rahmen der Erschließungs-
planung zu berücksichtigen.
14  :  0  Stimmen

8. Regierung der Oberpfalz, Hö-
here Landesplanungsbehörde, 
Schreiben vom 31.05.2022:
Mit o.g. Schreiben wird mitgeteilt, 
dass gegen die Planung keine Be-
denken bestehen. Es wird darum 
gebeten, zur Aktualisierung des hie-
sigen Rauminformationssystems 
(RIS) zeitnah nach Abschluss des 
Verfahrens eine Endausfertigung 
des Bebauungsplanes mit Verfah-
rensvermerken und Begründung auf 
bevorzugt digitalem Wege an fol-
gende E-Mail-Adresse zukommen 
zu lassen (Art. 30 BayLplG): raum-
information@reg-opf.bayern.de. 

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt das Schrei-
ben zur Kenntnis, die Endausferti-
gung wird nach Abschluss des Ver-
fahrens übersandt.
14  :  0    Stimmen

9. REWAG & Co KG, Regens-
burg, Stellungnahme vom 07.06. 
2022
Mit o.g. Schreiben wird wie folgt 
Stellung genommen: 

Sparten Erdgas
Ohne Einwände. Die REWAG plant 
eigenwirtschaftlich keine Gaser-
schließung. Sollte eine Erschlie-
ßung, mit Kostenbeteiligung, er-
wünscht sein, wird die Wirtschaft-
lichkeit geprüft.

Sparte Strom
Die Erschließung des aufgezeigten 
Planungsbereiches mit elektrischer 
Energie ist durch die Erweiterung 
der bestehenden Netze sicherge-
stellt. Die vorhandene 20-kV-
Mittelspannungsfreileitung  ist  im 
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Zuge der Erschließungsarbeiten zu 
verkabeln. Zu den öffentlichen Ver-
sorgungsleitungen sind die derzeit 
gültigen Schutzabstände einzuhal-
ten. Vor Beginn von Baumaßnah-
men sind aktuelle Planunterlagen 
einzuholen und eine örtliche Ein-
weisung anzufordern.

Sparte Telekommunikation
Die REWAG plant eigenwirtschaft-
lich keine Erweiterung des beste-
henden Glasfasernetzes in den 
Gemeinden des Landkreis Regens-
burg. Bitte beteiligen Sie uns an den 
weiteren Planungen der Maßnah-
me, um die Rahmenbedingungen 
für eine potenzielle synergetische 
Erschließung und Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung, detailliert zu prü-
fen. Vor Beginn der Maßnahme sind 
aktuelle Planunterlagen einzuholen 
und ggfs. eine örtliche Einweisung 
anzufordern.

Stellungnahme(n) Planer:
Das grundlegende Einverständnis 
wird zur Kenntnis genommen. Die 
20 KV-Leitung verläuft über das 
Flurstück 123 und 85, welche nicht 
mehr bebaut werden sollen und in 
diesem Bereich die Festsetzungen 
aufgehoben werden. Die Leitung 
wird nachrichtlich dargestellt. Bei 
entsprechender Umsetzung des 
Baugebietes werden die einzelnen 
Versorgungsträger benachrichtigt 
und eine mögliche Verkabelung 
geklärt.

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt das 
Schreiben zur Kenntnis. Es wird 
festgestellt, dass die Verkabelung 
teilweise schon umgesetzt wurde; 
weitere Schritte sind im Rahmen 
der Erschließungsplanung zu be-
rücksichtigen.
14  :  0   Stimmen

10. Vodafone GmbH / Vodafone 
Deutschland GmbH, Nürnberg, 
E-Mail vom 14.06.2022:
Eine Ausbauentscheidung trifft 
Vodafone nach internen Wirtschaft-
lichkeitskriterien. Dazu erfolgt eine 
Bewertung entsprechend Ihrer An-
frage zu einem Neubaugebiet. Bei 
Interesse setzen Sie sich bitte mit 
dem Team Neubaugebiete in Ver-
bindung.

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt das 
Schreiben zur Kenntnis, weitere 
Schritte sind im Rahmen der 
Erschließungsplanung zu berück-
sichtigen.
14  :  0    Stimmen

11. Staatliches Bauamt Regens-
burg, Stellungnahme vom 14.06. 
2022:
Mit der 1. Änderung mit Teilaufhe-
bung für den Bebauungsplan „Zur 
Alten Mühle I" in Kneiting besteht 
von Seiten des Staatlichen Bauam-

tes Regensburg Einverständnis. 
Erforderliche Lärmschutzmaßnah-
men aufgrund des Straßenverkehrs 
sind von der Gemeinde zu tragen. 
Gegenüber dem Straßenbaulastträ-
ger können keinerlei Ersatzansprü-
che oder sonstige Forderungen 
geltend gemacht werden.

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt das 
Schreiben zur Kenntnis, den Lärm-
schutzanforderungen wurde bereits 
in der 1. Fassung des Bebauungs-
planes Rechnung getragen, weitere 
Änderungen sind keine veranlasst.
14  :  0   Stimmen

12. Amt für Digitalisierung, 
Breitband und Vermessung Re-
gensburg, Stellungnahme vom 
10.06.2022:
Gegen die Änderung des oben ge-
nannten Bebauungsplans bestehen 
von Seiten des Amts für Digitalisie-
rung, Breitband und Vermessung 
Regensburg keine Einwendungen. 
Wie bereits besprochen, wird nach 
Abschluss der Bauleitplanung um 
Abstimmung eines Gesprächster-
mins gebeten, um das weitere Vor-
gehen zum geplanten Umlegungs-
verfahren zu besprechen.

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt das 
Schreiben zur Kenntnis, Änderun-
gen sind keine veranlasst.
14  :  0    Stimmen

13. Regensburg, L16- Abfallwirt-
schaft, Schreiben vom 03.06. 
2022:
Zum vorgenannten Bauleitplan-
Verfahren bzw. zur Befahrbarkeit 
der im o. g. Bebauungsplan vorge-
sehenen Straßenzüge durch Entsor-
gungsfahrzeuge (Restmüll, Altpa-
pier, Sperrmüll usw.) wird nach 
Rücksprache mit dem derzeit zu-
ständigen Entsorgungsunterneh-
men wie folgt Stellung genommen:

Aufgrund berufsgenossenschaftli-
cher Vorschriften dürfen Entsor-
gungsfahrzeuge (außer zu Wende-
zwecken) nur vorwärtsfahren. Ent-
sprechend dieser Regelungen müs-
sen Sackgassen bzw. Stichstraßen, 
wenn sie befahren werden sollen, 
eine ausreichend große Wendemög-
lichkeit aufweisen. Der Mindest-
durchmesser, den ein heute übli-
cherweise eingesetztes Müllfahr-
zeug (mit drei- oder vier Achsen 
und einer Länge von rd. 11 m) für 
ein Wendemanöver benötigt, be-
trägt mindestens 18 m. Dabei muss 
der Mittelpunkt überfahrbar sein. 

Beim Befahren von Straßen muss 
außerdem sichergestellt sein, dass 
für die am Fahrzeug befindlichen 
Personen keine Quetschgefahr be-
steht. Zu diesem Zweck muss 
beiderseits des Entsorgungsfahr-
zeuges ein Freiraum von mindes-

tens 0,5 m Breite vorhanden sein. 

Die Bereitstellung der im Rahmen 
des Holsystems zu entsorgenden 
Abfall- und Wertstoff-Fraktionen 
muss gem. § 15 ff. Abfallwirt-
schaftssatzung des Landkreises 
Regensburg (AWS) an anfahrbaren 
Stellen erfolgen.

Privatgrundstücke oder Straßen, die 
keine öffentlich gewidmeten Stra-
ßen im Sinne des Straßen- und We-
gerechts (Art. 3, 53 Bayer. Straßen- 
und Wegegesetz) sind, werden nur 
nach ausdrücklicher Beauftragung 
mit umfassender Haftungsfreistel-
lung für den Landkreis Regensburg 
und die Entsorgungsunternehmen 
durch den/die Eigentümer befahren 
(§ 15 Abs. 7 AWS).

Die Betrachtung des vorliegenden 
Bebauungsplanes unter den vorge-
nannten Gesichtspunkten führt des-
halb zu folgendem Ergebnis: Die 
direkte Anfahrbarkeit mit Entsor-
gungsfahrzeugen ist aufgrund einer 
fehlenden Wendemöglichkeit nicht 
gewährleistet. Die Anwohner müs-
sen ihre Restmüll- und Papierton-
nen, Sperrmüll usw. zur nächsten 
mit Entsorgungsfahrzeugen anfahr-
baren Stelle für die Entleerung/Ab-
holung bereitstellen.

Stellungnahme(n) Planer:
Es ist falsch anzunehmen, dass das 
gesamte Baugebiet nicht mit einem 
Entsorgungsfahrzeug angefahren 
werden kann. Da durch eine neue 
Erschließungsstraße (Planstraße 
A), die bestehenden Straßen „Am 
Hüpberg“ und „Zur Alten Mühle“ 
zusammengeschlossen werden, 
kann das Entsorgungsfahrzeug sehr 
wohl einmal durch das neue Bauge-
biet fahren. Dies entspricht auch 
dem Ergebnis aus der Beteiligung 
2019.

Bis auf Parzelle 21 und 19 im südli-
chen Bereich sind alle Bauparzellen 
ohne Probleme anfahrbar.

Ob die genannten Parzellen so um-
gelegt werden und verkauft werden 
ist noch nicht abschließend. Falls es 
zu einer stichartigen Erschließung 
kommt, sind die Grundstückseigen-
tümer angehalten ihre Mülltonnen 
zur Planstraße B (Zur Alten Mühle) 
zu schieben. Entsprechende Hin-
weise und Informationen werden 
im Kaufvertrag geregelt.

Weiterhin ist zu erwähnen, dass 
zum jetzigen Zeitpunkt bei den 
Hausnummern 2, 4 und 5 „Am Hüp-
berg“ keine Durchfahrbarkeit be-
steht. Ebenso bei der Straße 
„Schönleite“ 1, 7, 9, und 11. Für die 
Straße „Am Hüpberg“ ergibt sich 
somit eine Verbesserung.

Stellungnahme Verwaltung:
Es wird auf die richtige Einordnung 
im Verfahren 2019 verwiesen. Dies 
wurde dem Landratsamt Regens-

burg, Sachgebiet Abfallrecht, auch 
bereits so kommuniziert. Mit Mail 
vom 22.09.2022, hat das Sachge-
biet Abfallrecht, Frau Bauer, noch 
einmal wie folgt Stellung bezogen:

Nach nochmaliger Betrachtung des 
vorliegenden Bebauungsplanes und 
nach Rücksprache mit der Firma 
Meindl unter den vorgenannten Ge-
sichtspunkten kommen wir zu fol-
gendem Ergebnis:
Mit der Planung besteht Einver-
ständnis, bei der Erschließung des 
Neubaugebietes „Zur Alten Mühle 
I“  in Kneiting, wird eine Durch-
fahrt von der „Planstraße A“ zur 
Bestandsstraße „Am Hüpberg ge-
schaffen. Somit ist die Befahrbar-
keit der Planstraße A mit Entsor-
gungsfahrzeugen gegeben.

Die Anwohner der Parzellen 19, 21 
und 22 müssen ihre Restmüll- und 
Altpapiertonnen, Sperrmüll, Altrei-
fen usw. zur Entleerung/Abholung 
an die nächste, für Entsorgungs-
fahrzeuge anfahrbare Stelle im 
Einmündungsbereich der Planstra-
ße B/Stichstraße bereitstellen.

Die Anwohner der Parzelle 23 
müssen ihre Restmüll- und Papier-
tonnen, Sperrmüll, Altreifen usw. 
zur Entleerung an der Planstraße B 
oder im Einmündungsbereich zur 
Stichstraße zur Abholung/Ent-
leerung bereitstellen 

Die Anwohner der Parzelle 18 und 
20 müssen ihre Restmüll- und Pa-
piertonnen, Sperrmüll, Altreifen 
usw. zur Entleerung an der Planstra-
ße A zur Abholung/Entleerung 
bereitstellen. 

Es wird empfohlen, ausreichend 
bemessene Stellflächen dafür vor-
zusehen und diese auch im Winter 
frei zu halten von Schneelager und 
ähnlichem.

Beschluss:
Die neue Sichtweise des Landrats-
amtes, Sachgebiet Abfallrecht, wird 
zur Kenntnis genommen. Für die 
Parzellen 19 und 21 ist eine Auf-
stellfläche an der Stichstraße oder 
an der Einmündung in die Straße 
„Zur Alten Mühle“ zu schaffen, 
diese ist entsprechend in den Plan-
unterlagen darzustellen. Die Abho-
lung/Entleerung für die Parzellen 
22 und 23 ist über die Planstraße D 
(Schönleite) in ausreichenden Maß 
sichergestellt.
14  :  0    Stimmen

14. Wasserwirtschaftsamt Re-
gensburg, Stellungnahme vom 
27.06.2022:
Mit Schreiben vom 27.12.2018 hat 
das Wasserwirtschaftsamt Regens-
burg zu o.g. Vorhaben bereits Stel-
lung genommen. Die dort aufge-
führten Punkte haben nach wie vor 
ihre Gültigkeit.
Hiermit nutzen wir erneut die Gele-
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genheit wasserwirtschaftliche 
Punkte in die Planung mit einflie-
ßen zu lassen.

1. Vorhaben
Die Gemeinde Pettendorf beabsich-
tigt den Bebauungsplan “Zur Alten 
Mühle I”' abzuändern. Das Plange-
biet umfasst die Flurstücke 121, 
121/1, 122, 122/1, 122/2, 122/3, 
123, 124, 124/6, 125, 126 und 128 
der Gemarkung Kneiting. Mit der 
vorliegenden Planung besteht unter 
Beachtung folgender Punkte Ein-
verständnis.

Stellungnahme(n) Planer:
Es wird auf die Stellungnahme und 
zugehörige Abwägung des Wasser-
wir tschaftsamt Regensburg,  
Schreiben vom 27.12.2018 verwie-
sen. Es handelt sich um die Stel-
lungnahme in der öffentlichen Aus-
legung/Beteiligung zur Aufstellung 
des ursprünglichen Bebauungspla-
nes „Zur Alten Mühle I“.

Stel lungnahme Wasserwirt-
schaftsamt Regensburg vom 
27.12.2018:
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht 
wird zum Entwurf des Bebauungs-
planes mit integriertem Grünord-
nungsplan „Zur Alten Mühle I“ der 
Gemeinde Pettendorf wie folgt Stel-
lung genommen:

Das Planungsgebiet liegt außer-
halb von Trinkwasserschutzgebie-
ten und festgesetzten oder vorläufig 
gesicherten Überschwemmungsge-
bieten. Allerdings liegt es im sog. 
wassersensiblen Bereich. Diese 
Bereiche sind durch den Einfluss 
von Wasser geprägt. Sie kennzeich-
nen den natürlichen Einflussbe-
reich des Wassers, in dem es zu 
Überschwemmungen und Überspü-
lungen kommen kann. 

Nutzungen können hier beeinträch-
tigt werden durch: über die Ufer 
tretende Flüsse und Bäche, zeitwei-
se hohen Wasserabfluss in sonst 
trockenen Tälern oder zeitweise 
hoch anstehendes Grundwasser. Im 
Unterschied zu amtlich festgesetz-
ten oder für die Festsetzung vorge-
sehenen Überschwemmungsgebie-
ten kann bei diesen Flächen nicht 
angegeben werden, wie wahr-
scheinlich Überschwemmungen 
sind.

Im Bereich des geplanten Bebau-
ungsplanes der Gemeinde Petten-
dorf sind keine Grundstücksflächen 
im Kataster gem. Art. 3 Bayer. Bo-
denschutzgesetz (BayBodSchG) 
aufgeführt, für die ein Verdacht auf 
Altlasten oder schädliche Boden-
veränderungen besteht. Ob geplant 
ist, bei der Fortschreibung des Ka-
tasters Flächen aufzunehmen, die 
im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes liegen, ist beim Land-
ratsamt Regensburg zu erfragen.

Sollten bei den Aushubarbeiten or-
ganoleptische Auffälligkeiten des 
Bodens festgestellt werden, die auf 
eine schädliche Bodenveränderung 
oder Altlast hindeuten, ist unver-
züglich das Landratsamt zu be-
nachrichtigen (Mitteilungspflicht 
gem. Art. 1 BayBodSchG). Der 
Aushub ist z. B. in dichten Contai-
nern mit Abdeckung zwischenzula-
gern bzw. die Aushubmaßnahme ist 
zu unterbrechen bis der Entsor-
gungsweg des Materials geklärt ist.

Auf die Anzeigepflicht gemäß § 49 
Wasserhaushaltsgesetz i. V. m. Art. 
30 Bayerisches Wassergesetz bei 
der Freilegung von Grundwasser 
bzw. die Erlaubnispflicht von Bau-
wasserhaltungen gemäß Art. 70 
Abs.1 Nr. 3 Bayerisches Wasserge-
setz wird hingewiesen.

Zum Schutz vor Wassereinbrüchen 
und Starkregenereignissen empfeh-
len wir die dichte und auftriebssi-
chere Ausführung der Kellerge-
schosse. Auf DIN 18195 Bauwerks-
abdichtungen wird hingewiesen. 
Ebenso wird zum Schutz gegen 
Starkregenniederschläge bei Ge-
bäudeöffnungen (wie Keller-
schächte, Eingänge) empfohlen, die 
Unterkante der Öffnung mit einem 
Sicherheitsabstand von 20 cm über 
Geländehöhe bzw. Straßenober-
kante zu legen. 

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht 
sollte das gesammelte Nieder-
schlagswasser dezentral und orts-
nah über die belebte Oberbodenzo-
ne wieder dem Wasserkreislauf 
zugeführt werden. Hierzu ist von 
der Kommune bereits im Zuge der 
Aufstellung des Bebauungsplanes 
zu prüfen, ob aus hydrogeologi-
scher Sicht eine Versickerung mög-
lich ist. Die einschlägigen DWA 
Merk- und Arbeitsblätter sind zu 
beachten. Die Zuständigkeit darf 
nicht auf den einzelnen Grund-
stückseigentümer übertragen wer-
den, da die Abwasserbeseitigung, 
hierzu zählt auch die Nieder-
schlagswasserbeseitigung, Teil ei-
ner gesicherten Erschließung ist. 

Für den Fall, dass eine Versicke-
rung nicht möglich ist, sollte das 
anfallende Niederschlagswasser 
einem Vorfluter zugeführt werden. 
Hierbei ist grundsätzlich das DWA 
Merkblatt 153 zu beachten. Hier ist 
geregelt inwieweit das gesammelte 
Niederschlagswasser einer qualita-
tiven oder quantitativen Behand-
lung in Abhängigkeit der Nieder-
schlagswassereigenschaften und 
der Leistungsfähigkeit des Vorflu-
ters bedarf. Grundsätzlich ist eine 
Rückhaltung in Regenrückhaltebe-
cken oder Rückhaltezisternen sinn-
voll, um Abflussspitzen abzudämp-
fen.

Derzeit ist für uns ein ganzheitli-

ches Konzept zur Niederschlags-
wasserbeseitigung nicht erkennbar. 
Dies sollte im Zuge des Aufstel-
lungsverfahrens von der Kommune 
unbedingt erstellt werden.

Stellungnahme(n) Planer:
Dem Gemeinderat ist die Lage des 
Gebiets im sogenannten wassersen-
siblen Bereich bewusst. Der Plan-
verfasser empfiehlt, in der Abwä-
gung diesen Sachverhalt entspre-
chend einzustellen. Konkrete Be-
rechnungen von Überschwem-
mungsgebieten liegen für den Plan-
bereich nicht vor. Durch die fehlen-
de Erschließungsplanung kann die 
zukünftige Höhenlage der Straße 
und somit auch die durch die Fest-
setzung bedingte Höhenlage der 
Hauptgebäude nicht ausreichend 
konkret festgesetzt werden. Somit 
kann zum derzeitigen Planungs-
stand auch nicht vollständig ausge-
schlossen werden, dass die zukünf-
tigen Fußbodenoberkanten der 
Hauptgebäude überschwemmungs-
sicher erstellt werden können.

Die weiteren Hinweise werden 
unter den textlichen Hinweisen 
redaktionell ergänzt.

Dem Planverfasser liegen keine 
Kenntnisse zur Sickerfähigkeit der 
Böden im Baugebiet vor. Sofern die 
Böden nicht ausreichend sickerfä-
hig sein sollten, wäre eine Drosse-
lung und Rückhaltung des Nieder-
schlagswassers aus dem privaten 
und öffentlichen Flächen erforder-
lich. Eine konkrete Entwässerungs-
planung liegt noch nicht vor.

Zur Frage einer gesicherten Er-
schließung:
Die Beschränkung der möglichen 
Festsetzungen ergibt sich aus der 
Rechtsnatur des Bebauungsplans, 
der die Möglichkeiten der Boden-
nutzung verbindlich ausformt und 
so insbesondere die Baufreiheit ein-
schränkt. Er ist eine Inhalts- und 
Schrankenbestimmung des Eigen-
tums (Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG). Der 
Bebauungsplan darf die Gestal-
tungsfreiheit für die einzelnen Bau-
maßnahmen aber nur so weit ein-
schränken, wie es für die städtebau-
liche Ordnung erforderlich (§ 1 
Abs. 3 Satz 1 BauGB) und bei ge-
rechter Abwägung öffentlicher und 
privater Belange gegen- und unter-
einander (§ 1 Abs. 7 BauGB) ange-
messen ist. Es gilt der Grundsatz 
der planerischen Zurückhaltung. 
Hierbei ist auch zu beachten, ob in 
einem nachgelagerten Verfahren 
planerische Inhalte und Aufgaben 
besser gelöst werden können als 
durch Festsetzungen in einem Be-
bauungsplan. 

Im Übrigen regelt der § 30 BauGB 
die Zulässigkeit von Vorhaben (also 
um Regelungen, denen konkrete 
Bau- und Nutzungsabsichten unter-

worfen sind) und nicht die Anforde-
rungen an einen Bebauungsplan. 

Die benannte, gesicherte Erschlie-
ßung als Voraussetzung für eine 
Vorhabenzulässigkeit ist als eine 
kumulativ zu erfüllende Vorausset-
zung zu sehen. Entscheidend ist 
nach anerkannter Rechtsprechung 
der Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit 
des beantragten Gebäudes oder des 
Nutzungsbeginns einer sonstigen 
baulichen Anlage. Zur Sicherung 
der Erschließung kann nicht mehr 
verlangt werden, als im Bebauungs-
plan festgesetzt werden kann bzw. 
wurde.

Hinsichtlich der Abwasserbeseiti-
gung ist es für eine gesicherte Er-
schließung von Privatgrundstücken 
erforderlich, dass in zumutbare Nä-
he der Anschluss an eine öffentliche 
Abwasserbeseitigungsanlage mög-
lich ist.
Durch die ausreichende Festset-
zung von öffentlichen Verkehrsflä-
chen sind die Voraussetzungen für 
die Weiterleitung des natürlichen 
Überlaufs für das anfallende Nie-
derschlagswasser erfüllt.
Die Gemeinde Pettendorf geht 
davon aus, dass auf jede Bauparzel-
le und auch auf den öffentlichen 
Flächen ausreichende Rückhalte-
räume geschaffen werden können. 
Zudem kann ein Notüberlauf dieje-
nige Menge von Niederschlagswas-
ser zur Vorflut weiterleiten, die 
auch ohne Bebauung natürlicher-
weise aus dem Baugebiet abfließen 
würde.

Mit welchem technischen Aufwand 
dies vor allem aufgrund der Höhen-
situation bis zur Vorflut für die 
einzelne Bauparzelle verbunden ist, 
kann von Seiten des Planverfassers 
nicht beurteilt werden.

Die plangebende Gemeinde hat im 
Rahmen der Planaufstellung ledig-
lich zu prüfen, ob die vorhandenen 
Abwasserbeseitigungsanlagen in 
der Kapazität ausreichen oder 
welche Flächen und Anlagen inner-
halb des Geltungsbereiches für die 
ordnungsgemäße Abwasserbeseiti-
gung erforderlich werden. Im Rah-
men der Planaufstellung ist ledig-
lich sicherzustellen, dass das im 
Geltungsbereich neu geschaffene 
Baurecht nicht grundsätzlich an 
einer fehlenden, ausreichenden 
Erschließung scheitert und somit 
der Bebauungsplan nicht vollzugs-
unfähig und somit funktionslos 
wird.

Beschluss:
Die Festlegungen der wassersensi-
blen Bereiche sind für die Kommu-
nen nicht nachvollziehbar. Speziell 
in Kneiting wurden im Rahmen der 
Dorferneuerung (Wasserrechtsver-
fahren über das Amt für Ländliche 
Entwicklung – ALE) ein Regenrück-
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haltebecken an der Mariaorter 
Straße errichtet, zusätzlich zwei be-
stehende Weiher ertüchtigt, sowie 
die abführende Oberflächenwas-
serleitung in der Nennweite vergrö-
ßert und erneuert. Dadurch wurden 
erheblich verbesserte Abflusswerte 
erzielt.

Aus Sicht des Gemeinderats waren 
daher, bis auf die redaktionellen 
Hinweise, keine weiteren Änderun-
gen ersichtlich. Einstimmiger Be-
schluss vom 04.04.2019.

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt erneut die 
Ausführungen des Wasserwirt-
schaftsamtes und des Planers zur 
Kenntnis, Änderungen sind keine 
veranlasst.
14  :  0  Stimmen

2. Wasserwirtschaftliche Belange

2.1 Altlasten und Bodenschutz
Aus unseren Daten geht hervor, 
dass im Plangebiet Boden mit einer 
sehr hohen natürlichen Ertragsfä-
higkeit vorliegt. Die Boden- und 
Grünlandzahlen beträgt zum Teil 
78. Böden mit Bodenzahlen >60 
sind sehr schutzwürdig und sollten 
eigentlich nicht durch Vorhaben in 
Anspruch genommen werden und 
nach Möglichkeit für die landwirt-
schaftliche Produktion erhalten 
bleiben.

Folgende Festsetzung wird daher 
für erforderlich gehalten: “Beim 
Erdaushub ist der wertvolle Mutter-
boden seitlich zu lagern und ab-
schließend wieder als oberste 
Schicht einzubauen bzw. einer 
geeigneten Verwendung zuzufüh-
ren (Rekultivierung, Bodenverbes-
serung in der heimischen Landwirt-
schaft, § 202 BauGB)."

Jährlich beträgt der Flächenver-
brauch in Bayern zur obertägigen 
Förderung von Baumineralien rund 
900 ha. Auf der anderen Seite sind 
gut die Hälfte des jährlich in 
Deutschland anfallenden Mülls 
Bauabfälle. Sollte es der Grund-
wasserflurabstand zulassen, könnte 
folgender Passus in die Hinweise 
miteinfließen:

Folgende(n) Hinweise/Festsetzung 
halten wir daher für erforderlich:
“Zur Schonung unserer Ressourcen 
sind zur Befestigung des Unter-
grunds (z.B. Schottertragschicht, 
Stellplätze und Wege) vorrangig 
Recycling-Baustoffe (RC-Baustof-
fe) zu verwenden. Hierbei ist zwin-
gend der RC-Leitfaden zu beach-
ten. Informationen finden Sie unter 
www.rc-baustoffe.bayern.de.“

Stellungnahme(n) Planer:
Im Bereich Kneiting sind allgemein 
sehr fruchtbare Böden vorhanden. 
Es handelt sich also nicht um selte-
ne Bodenarten. Aufgrund des Flä-

chendruckes und der Abgabebereit-
schaft der Grundstückseigentümer 
wird am südöstlichen Ortsrand eine 
sinnvolle städtebauliche Entwick-
lung weiter vorangetrieben. Zum 
ursprünglichen Bebauungsplan 
werden Flächen zurückgenommen 
und verbleiben der landwirtschaft-
lichen Nutzung. In der Abwägung 
überwiegen die Gründe, die für den 
Bebauungsplan sprechen. Der Hin-
weis hinsichtlich der RC-Baustoffe 
wird zur Kenntnis genommen und 
in Teil C Hinweise ergänzt.

Beschluss:
Der Gemeinderat teilt die Auffas-
sung des Planers, der Hinweis wird 
mit aufgenommen.
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2.2 Wasserversorgung
In der Begründung ist nichts zur 
Trinkwasserversorgung enthalten. 
Es ist davon auszugehen, dass ein 
Anschluss an das bestehende Orts-
netz vorgenommen werden soll. In-
wiefern hierdurch eine mengen- 
und druckmäßig ausreichende 
Trink- und Löschwasserversorgung 
sichergestellt werden kann, ist als 
Voraussetzung für die Ausweisung 
neuer Baugebiete vor Inkrafttreten 
des Bebauungsplanes zu überprü-
fen.

Stellungnahme(n) Planer:
Da eine neue Erschließungsstraße 
zwischen den Straßen „Zur Alten 
Mühle“ und „Am Hüpberg“ geplant 
und festgesetzt wird, ist eine ausrei-
chende Versorgung grundsätzlich 
möglich.

Beschluss:
Der Gemeinderat stellt fest, dass im 
Rahmen der bereits beauftragten 
Erschließungsplanung auch die 
künftige Trinkwasserversorgung 
mitberücksichtigt wird. Es ist da-
von auszugehen, dass diese durch 
den Zweckverband zur Wasserver-
sorgung Naab-Donau-Regen si-
chergestellt werden kann.
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2.3 Abwasserbeseitigung
In der Begründung ist nichts zur 
Abwasserentsorgung enthalten. 
Wir weisen vorsorglich darauf hin, 
dass die ordnungsgemäße abwas-
sertechnische Erschließung eine 
Grundvoraussetzung für die Auf-
stellung neuer Bebauungspläne ist 
(§ 30 BauGB) und einer fundierten 
Abwägung bedarf. Dies wurde auch 
jüngst durch ein Urteil des bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshofes 
vom 15.04.2022 bestätigt. Der 
letzte Absatz unter der Festsetzung 
1.6 dürfte unseres Erachtens durch 
folgenden Passus ergänzt werden:

“Stellplätze, Zufahrten und Wege 
mit einer geringen Belastung (< F3 
gemäß DWA-M 153) sind entweder 

wasserdurchlässig zu gestalten (Ra-
senfugenpflaster, Schotterrasen) 
oder so zu befestigen, dass eine seit-
liche Versickerung über die belebte 
Bodenzone gewährleistet ist. Im 
Zuge von Baumaßnahmen an be-
stehenden Stellplätzen, Zufahrten 
oder Wegen sind diese zu entsiegeln 
(Art. 7 BayBO)“.

Stellungnahme(n) Planer:
Der genannte § 30 BauGB regelt 
nicht die Zulässigkeit von Bebau-
ungsplänen, sondern die Vorausset-
zungen für die Vorhabenzulassung. 
Es ist darauf hinzuweisen, dass eine 
ausreichende Erschließung Voraus-
setzung für die Baugenehmigung 
ist. Im Bebauungsplan ist lediglich 
sicherzustellen, dass der Bebau-
ungsplan nicht an fehlenden Mög-
lichkeiten der Erschließung grund-
sätzlich scheitern könnte. Das zi-
tierte Urteil behandelte einen ande-
ren Fall (Sicherung der Erschlie-
ßung durch Erschließungsvertrag). 
Seitens des Ingenieurbüros BBI 
wird die Straßen- und Entwässe-
rungsplanung derzeit erarbeitet. 
Die Begründung wird entsprechend 
ergänzt.

Die Festlegung, dass Parkbuchten 
wasserdurchlässig herzustellen 
sind, ist unter 1.10.1 ausreichend 
geregelt und wird wegen unklarer 
Ermächtigungsgrundlage unter 1.6 
gestrichen. Ein „dynamischer“ Ver-
weis auf DWA-Merkblätter ist nicht 
zu empfehlen, die Vorschrift gilt 
unabhängig des Bebauungsplanes.

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die Aus-
führungen des Planers zur Kennt-
nis, die vorgeschlagene Änderung 
ist in die Planung einzuarbeiten.

Grundsätzlich wird jedoch festge-
stellt, dass die Abwasserentsorgung 
durch die zum Teil bereits vorhan-
denen Leitungen (Schmutz- bzw. 
Regenwasser) gewährleistet ist. Die 
derzeit laufende Erschließungspla-
nung sieht eine Ausführung im 
Trennsystem bzw. Versickerungen 
des Niederschlagswassers auf den 
Privatgrundstücken vor.
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2.4 Klimawandel
63 % der gemessenen Grundwas-
serstände in Bayern befinden sich 
im niedrigen Bereich. Die Anzahl 
an Starkregenereignissen nahm in 
den letzten Jahren um ein Vielfa-
ches zu. 10 Hektar Fläche werden in 
Bayern täglich verbraucht.

Mit Blick auf den stetig voran-
schreitenden Klimawandel und die 
kontinuierliche Flächenversiege-
lung sehen wir in der Bauleitpla-
nung großes Potential den neuen 
Bedingungen, wie fortlaufend sin-
kenden Grundwasserständen, hefti-
geren Regenfällen und dem Verlust 

von Grünflächen, entgegenwirken 
zu können. Die Rechtsgrundlage 
bildet § 1a Abs. 5 BauGB.

Nach dem Prinzip der „Schwamm-
stadt“ stehen hier drei Punkte im 
Fokus:
-  Niederschlagswasser in der Sied-
lung halten und für Trockenperi-
oden speichern.
-  So viel geeignetes Niederschlags-
wasser wie möglich in das Grund-
wasser versickern.
-   Durch einen hohen Grünanteil die 
Verdunstung fördern und somit das 
Mikroklima verbessern.

Ein zentraler Punkt ist hierbei die 
Versickerung und Speicherung von 
Niederschlagswasser. Wir sind 
künftig zum einen vermehrt mit 
Starkniederschlägen aber zum an-
deren auch mit langanhaltenden 
Hitze- und Trockenperioden kon-
frontiert. Um in heißen Sommer-
monaten Verdunstungskühlung ge-
währleisten zu können, dem fort-
laufenden Sinken der Grundwas-
serstände entgegenwirken zu kön-
nen und die Grundwasser- und 
Trinkwasserbestände zu sichern, ist 
so viel geeignetes Niederschlags-
wasser wie möglich in das Grund-
wasser zu versickern oder für Tro-
ckenperioden in Zisternen zu spei-
chern. Hierfür sollten gezielt Flä-
chen festgesetzt werden (§ 9 Abs. 1 
Nr. 14 BauGB) um einen späteren 
Nutzungskonflikt zu vermeiden.

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht 
wird es für erforderlich gehalten 
die textlichen Festsetzungen hier-
zu wie folgt zu ändern bzw. zu er-
gänzen:
„Anfallendes Niederschlagswasser 
ist grundsätzlich getrennt von häus-
lichem Schmutzwasser zu beseiti-
gen. Es ist in Zisternen zu spei-
chern, um es in Trockenperioden 
für die Gartenbewässerung und/ 
oder als Brauchwasser (z.B. Toilet-
tenspülung) nutzen zu können. 
Überschüssiges Niederschlagswas-
ser ist in das Grundwasser zu versi-
ckern. Grundsätzlich ist eine Versi-
ckerung über den bewachsenen 
Oberboden in das Grundwasser 
einer Einleitung in ein Oberflächen-
gewässer vorzuziehen. 

Bei einer Versickerung sind die Vor-
gaben der aktuell geltenden Regeln 
der Technik (DWA-M 153, DWA-A 
102), der Niederschlagswasserfrei-
stellungsverordnung (NWFreiV) 
sowie der Technischen Regeln zum 
schadlosen Einleiten von gesam-
meltem Niederschlagswasser in das 
Grundwasser (TRENGW) zu be-
achten. Bei einer Einleitung des 
Niederschlagswassers in ein Ober-
flächengewässer sind die Techni-
schen Regeln zum schadlosen Ein-
leiten von gesammeltem Nieder-
schlagswasser in oberirdischen Ge-
wässern (TRENOG) zu berücksich- 
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tigen. Sollte die NWFreiV bzw. die 
TRENOG nicht greifen, wäre eine 
wasserrechtliche Erlaubnis beim 
Landratsamt Regensburg zu bean-
tragen.“

Des Weiteren ist das Thema Stark-
niederschläge mit den daraus resul-
tierenden Oberflächenabflüssen 
nicht außer Acht zu lassen. Als 
Grundvorsorge sollte im Bebau-
ungsplan darauf hingewiesen wer-
den, dass Gebäude bis mindestens 
20 cm über Geländeoberkante so zu 
gestalten sind, dass infolge von 
Starkregen oberflächig abfließen-
des Wasser nicht eindringen kann.

Stellungnahme(n) Planer:
Zum Flächensparen: Teilflächen 
werden aus dem Bebauungsplan 
herausgenommen. Es sind Grünflä-
chen und eine Mindestbegrünung 
für private Bauflächen festgesetzt.
Das Entwässerungskonzept sieht 
vor, dass öffentliches und privates 
Niederschlagswasser gedrosselt in 
das Trennsystem (Regenwasserka-
nal) abzuleiten und in den nächsten 
Vorfluter zu leiten ist. Es wird, wie 
bisher, die Abgabe von Nieder-
schlagswasser an das öffentliche 
Trennsystem auf eine Menge von 
0,1 Litern pro Sekunde pro 100 m² 
Grundstücksfläche begrenzt.

Eine Flächenfestsetzung für Versi-
ckerung sollte innerhalb der vorge-
sehenen Bauparzelle nicht erfolgen. 
Zum einen sind die Bauparzellen 
nach dem Prinzip des Flächenspa-
rens sehr klein vorgeschlagen, zum 
anderen dürfte ein Entschädigungs-
anspruch nach § 40 BauGB entste-
hen.

Die vorgeschlagene Festsetzung 
geht davon aus, dass der Boden in 
allen Bereichen ausreichend sicker-
fähig ist. Sollte diese Voraussetzung 
nicht vorliegen, würde diese Fest-
setzung dazu führen, dass die zu-
künftigen Grundstückseigentümer 
die Parzellen nicht entsprechend 
den Festsetzungen nutzen können. 
Von Seiten des Planverfassers wird 
davon abgeraten, diese Festsetzung 
zu treffen. Die Festsetzung sollte 
maximal nach dem Prinzip der 
planerischen Zurückhaltung formu-
liert werden und auf das tatsächlich 
vorgesehene Entwässerungskon-
zepts abgestimmt werden.

Um eine wirkliche Nachhaltigkeit 
zu erreichen, wäre eine vollständige 
Festsetzung zu begrünten Dächern 
erforderlich. Dann müssten jedoch 
die Dachneigungen auf unter ca. 
15° festgelegt werden. Der Ge-
meinderat sollte dies entscheiden.

In diesem Zusammenhang ist 
jedoch noch darauf zu verweisen, 
dass das Wasserwirtschaftsamt in 
der Regel Rückhaltemaßnahmen 
auf privaten Grundstücksflächen, 
die außerhalb der Kontrollmöglich-

keit der Kommune oder des Wasser-
wirtschaftsamtes liegen, bei der 
Bemessung der Niederschlagswas-
serrückhaltung im Rahmen von 
Wasserrechtverfahren nicht aner-
kennt.

Für flachgeneigte Dächer auf Gara-
gen ist bereits eine Begrünung 
festgesetzt.

Beschluss:
Der Gemeinderat teilt die Ausfüh-
rungen des Planers. Zur Sickerfä-
higkeit des Bodens läuft aktuell die 
Erstellung eines Baugrundgutach-
tens, aus dem diese hervorgehen 
sollte.
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15. LRA Regensburg, Sachgebiet 
S 33-2, Fachreferent für Natur- 
und Landschaftsschutz, Schrei-
ben vom 13.07.2022:
Mit o.g. Schreiben wird mitgeteilt, 
dass mit der Planung Einverständ-
nis besteht bis auf folgende Punkte:

In der Begründung zu Eingriffsre-
gelung heißt es:
Gemäß § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB 
wird für die Planungsänderung und 
Teilaufhebung kein Ausgleich er-
forderlich, da die Eingriffe vor der 
planerischen Entscheidung zur Än-
derung bereits im Bebauungsplan 
“Zur Alten Mühle I” zulässig wa-
ren.

Diese Rechtfertigung der Nichtan-
wendung der Eingriffsregelung 
erscheint zunächst schlüssig, nach-
dem zuvor bereits zulässige Ein-
griffe grundsätzlich nicht neuerlich 
bilanziert werden müssen. Doch ist 
es hier nicht so, dass das Baurecht 
vollständig aufgehoben wurde und 
somit ja auch kein Baurecht mehr 
besteht - und in der Folge dann die 
Eingriffsregelung sehr wohl An-
wendung findet? Zudem sind ja 
gerade die Voraussetzungen eines 
vereinfachten Verfahrens ohne Ein-
griffsregelung nicht mehr gegeben. 
Wenn also der Grund entfällt, keine 
Kompensation leisten zu müssen, 
warum sollte man sich dann die 
Rosinen des alten Verfahrens mit in 
das neue nehmen dürfen? Da bei 
uns ein derartiger Fall noch nicht 
aufgeschlagen ist, bitten wir das SG 
Bauleitplanung um die abschlie-
ßende Prüfung unserer „Meinung", 
danke.

Stellungnahme(n) Planer:
Der ursprüngliche Bebauungsplan 
wurde im § 13b Verfahren aufge-
stellt. Hier wurde vom Gesetzgeber 
geregelt, dass keine Ausgleichsflä-
chen /Eingriffsregelung notwendig 
bzw. anzuwenden ist. Da durch die 
Änderung und Teilaufhebung des 
Bauleitplanes die Grundzüge der 
Planung berührt werden, ist das 
Regelverfahren anzuwenden. Wie 
bereits in der Begründung darge-

legt, waren die Eingriffe vor der 
planerischen Entscheidung zur Än-
derung bereits im Bebauungsplan 
“Zur Alten Mühle I“ zulässig. Da 
keine Änderungen an den Grundflä-
chenzahlen und wesentlich an den 
Baugrenzen (nur minimal an Stra-
ßen-planung angepasst) erfolgen, 
entstehen auch keine zusätzlichen 
Eingriffsflächen. Planänderungen 
sind nicht veranlasst. Anmerkung: 
Das SG Bauleitplanung hat sich zu 
dieser Frage nicht geäußert.

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die Stel-
lungnahme zur Kenntnis, Änderun-
gen sind keine veranlasst.
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16.1 Landratsamt Regensburg, S 
41- Bauleitplanung, E-Mail vom 
17.06.2022 (Fristverlängerung) 
und Schreiben vom 19.07.2022:
Seitens des Sachgebietes S 41, Bau-
leitplanung, bestehen nachfolgende 
Einwände/Anregungen bzw. möch-
ten wir auf die folgenden Punkte 
hinweisen:

Eine Aufhebung eines Bebauungs-
planes erfolgt insbesondere wenn 
der Plan inhaltlich städtebaulich 
nicht mehr erwünscht ist und die 
Urfassung nicht lediglich durch das 
neue Recht überlagert werden soll 
oder wenn Bedenken gegen den 
Plan bestehen, die nicht behoben 
werden sollen bzw. können. Es 
kann auch städtebaulich geboten 
sein, einen Bebauungsplan aufzu-
heben, wenn eine Gemeinde seine 
Umsetzung nicht mehr beabsich-
tigt. Den Gemeinden ist es unbe-
nommen, sich auch noch nach dem 
Erlass eines Bebauungsplanes für 
eine von ihm abweichende städte-
bauliche Entwicklung zu entschei-
den. 

Will eine Gemeinde einen von ihr 
erlassenen Bebauungsplan nicht 
mehr ausführen, muss sie sich der 
daraus etwa folgenden Entschädi-
gungspflicht nach § 42 BauGB 
stellen. Sie darf sich nicht darauf 
beschränken, ihn einfach auf „auf 
Eis zu legen“. Entscheidet sich die 
Gemeinde für die Aufhebung des 
Bebauungsplans, hat sie ein förmli-
ches Aufhebungsverfahren durch-
zuführen. Für dieses sind gemäß § 1 
Abs. 8 BauGB dieselben formellen 
und materiellen Regelungen zu 
beachten wie bei der Aufstellung 
von Bebauungsplänen. 

In materieller Hinsicht hat die Ge-
meinde stets zu bedenken, welche 
Rechtsfolgen sich aus der Aufhe-
bung ergeben. Dies kann je nach der 
konkreten Situation sein, dass sich 
die Zulässigkeit von Vorhaben dann 
nach § 34 oder 35 BauGB richtet. 
Hierzu hat das BVerwG klarge-
stellt, dass es unumgänglich ist, mit 
der Aufhebung zugleich darüber zu 

entscheiden, „welche Ordnung an 
die Stelle der mit dem fehlerhaften 
Plan beabsichtigten Ordnung treten 
soll". In diesem Zusammenhang 
sind namentlich auch die Belange 
der Betroffenen am Fortbestand des 
Bebauungsplans von Bedeutung 
und abwägend zu berücksichtigen. 
Zu bedenken ist ferner, ob die Auf-
hebung des Bebauungsplanes eine 
„städtebauliche Unordnung" 
schafft, etwa weil sie die Möglich-
keit einer städtebaulichen Fehlent-
wicklung schafft.

Konkret bedeutet dies, dass das 
Wegfallen von Fl.Nr. 85 der Gemar-
kung Kneiting 1) städtebaulich be-
trachtet weniger zu Problemen führt 
als Fl.Nr. 123 der Gemarkung 
Kneiting 2). Das westlich gelegene 
Grundstück Fl.Nr. 130 der Gemar-
kung Kneiting und die Fläche 2) 
weisen Eigentümeridentität auf. 

Mit Ende der letzten Bebauung auf 
Fl.Nr. 130 der Gemarkung Kneiting 
entsteht eine Fläche von rund 6.000 
m², welche dem bauplanungsrecht-
lichen Außenbereich zuzuordnen 
wäre. Neben der Bestandsbebauung 
im Westen rahmen die vorgenannte 
Fläche die neuen Parzellen 5 - 9 
sowie 18 - 22 im Norden als auch 
Osten ein. Mit deren Zuführung zu 
einer Bebauung entsteht ein im In-
nenbereich gefangenes Außenbe-
reichsgrundstück, was nicht Intenti-
on der Bauleitplanung bzw. des 
Städtebaurechts ist. 

Direkt angrenzend an das Objekt 
„Am Hüpberg 5“ hätte unter gewis-
sen Umständen ein Einzelbauvor-
haben gar Aussicht auf Erfolg. Wir 
bitten diese Aspekte in der Abwä-
gung zu betrachten und in die Be-
trachtung eine etwaige Überpla-
nung der Flächen entsprechend 
ihrer tatsächlichen oder vom Eigen-
tümer beabsichtigten Nutzung ein-
fließen zu lassen.

Stellungnahme(n) Planer:
Zum möglichen Entschädigungsan-
spruch nach § 42 BauGB, Rahmen-
bedingungen:
-  Der Bebauungsplan wird in-
nerhalb der Siebenjahresfrist geän-
dert,
- für die Flurnummern 123 und 
85 Tfl. war im bisher wirksamen 
Bebauungsplan allgemeines Wohn-
gebiet festgesetzt,
- das Baugebiet innerhalb des 
Geltungsbereiches ist bisher weit-
gehend nicht erschlossen, Teilflä-
chen liegen zwar an Verkehrsflä-
chen an, der Planverfasser hat je-
doch keine Kenntnis über das Vor-
liegen einer ausreichenden Er-
schließung (z.B. Schmutzwasser-
anschluss),
- durch die Änderung des Bebau-
ungsplanes werden die genannten 
Teilflächen nicht mehr Bestandteil 
des Bebauungsplanes.
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die bauplanungsrechtliche Zuläs-
sigkeit richtet sich somit nach § 34 
bzw. § 35 BauGB.

Grundsätzlich sind nach § 2 Abs. 3 
BauGB alle Belange zu ermitteln 
und zu bewerten, die für die Abwä-
gung von Bedeutung sind. Dies um-
fasst auch Belange, die für die Ge-
meinde offensichtlich sind, aber die 
durch die Beteiligung von Fachbe-
hörden oder der Öffentlichkeit nicht 
vorgetragen wurden.
Insofern dürfte es erforderlich sein, 
dass auch ohne Stellungnahme der 
beiden betroffenen Grundstücksei-
gentümer, deren Grundstücke aus 
dem Bebauungsplan sozusagen 
herausgenommen werden und die 
sich im bisherigen Verfahren nicht 
geäußert haben, deren Belange in 
die Abwägung einzustellen.

Die Entschädigung für die Aufhe-
bung der bisher zulässigen Nutzung 
bezieht sich auf die Wertminderung 
des Grundstücks. Eine zulässige 
Nutzung im Sinne des § 42 BauGB 
(als Grundlage eines möglichen 
Entschädigungsanspruchs) liegt 
nur vor, wenn die Anforderungen an 
die Erschließung eines Grund-
stücks vorliegen oder gesichert 
sind.

Zu beachten ist jedoch, dass eine 
Nutzung nur dann zulässig ist, 
wenn die in der Vorschrift enthalte-
nen Anforderungen an die Erschlie-
ßung des Grundstücks vorliegen 
oder gesichert sind. Die Erschlie-
ßung ist gesichert, wenn mit der 
Herstellung der Erschließungsanla-
ge, d.h. ihre Benutzbarkeit im Zeit-
punkt der Gebrauchsabnahme des 
Bauwerks, gerechnet werden kann.

Unter bestimmten Voraussetzungen 
kann sich aus der allgemeinen Er-
schließungspflicht der Gemeinde (§ 
123 Abs. 1 BauGB) entgegen § 123 
Abs. 3 BauGB eine aktualisierte 
Pflicht zugunsten der von der 
Nichterschließung betroffenen Ei-
gentümer entwickeln mit der Folge, 
dass jede andere Entscheidung der 
Gemeinde als zu erschließen als 
Rechtsfehler anzusehen ist, sodass 
den Eigentümern ein Rechtsan-
spruch auf Erschließung zusteht.

Eine Erschließung kann als gesi-
chert angesehen werden, wenn die 
Gemeinde das zumutbare Angebot 
eines Dritten, die Erschließung auf 
der Grundlage eines Erschließungs-
vertrag selbst herbeizuführen, nicht 
annimmt. Planungsschadensrecht-
lich begründet die Verdichtung zum 
Erschließungsanspruch die Zuläs-
sigkeit im Sinne des § 42 BauGB.

Abgesehen von den in der Recht-
sprechung entwickelten Fällen zur 
„Verdichtung“ zu einem Anspruch 
auf Erschließung begründet die 
allgemeine Erschließungspflicht 
der Gemeinde (§ 123 Abs. 1 

BauGB) grundsätzlich keinen sub-
jektiven Anspruch auf ermessens-
fehlerhafte Entscheidung der Ge-
meinde über die Erschließung eines 
Grundstücks.

Zu beachten ist aber auch, dass in 
Gebieten, in denen die Gemeinde 
eine Umlegung zum Zweck der 
Baulanderschließung durchgeführt 
hat, dann die Erschließungslast der 
Gemeinde in der Regel zu einer Er-
schließungspflicht wird.

Zur städtebaulichen „Unordnung“:
Aus Sicht des Planverfassers ergibt 
sich durch die Änderung des Be-
bauungsplanes (Herausnahme der 
Flurnummer 123) eine städtebau-
lich mehr als unbefriedigende Si-
tuation durch die abgesetzte Lage 
der vorgesehenen Parzellen Nr. 18 - 
23. Die Herausnahme der Flurnum-
mer 85 dürfte unproblematischer 
sein, wenngleich eine einseitige Er-
schließung entsteht. Je nach örtlich 
vorliegendem Bedarf empfiehlt der 
Planverfasser deshalb, gegebenen-
falls nur die Flurnummern 1 - 9 im 
Bebauungsplan zu belassen, sofern 
die vorgenannten Entschädigungs-
ansprüche ausgeschlossen werden 
können.

Stellungnahme Verwaltung zu 
den Ausführungen des Planers:
Die ursprüngliche Überplanung 
und derzeit rechtsverbindliche Fas-
sung des Bebauungsplanes hatte der 
städtebaulichen Ordnung entspro-
chen. Die Herausnahme der Flä-
chen geschah auf Antrag der jewei-
ligen Eigentümer. Ein geplantes 
Umlegungsverfahren ist aus Sicht 
der Gemeinde nicht gegen den 
Willen dieser Eigentümer umsetz-
bar. Der Gemeinderat war sich in 
seiner Entscheidung vom 03.09. 
2020 der rechtlichen Situation be-
wusst.

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt die 
vorliegende Planung beizubehal-
ten. 
Die Verwaltung verweist auf den 
Antrag der Eigentümer der Fl.Nr. 
123, Gemarkung Kneiting, vom 
29.07.2020 auf Herausnahme der 
Fläche und auf den entsprechenden 
Gemeinderatsbeschluss vom 03.09. 
2020 zur Änderung des Bebauungs-
planes. 
14  :  0    Stimmen

16.2 Landratsamt Regensburg, 
Bauleitplanung (Teil 2):
Aufgrund der Vielzahl an abzuge-
benden Stellungnahmen zu im Ver-
fahren befindlichen Bauleitplanun-
gen und den einhergehenden Fris-
ten ist es uns bedauerlicherweise 
nicht möglich die Einwendungen 
bzw. Anregungen vollumfänglich 
auszuformulieren. Wir fügen Ihnen 
unsere Handskizzen (Anmerkun-
gen in rot) bei und stehen gerne für 

Rückfragen zur Verfügung. Diese 
wurden von der Bauverwaltung 
erfasst und stellen sich wie folgt 
dar:

Planzeichnung (Teil A):
3) Straßenbegrenzungslinie fehlt; 
gegenüber Verkehrsfläche beson-
derer Zweckbestimmung sowie 
Fläche 1) und Parzelle 23

Beschluss:
Die fehlenden Straßenbegren-
zungslinien an den markierten Be-
reichen und entlang der Parzelle 23 
sind zu ergänzen.
14  :  0   Stimmen

7. PlanZV – Fläche Abfallentsor-
gung fehlt, lt. Entsorgungsunter-
nehmen ist die Durchfahrtsbreite 
„Am Hüpberg“ zu gering, dass auch 
Parz. 1 -9 in der Keltenstraße / Zur 
Alten Mühle bereitstellen müssen.

Beschluss:
Es wird auf Punkt 13 dieser Abwä-
gung zur Stellungnahme des Land-
ratsamtes, Sachgebiet Abfallwirt-
schaft, und die hierzu ergangene 
Beschlusslage verwiesen.
14  :  0    Stimmen

Grenze des räumlichen Geltungs-
bereichs:
Sollte der Geltungsbereich nicht 
den späteren Zuschnitt darstellen 
und wie mit dem darunter angeführ-
ten Planzeichen der entfallende und 
künftig im Außenbereich gelegene 
Teil der Aufhebung eindeutig davon 
abgesetzt werden?

Beschluss:
Den Ausführungen des Landrats-
amtes wird voll umfänglich gefolgt.
14  :  0   Stimmen

Umgrenzung und Fläche des Auf-
hebungsbereichs
Es fehlen die Fl.Nrn. und Gemar-
kung

Beschluss:
Die Fl.Nrn. und Gemarkung wer-
den in den jeweiligen Flächen er-
gänzt.
14  :  0   Stimmen

Festsetzung Firstrichtung
fehlt bei WA 1 gänzlich

Beschluss:
Im WA 1 wird, soweit notwendig, 
die Firstrichtung festgesetzt. Dies 
ist durch den Planer explizit zu 
bearbeiten.
14  :  0   Stimmen

Empfehlung Stellung Garagen
Beim Hauptgebäude nachvollzieh-
bar, bei den Zufahrten und Garagen 
wenig sinnvoll, z.B. wird für Par-
zellen 2, 4 und 9 eigens ein Bau-
fenster vorgesehen.

Stellungnahme Planer:

Es handelt sich nur um eine Emp-
fehlung. Städtebaulich sind die Ga-
ragenstandorte in den Parzellen 2, 4 
und 9 genauso gewünscht, da hier 
Grenzgaragen entstehen sollen.

Beschluss:
Der Gemeinderat teilt die Ausfüh-
rung des Planers, es ist keine Ände-
rung veranlasst. 
15  :  0  Stimmen
Abstimmungsbemerkung: Gemein-
derätin Muehlenberg nimmt ab 
diesem Zeitpunkt an der Sitzung 
teil. 

Empfehlung Stellung Hauptgebäu-
de
z.B. Parz. 18 groß genug für 1 DH 
genauso könnte an der gemeinsa-
men Grenze der Parzellen 18 und 19 
je ein DHH errichtet werden…… 

Stellungnahme Planer:
Dadurch aber städtebaulich flexi-
bel. Nach Nutzungsschablone sind 
Einzel- und Doppelhäuser zulässig. 
Es spricht städtebaulich nichts 
gegen Doppelhäuser.

Beschluss:
Aufgrund der Nutzung solarer 
Energien ist die derzeitige Stellung 
aus Sicht der Gemeinde vorteilhaf-
ter. Ansonsten wird die Ausführung 
des Planers geteilt.
15  :  0   Stimmen

Empfehlung Grundstücksgrenze / 
Parzellennummerierung
wieso gestrichen? Im Planteil vor-
handen, ca. Flächenangabe der Par-
zellen fehlen.

Stellungnahme Planer:
Ist unter Art der baulichen Nutzung 
festgesetzt, kein Hinweis mehr! An-
gabe der Parzellengröße ist bauleit-
planerisch nicht notwendig und 
auch nach Festsetzungskatalog 
nicht zwingend erforderlich.

Beschluss:
Der Gemeinderat teilt grundsätz-
lich die Auffassung des Planers, be-
steht allerdings darauf, die Bezeich-
nung „Parzellennummerierung“ zu 
verwenden und auf die Angabe von 
ca. Parzellengrößen. 
 15  :  0    Stimmen

zwischen Parzellen 7 und 8: 
kein Baufenster, zukünftige Ver-
kehrsfläche? öffentliche Verkehrs-
fläche?

Beschluss:
Die Fläche soll als öffentliche 
Grünfläche dargestellt werden.
15  :  0    Stimmen

Flächen für Stellplätze und Garagen
eigens für jede Parzelle vorsehen!

Beschluss:
Soweit notwendig, wurden  die Flä-
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chen im WA 1 bereits festgesetzt 
(Parzellen 2,4, 9, 18, 19 und 22). 
Der Planer wird gebeten, für die 
Parzellen im WA 2 Lösungsansätze 
zu unterbreiten.
15  :  0    Stimmen

Festsetzungen der Nutzungsscha-
blone:
Bezeichnung E+D / E+I bewusst 
weggelassen?

Beschluss:
Die Nutzungsschablonen werden 
um die Bezeichnung der zulässigen 
Bauweise ergänzt.
15  :  0   Stimmen

Abgrenzung von Teilflächennum-
mern: keine Art der baulichen 
Nutzung = Hinweise

Stellungnahme Planer:
Ist unter Art der baulichen Nutzung 
festgesetzt, kein Hinweis mehr!

Beschluss:
Der Ausführung des Planers wird 
gefolgt, die Abgrenzung bleibt eine 
Festsetzung.
15  :  0    Stimmen

TEXTLICHE FESTSETZUN-
GEN UND HINWEISE

Seite 3:
Teilflächennummer 7: 342,2 m ü 
NN
�  bitte prüfen! den Höhenlinien zur 
Folge eher 341,xy…..

Stellungnahme Planer:
Bezug erfolgt auf Straßenplanung. 
Straßenhöhen hier bei 342,0 und 
341,4. Eine Änderung erscheint 
nach Abwägung nicht veranlasst, da 
insbesondere nach Stellungnahme 
des Wasserwirtschaftsamtes zum 
Schutz vor Starkregenereignissen 
die EFOK mit einer ausreichenden 
Höhe über das Gelände gelegt 
werden soll.

Beschluss:
Zunächst sind hier grundsätzlich 
Parzellennummer anzugeben, an-
sonsten wird der Stellungahme des 
Planers gefolgt.
15  :  0   Stimmen

Seite 4:
Im WA 1 sind nur Einzel- und Dop-
pelhäuser zulässig. Im WA 2 sind 
ausschließlich Einzelhäuser zuläs-
sig.
�  Die Festsetzung ist zu konkreti-
sieren, ob auf einer Parzelle 1 DHH 
oder 1 DH zulässig sein sollen… 
Empfehlung eines Nachbauzwangs 
des Nachbauenden an den Erstbau-
enden (Dachformen, -neigungen,    
-farben, -eindeckung, Trauf-, 
Wand- und Firsthöhe, Flucht).

Stellungnahme Planer:
Klar definiert. Im WA 1 sind Einzel-
häuser und Doppelhäuser zulässig. 

Im WA 2 Einzelhäuser. Gebot der 
Zurückhaltung. Es liegt nun an der 
Gemeinde eine anderweitige Ent-
scheidung zutreffen bzw. einen sog. 
Nachbauzwang festzusetzen.

Beschluss:
Der Gemeinderat bezieht sich auf 
die Stellungnahme des Planers. 
Derzeit sind keine Änderungen 
erforderlich. 
15  :  0   Stimmen

Nebengebäude / Nebenanlagen: 
Wandhöhe gemessen …. der herge-
stellten Geländeoberkante
�  abstandsflächenrechtlich be-
trachtet abweichend zur BayBO 
(natürliches Gelände) geregelt – 
Be-gründung! ) um in hängiges 1

Gelände ein abweichendes Maß (> 
3 m im Mittel) festzusetzen, muss 
dieses an allen 4 Eckpunkten (zu 
mindestens berg- und talseits) 
konkret bestimmt werden.

Stellungnahme Planer:
Die Festsetzung zur zulässigen 
Wandhöhe bei Nebengebäuden 
erfolgt vorrangig zur Bayerischen 
Bauordnung, da durch die Straßen-
planung erkennbar ist, dass die 
zukünftige Höhe der Straße z.T. 
nicht unerheblich über dem vorhan-
denen Gelände liegen wird. Die 
Formulierung wird in der Festset-
zung angepasst und in der Begrün-
dung erläutert.

Beschluss:
Den Ausführungen des Planers 
wird gefolgt.
15  :  0   Stimmen

1. 6 Verkehrsflächen 
Die Erschließungsstraße wird als 
öffentliche Verkehrsfläche mit Stra-
ßenbegrenzungslinien und zulässi-
ger Höhenlage festgesetzt.
�  Höhenangabe fehlt bei Planstra-
ßen B und D

Stellungnahme Planer:
Verkehrsfläche mit konkreten Hö-
henfestsetzungen sind festgesetzt. 
Siehe Planzeichnung. Planstraße B 
und D sind bereits Bestandsstraßen. 

Beschluss:
Die Ausführung des Planers wird 
geteilt, an den Bestandsstraßen 
(Planstraße B und D) sind die 
Höhenangaben einzutragen.
15  :  0   Stimmen

Die Lage und die zulässige Höhen-
lage ist in der Planzeichnung (Teil 
A) festgesetzt. Für die zulässige 
Höhe ist eine Abweichung……
�   Die Gemeinde muss die für die 
Höhenbemessung relevante Er-
schließungsstraße in einer ganz 
bestimmten Höhenlage mit einer zu 
vernachlässigenden Variationsbrei-
te im Zentimeterbereich festle-
gen…….

Stellungnahme Planer:
Eine Einengung der zulässigen 
Höhe auf lediglich Zentimeter-
Bereiche ist städtebaulich nicht 
erforderlich.

Beschluss:
Die Ausführung des Planers wird 
geteilt, es sind keine Änderungen 
veranlasst.
 15  :  0    Stimmen

1.8.4 Garagen, Nebengebäu-
de…..:
Je Wohneinheit sind 2 Stellplätze 
nachzuweisen.
�   Bebauungsplan enthält keine 
Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 6 
BauGB = die höchstzulässige Zahl 
in Wohngebäuden

Stellungnahme Planer:
Auch ohne Festsetzung der maxi-
mal zulässigen Anzahl von Woh-
nungen je Wohngebäude ist eine 
Stellplatzregelung nach Art. 81 
BayBO im Bebauungsplan mög-
lich.

Beschluss:
Den Ausführungen des Planers 
wird gefolgt. Sollten Abweichun-
gen, auch von der bereits rechtsgül-
tigen Fassung, gewünscht werden, 
ist dies vom Gemeinderat entspre-
chend zu entscheiden.
15  :  0   Stimmen

Im WA 1 sind Stellplätze, Garagen, 
und Nebengebäude über 15 m² 
Grundfläche innerhalb der über-
baubaren Grundstücksflächen…..
�   Doppelgarage 6x6 m wäre bspw. 
auf Parz. 1,3,18, 22 an der westl. 
Grundstücksgrenze nicht mög-
lich?!

Stellungnahme Planer:
Es ist richtig, dass bei den angeführ-
ten Parzellen eine Doppelgarage 
nicht an allen Grundstücksgrenzen 
zulässig sein soll. Dies dient der 
städtebaulichen Ordnung und be-
rücksichtigt die Belange der Grund-
stücksnachbarn.

Beschluss:
Den Ausführungen des Planers 
wird gefolgt.
15  :  0    Stimmen

Im WA 2 sind Stellplätze auch 
außerhalb der überbaubaren Grund-
stücksgrenzen zulässig. Garagen 
und Nebengebäude über 30 m² 
sind im WA 2 nur innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen 
zulässig (Fett gedruckter Teil des 
Satzes lt. LRA umgestellt).
�   identisch zu Ausführungen WA 
1, jedoch bezogen auf Parz. 20 und 
23 westl. Grundstücksgrenze.

Beschluss:
Der Satz wird umgestellt, wie vom 
LRA vorgeschlagen, sonst sind 

keine weiteren Änderungen veran-
lasst.
 15  :  0   Stimmen

Bei Garagen ist die maximal zuläs-
sige Wandhöhe (bei geneigten Dä-
chern) sowie die maximal zulässige 
Gebäudehöhe (bei Flachdächern) 
mit 3,00 m im Mittel, die maximal 
zulässige Firsthöhe (bei geneigten 
Dächern) mit 4,25 m festgesetzt. 
Die Wandhöhe wird abweichend 
von der BayBO gemessen zwischen 
fertiggestellten Fußbodenhöhe der 
Garage und Schnittpunkt der Au-
ßenwand mit der Dachhaut.
�   Wie wird die Garage höhenmä-
ßig angebunden? Sollten nicht auch 
die FOK's wie bei den Hauptgebäu-
den in 1.3 gelten?
�   nun im Vergleich zu 1.5 und 
1.8.3 die 3. Berechnungsvariante! 
Äußerst unglücklich – bitte verein-
fachen und darauf hinweisen, wenn 
von geltendem Recht abgewichen 
wird……

Stellungnahme Planer:
Es ist richtig, dass bei den angeführ-
ten Parzellen eine Doppelgarage 
nicht an allen Grundstücksgrenzen 
zulässig sein soll. Dies dient der 
städtebaulichen Ordnung und be-
rücksichtigt die Belange der Grund-
stücksnachbarn.

Beschluss:
Den Ausführungen des Planers 
wird gefolgt, es sind keine Ände-
rungen veranlasst.
15  :  0   Stimmen

1.8.5 Geländegestaltung
Entlang der zentralen Erschließung 
(öffentliche Verkehrsfläche) ist das 
fertige Niveau der Grundstückszu-
fahrt an das fertige Höhenniveau 
der Erschließungsstraße anzupas-
sen.
�   Was gilt für das restliche Grund-
stück? zu den Nachbargrundstü-
cken?

Stellungnahme Planer:
Aufgrund der Straßenhöhenpla-
nung z. T. deutlich über Bestands-
gelände: Um eine Bebaubarkeit der 
Parzellen mit Grenzgarage zu er-
möglichen, ist die in der Satzung 
aufgenommene vorrangige Festset-
zung erforderlich. Die Formulie-
rung wird in der Festsetzung ange-
passt und in der Begründung erläu-
tert. Die Festsetzung unter Ziffer 
1.5 bezieht sich auf Nebenanlagen 
und somit nicht auf Garagen.
Städtebauliches ist nicht erforder-
lich, in die Gestaltung der Grund-
stückshöhen an den privaten 
Grundstücksflächen einzugreifen. 
Städtebaulich erforderlich ist ledig-
lich eine Anpassungsregelung 
entlang der Verkehrsflächen auf-
grund der Außenwirkung.

Beschluss:
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Den Ausführungen des Planers 
wird gefolgt, es sind keine Ände-
rungen veranlasst.
15  :  0   Stimmen

Seite 10:
nach 1.11 Werbeanlagen:

Teil E – Aufhebungssatzung
�   Wieso kommt E vor C (Hinwei-
se)? Teil E findet sich ebenfalls als 
Umweltbericht!?

Beschluss:
Der Planer wird beauftragt dies zu 
korrigieren.
15  :  0    Stimmen

Seite 12:
Hinweise (Teil C):
Drittletzter Absatz: 
Es wird dringlich empfohlen, 
Flächenversiegelungen auf das 
unbedingt notwendige Maß ……
�    Festsetzungen § 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB, konkret im Textteil (… die 
Flächen oder Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und 
Landschaft)

Stellungnahme Planer:
Baugrenzen und Maß der bauli-
chen Nutzung festgesetzt. Ausfüh-
rung bleibt unter Hinweise stehen.

Beschluss:
Den Ausführungen des Planers 
wird gefolgt, die ursprüngliche 
Planung wird beibehalten.
15  :  0    Stimmen

Redaktionelle Änderungen:
Die rein redaktionellen Änderun-
gen werden „en bloc“ zur Abstim-
mung gestellt.

Gliedernde private Grünfläche
„g“ ist in der Planzeichnung kaum 
zu erkennen

Straße „Schönleite“
Straße geht noch weiter!

Regelschnitte als Hinweis:
fehlen E+I / E+D

Festsetzungen der Nutzungsscha-
blone:
etwas verwirrend – 1 x Parzelle, 1 x 
WA-Gebiet

- Straßenname „Am Hüpberg“ – 
schlecht zu lesen
- Bezeichnung „Schönleite“ durch 
Layer überdeckt
- Bezeichnung der Straße „Zur 
Alten Mühle“ überdeckt

Verfahrensvermerke:
-  Anpassung der Daten (frühzeiti-
ge Beteiligung bereits im Jahr 
2022)

Fassungsdatum:
- Wir empfehlen das Fassungsda-
tum an das Datum des jeweiligen 

Billigungsbeschlusses anzupassen 
Textliche Festsetzungen:
Seite 1:
-  Die Bezeichnung des Bebau-
ungsplanes ist in jedem Dokument 
gleichlautend wiederzugeben (An-
passung an Bezeichnung von Teil 
A – Planzeichnung): Bebauungs-
plan mit integriertem Grünord-
nungsplan „Zur Alten Mühle I – 
1. Än-derung mit Teilaufhe-
bung“

Seite 2:
-  Kopfzeile anpassen – siehe An-
merkung zu Seite 1

Seite 5:
1.8.3 Wandhöhen und Firsthöhen: 
Dachneigungen zwischen 20° 
und 28° (E+I) 
-  lt. NS und Regelschnitt!

Seite 6:
noch 1.8.3: Dachneigungen zwi-
schen 38° und 44° (E+D) 
-  wie Seite 5!

Seite 7:
1.9 Immissionsschutz

Im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans können die Orientie-
rungswerte nach DIN 18005 und 
…..
�   Einsehbarkeit der DIN-Norm?

Seite 11:
zu 2. Außerkrafttreten und 3. In-
krafttreten:
�  jeweils Änderung/Anpassung 
Bezeichnung Bebauungsplan „Zur 
Alten Mühle I“

Begründung (Teil D) mit Um-
weltbericht (Teil ??)

Seite 1 /Deckblatt:
�   Änderung/Anpassung Bezeich-
nung Bebauungsplan (siehe auch 
Seite 1, Textl. Festsetzungen)
�   Umweltbericht (Teil E??)

Seite 4:
4.  Absatz: Einfügen / Ändern 
�   …… sieht jedoch den dringli-
chen Bedarf der Umsetzung des 
Bebauungsplanes, der seit 2019 als 
……
� …. vorliegendes Änderungsver-
fahren des Bebauungsplanes „Zur 
Alten Mühle I“ durchgeführt.

Seite 5:
2. und 3. Absatz:
�   Ändern: Am Hüpberg, Schön-
leite und Zur Alten Mühle“

4. Absatz:
�   Streichen: WA

1. 3 Planungsrechtliche Situation
�   Ändern: Der Bebauungsplan ist 
seit 31.05.2019 wirksam bekannt 
gemacht……

Seite 6:
1.5 Planungsalternativen 

4. Satz: Ändern: …. nur für das 
gesamte Bebauungsplangebiet….

Seite 9:
3.1 Erschließung, Versorgungs-
einrichtung und Infrastruktur
4. Absatz: Ändern: …..für das 
Anfahren der Müllfahrzeuge.
5. Absatz: Das Regenwasser wird 
in die bestehenden Regenwasser-
kanäle eingeleitet. Wird im weite-
ren Verfahren ergänzt.
�   muss bei der förmlichen Ausle-
gung vorliegen!

Seite 10:
Gewerbe: Ändern: …… (entlang 
der Straße „Zur Alten Mühle“ 
Einfahrt „Schönleite“) handelt ….

Seite 13:
3.5.1 Luftreinhaltung, Klima-
wandel und Klimaanpassung
�  1. Absatz: Ändern: …. „Zur 
Alten Mühle I“ …..
�  5. Absatz: Ändern/Ergänzen: 
Durch grünordnerische Maßnah-
men und die festgesetzte Grund-
flächenzahl auf Ebene des Bebau-
ungsplanes können Auswirkungen 
minimiert werden.

4.1 Grünordnerische Festset-
zungen
Absatz 2, Ergänzung:
�   Auf Parzelle 22 und 21 bzw. 23 
verbleibt der Gehölzbestand als 
Festsetzung zur Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonsti-
gen Bepflanzungen.

Seite 16:
5 ANLAGE – UMWELTBE-
RICHT (Teil E) ????

5.1.1 Landschaftsplan
Seit der Neuaufstellung des Flä-
chennutzungsplanes im Jahr 2007 
existiert …..
�   FNP aus dem Jahr 2011 (vgl. 
Pkt. 1.3 der Begründung)

Seite 17:
�   Erster Absatz: Ergänzung: ….. 
Staatsstraße 2660

Seite 19:
5.1.5 Schutzgut Tiere und Pflan-
zen
�   Erster Absatz: Ergänzen Satz-
zeichen: „Gebüsche und Hecken 
am Hüpberg“.
�   Zweiter Absatz: Ergänzen: …., 
im Süden wird er von der alten B 8
�   Dritter Absatz: streichen: ….. 
welche nachrichtlich in die …….

Seite 22:
�  Vierter Absatz: Ändern: …… 
Laut Hydrogeologischer Karte 
….

5.1.8 Schutzgut Klima und Luft
�   Erster Absatz: Ergänzen …. im 
Osten an landwirtschaftliche …..

Seite 25:
5.2.6 Schutzgut Landschafts- 
und Ortsbild

�   Zweiter Absatz: Ergänzen: Da 
die Art der baulichen Nutzung 
nicht geändert wird, entstehen 
keine….

Seite 27:
�   Dritter Absatz: Ändern: …. 
durch die Bauleitplanung erhebli-
che Auswirkungen zu erwarten 
sind, wurde die ….

Beschluss:
Der Planer wird beauftragt, die 
redaktionellen Änderungen in den 
Bebauungsplan einzuarbeiten.
15  :  0    Stimmen

Rechtslage
Baugesetzbuch (BauGB)

Diskussionsverlauf
Bürgermeister Obermeier eröffnet 
den Tagesordnungspunkt. Ge-
meinderat Weigl wird nach Art. 49 
GO von der weiteren Beratung und 
Beschlussfassung ausgeschlossen, 
vgl. Sachverhalt.  

Im Rahmen der Behandlung der 
einzelnen Einwendungen bzw. 
Hinweise, etc. erfolgt jeweils ein 
ausführlicher Vortrag zum Sach-
verhalt und den Inhalten der Ein-
wendung und deren Abwägung 
durch die Verwaltung und den 
Planer.  

Beschluss:
Die Verwaltung wird beauftragt, 
zusammen mit einem geeigneten 
Planungsbüro, die heute beschlos-
senen Änderungen in die Planung 
aufzunehmen und das vorgeschrie-
bene Verfahren nach BauGB fort-
zusetzen.
15  :  0  Stimmen

TOP 4. Sportanlagen; Antrag des 
FC Pielenhofen-Adlersberg e.V. 
auf Kostenübernahme für zwei 
Jugendfußballtore und zwei 
Großfeldtore
 
Sachverhalt
Mit Schreiben vom 05.12.2022 be-
antragte der FC Pielenhofen-Ad-
lersberg e.V. die Kosten für zwei 
Kleinfeldtore und zwei Großfeld-
tore inkl. Tornetze für den Schul-
sportplatz in Pettendorf zu über-
nehmen. 
Die Gesamtkosten belaufen sich 
auf 7.984 € ohne Transportkosten. 
Beantragt ist die VOLLSTÄNDI-
GE Finanzierung durch die Ge-
meinde.

Die Antragsbegründung kann der 
beigefügten Anlage entnommen 
werden. Im Wesentlichen soll die 
Kinder- und Jugendarbeit des Ver-
eins verstetigt und die Trainings-
möglichkeiten sichergestellt wer-
den; derzeit werden über 100 
Kinder im Alter zwischen vier bis 
10 Jahren vom FC betreut. Der 
Vorsitzende teilt noch mit, dass die
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Veranstaltungskalender 2023
Pettendorf aktuell Gemeinde Pettendorf

Die aktuellen Termine 

finden Sie auch im Internet: 

www.pettendorf.de

09.  Weinfest         FF Pettendorf    Gerätehaus
15.  Lesung          Bücherei und    Schlosskeller
               PettenDorftheater
16.  Lesung          Bücherei und    Schlosskeller 
               PettenDorftheater
23. 150-Jahrfeier       FF Mariaort     
30. Kartoffelfeuer       Pfadfinder      Pfadigelände
  
  

September

Oktober
02. Preiswatten       Stammt. Stoahagl  Mayerwirt
14. Gedenkgottesdienst   FF Pettendorf    Kirche 
                        Pettendorf 
31.  Preisschafkopfturnier  Freie Wähler    Mayerwirt    

04. Premiere        PettenDorftheater  Mayerwirt 
05. Theater         PettenDorftheater  Mayerwirt
10. Theater         PettenDorftheater  Mayerwirt  
11. Theater         PettenDorftheater  Mayerwirt 
12. Theater         PettenDorftheater  Mayerwirt 
17. Theater         PettenDorftheater  Mayerwirt  
18. Theater         PettenDorftheater  Mayerwirt 
19. Theater         PettenDorftheater  Mayerwirt
26. Tag der offenen Tür   Bücherei      Bücherei
     

November

Dezember
01. Weihnachtsfeier     SV Edelweiß    Mayerwirt     
09. Adventsmarkt      Gemeinde/Vereine  Rathausplatz 
16. Jahreskonzert      Musikverein     Schulturnhalle

August 
19. Dorffest Neudorf      Kapellenverein               
26. Dorfmeisterschaft     FC           Sportgelände                                                                                                                                                                          

April
22. Rama Dama        Umweltforum   Gemeinde   
22. Pfarrversammlung     Pfarrgemeinde   Pfarrheim 
23. Adventure day       Pfadfinder  
29.  Kirchenkonzert 
29.  2. Brotbackfest      OGV Pettendorf  OGV Gelände
                        Neudorf     
30.  Gottesdienst Florianstag  FF Kneiting

Mai
01. Maibaumaufstellen    Stammt. Stoahagl Mayerwirt
06. Patenbitten        FF Kneiting 
06. Pflanzentauschbörse    OGV Pettendorf  Parkplatz 
                        Dezentral  
07. Stammesversammlung   Pfadfinder 
07. Ausflug          SV Edelweiß  
14. Erstkommunion      Pfarrei      Kirche 
                        Pettendorf

Juni
08. Fronleichnam       FF Kneiting
15. Jahreshauptversammlung  Musikverein    Mayerwirt
16. Johannifeuer       FF Kneiting    
17. Sportfest         TSV Adlersberg  Sportgelände
18. Gottesdienst im Freien      
23.  Johannifeuer       FF Pettendorf    Pfadigelände

Februar
01.  19.00 Uhr   Infoabend Schulfähigkeit    Grundschule           Aula der Grundschule
06.  19.00 Uhr   Monatsübung         FF Kneiting            
08.  19.30 Uhr   Auftaktveranstaltung      Vereinsforum Umweltforum     Gasthaus Mayerwirt
11.  20.00 Uhr   Dorfhausfasching       FF Kneiting            Dorfhaus Kneiting
13.   19.00 Uhr   Gerätepflege/Jugendübung   FF Kneiting
13.  19.30 Uhr   offenes Treffen        BI „Pettendorf bewahren“     Dezentral          
15.  19.30 Uhr   Sitzung            Umweltforum           Gasthaus Mayerwirt   
16.         Weiberfasching        Frauenbund Pettendorf         Pfarrsaal Pettendorf
18.  19.00 Uhr   80er Party              PettenDorfladen             Dezentral   
21.         Kleinkinderfasching      Frauenbund Pettendorf            Pfarrsaal Pettendorf
22.  18.00 Uhr   Politischer Aschermittwoch  Freie Wähler Pettendorf        Gasthaus Prößl                    
22.         Abteilungsturnier       TSV - Tischtennis         Schulturnhalle 
25.  15.00 Uhr   Trauercafé           Pfarrgemeinde           Pfarrsaal

März
02. Mitgliederversammlung  PettenDorftheater Mayerwirt  
03. Jagdversammlung     Jagdgen. Pett.   Prößlbräu
04.  Jugendskifahrt       FF Kneiting
09. Podiumsdiskussion    Bürgerinitiative  Mayerwirt
               „Pettendorf bewahren“
10. Jahreshauptversammlung  KRK Pettendorf   Mayerwirt
17.  Jahreshauptversammlung  SV Edelweiß   Mayerwirt
18.  Jahreshauptversammlung SV Jägerheim   Mayerwirt
18.  Brotbacktag        OGV Pettendorf  OGV Gelände
                        Neudorf
19.-24. Skisafari       TSV Adlersberg 
22. Ehrenabend        Gemeinde 
24.  Jahreshauptversammlung  OGV Pettendorf  Mayerwirt 
25. Starkbieranstich       FC und       Mayerwirt
               PettenDorftheater
30. Jahreshauptversammlung  TSV Adlersberg  Mayerwirt    

Juli
08. Fischerfest        Anglerclub    Schwetzi
22. Dankgottesdienst           
29.  Skateboard Contest             Sportgelände   
30.-02.08. Stammeslager    Pfadfinder



bisherigen Tore nicht mehr zulässig 
wären. Zudem ergibt sich durch die 
Beweglichkeit auch der großen 
Tore eine hohe Flexibilität. 

Finanzielle Auswirkungen:
Es handelt sich um Investitionskos-
tenförderung in Höhe von 7.984 €. 
Durch die weiter bereits angekün-
digte Antragstellung zur Erstellung 
einer Flutlichtanlage sollte sich die 
Gemeinde eine grundsätzliche För-
derlinie geben. In anderen Gemein-
den gibt es für Förderungen z.B. 
eine Bagatellgrenze, unter der keine 
Förderung erfolgt. Weiter ist die 
finanzielle Beteiligung bei größe-
ren Investitionen (> 10.000 €) in 
einem Beispiel i.d.R. auf 30 % der 
Gesamtkosten fixiert. Grundsätz-
lich werden auch die bisherigen 
Unterhaltskosten, die über den 
Schulverband laufen, immer wieder 
vorgetragen. Sollte also eine Nut-
zungszunahme im dargestellten 
Umfang erfolgen, wäre auch diese 
Thematik grundsätzlich zu regeln.

Rechtslage
Die Gemeinden sollen im Rahmen 
Ihrer Leistungsfähigkeit den Brei-
tensport fördern.

Diskussionsverlauf
Bürgermeister Obermeier erläutert 
den Sachverhalt und weist darauf 
hin, dass es geboten erscheint 
grundsätzliche Leitlinien zur För-
de-rung von vergleichbaren Anträ-
gen aufzustellen. Diese sind jedoch 
nicht im Zusammenhang mit dem 
vorliegenden Antrag zu erarbeiten. 
Gemeinderat Sikkes trägt vor, dass 
nicht nur die Erneuerung der Tore 
auf der Agenda steht. Der TSV 
übernimmt z. B. in diesem Zusam-
menhang die Instandsetzung der 
Beleuchtung. Zeitlich sei der An-
trag grundsätzlich dringlich zu be-
handeln, da die Kleinfeldmöglich-
keiten komplett abgezogen wurden. 
Die Kapazitäten sind daher stark 
eingeschränkt, allein über 70 D-
Jugendspieler müssen „unterge-
bracht“ werden. Auf Rückfragen 
von Gemeinderat Achhammer wird 
bestätigt, dass die beantragten Tore 
ausschließlich in Pettendorf einge-
setzt werden. 

Nachdem im Gemeinderat kein 
weitergehender Diskussionsbedarf 
mehr besteht, lässt Bürgermeister 
Obermeier über den Antrag abstim-
men: 

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt dem 
Antrag des FC Pielenhofen-Adlers-
berg e.V. zu und genehmigt die 
Übernahme der Kosten für die 
Beschaffung von zwei Jugendfuß-
balltoren in Höhe von max. 7.984 €. 
Die Kosten sind im Haushalt 2023 
entsprechend zu berücksichtigen. 
16  :  0  Stimmen

TOP 5: Mitteilungsblatt der Ge-
meinde;
Klarstellung zur Regelung von 
politikfreien Inhalten im nicht-
amtlichen Teil

Sachverhalt
Die öffentlich thematisierte Auffor-
derung des Bürgermeisters an den 
Vorsitzenden des BN Ortsgruppe 
Pettendorf sowie die geführte 
Diskussion in der Bürgerversamm-
lung Pettendorf werden als bekannt 
vorausgesetzt. 

Das Mitteilungsblatt der Gemeinde 
wurde 2003 vergeben, im Vorfeld 
fand eine Ausschreibung statt. 
Das Mitteilungsblatt wird überwie-
gend von der Gemeinde und damit 
aus Steuermitteln finanziert, Ein-
nahmen aus Inseraten sind Sache 
der Verlegerin. Nach zwischenzeit-
licher Information durch die Ver-
legerin hat sich diese Aussage 
relativiert, da die Druckkosten 
2022 über 25.000 € betragen ha-
ben und die Arbeitszeit hinzu-
kommt, liegt der größere Teil 
richtigerweise nunmehr bei der 
Herausgeberin.

Ziel war es, über die – oft sehr 
trockenen - amtlich vorgeschriebe-
nen Informationen hinaus, den 
Vereinen, den Gewerbebetrieben, 
der Kirche und den Verbänden eine 
farbenfrohe und interessante Platt-
form zu bieten, über ihr Wirken in 
der Gemeinde zu berichten. Dabei 
ist es aber nicht erforderlich, dass 
Vereine sich veranlasst fühlen, 
jeden Monat einen Bericht zu verf-
fentlichen, der lediglich allgemein-
diskutierte Themen beschreibt und 
bewertet. 
Dies ist über die Jahre größtenteils 
sehr gut gelungen und soll auch so 
bleiben. 

Allgemein und größtenteils aner-
kannt berücksichtigt wird, dass 
außerhalb des amtlichen Teils keine 
meinungsbildenden, die Gemeinde 
betreffenden politischen Themen 
propagiert werden. Dies berück-
sichtigt seit fast 20 Jahren der Bür-
germeister und alle gewählten 
Fraktionen im Gemeinderat in vor-
bildlicher Weise. Wäre dies nicht 
der Fall, entstünde mit Sicherheit 
ein politisches Werben in alle Rich-
tungen, was den Umfang und damit 
auch die jährlichen Kosten von 
zurzeit ca. 13.000 € zum einen 
deutlich erhöhen würde, zum an-
deren eine permanente Diskussion 
über Wahrheitsgehalte oder Rich-
tigkeit der veröffentlichten Themen 
entstehen ließe. Gerade vor Wahlen 
würde dies in besonderer Weise 
zunehmen. Dies ist aber nicht 
erwünscht. Auch hierzu stellt die 
Verlegerin klar, dass ein mehr an 
Seiten nicht zu höheren Ausgaben 
für die Gemeinde führen würde, 
da diese Kosten über Anzeigen 

gedeckt würden, die Gemeinde 
somit lediglich die Kosten für den 
amtlichen Teil zu tragen hat.

Deswegen besteht diese Regelung 
zu Recht und muss aus Sicht der 
Verwaltung auch so bleiben. Eine 
Unterscheidung, dass einzelne 
Vereine qua Satzungsinhalt hierbei 
eine andere Rolle zu vertreten 
haben und deswegen gar anders zu 
beurteilen wären, ist nicht erkenn-
bar und kann nicht wirklich gewollt 
sein?  Wenn ja, mit welcher Berech-
tigung würde man dies anderen 
Vereinen verwehren, die sicher in 
ihren Satzungen auch wichtige 
Ziele für das Wohl der Allgemein-
heit umsetzen wollen?

Alle (politisch) tätigen Vereine ha-
ben eigene Homepages, haben 
Schaukästen oder überregionale 
Informationsplattformen. Hier oder 
über Soziale Medien ist es ihnen 
jederzeit möglich, ihre Sicht der 
Dinge in allen Bereichen mit ihren 
eigenen Programmvorstellungen 
und Satzungszielen darzustellen. 
Das gemeindliche Mitteilungs-
blatt hatte und hat diese Aufgabe 
nicht. Da die Verwaltung nicht 
permanent eine Kontrollfunktion 
übernehmen will und kann, und für 
Diskussionen dieser Art weder Zeit 
noch Ressourcen verbrauchen wird, 
sollte von Seiten des Gemeindera-
tes offensichtlich auch formell 
wieder mal in Erinnerung gerufen 
und klargestellt werden, dass die 
bisherige unpolitische Berichter-
stattung im nichtamtlichen Teil des 
Mitteilungsblattes auch zukünftig 
beibehalten wird und von allen zu 
berücksichtigen ist.

Diskussionsverlauf
Bürgermeister Obermeier erläutert 
eingangs kurz den Tagesordnungs-
punkt. Gemeinderat Dotzler er-
greift das Wort und hinterfragt den 
Sinn und Zweck der Beschlusslage. 
Nach seiner Auffassung ändert sich 
dadurch nichts an den Rahmenbe-
dingungen, die seit Einführung des 
Mitteilungsblatts gelten. Bürger-
meister Obermeier erläutert noch-
mals, dass es eben einen Unter-
schied mache, ob ein Verein über 
seine Arbeit oder Veranstaltungen 
berichtet oder zu einer vom Ge-
meinderat beschlossenen Sache 
bzw. noch zu beschließenden Ange-
legenheit eine parteiische, grund-
sätzlich politische bzw. politisie-
rende Sichtweise vorträgt. 

Gemeinderätin Vetter-Löffert er-
innert, dass sie bereits in der Bür-
gerversammlung die Auffassung 
vertreten hatte, dass alles politisch 
ist. Bürgermeister Obermeier ent-
gegnet nochmals, dass es darum 
gehe, getroffene Entscheidungen 
nicht politisch zu kommentieren, 
nicht um die Definition des Begriffs 
politisch. Gemeinderätin Vetter-

Löffert stellt nun die Frage in den 
Raum „was ist politisch?“ Sie führt 
aus, dass nämlich jedes Handeln in 
Gruppen von Menschen politisch 
sei. Gemeinderätin Muehlenberg 
merkt an, dass sie nun seit bereits 14 
Jahren im Gemeinderat ist und viele 
kritische Themen diskutiert wur-
den. Es stelle sich die Frage, warum 
man sich gerade über den Beitrag so 
aufregt. Aus ihrer Sicht liegt die 
Antwort auf der Hand, nämlich 
deswegen, weil das Projekt dem 
Bürgermeister am Herzen liegt. Der 
BN sei im Übrigen Träger öffentli-
cher Belange und hat sich zu 
äußern. Des Weiteren habe der BN 
auch zum Thema Greifenberg oder 
zum Thema Spülfeld Kneiting 
ähnliche, sogenannte politische 
Aussagen getroffen. Diese wurden 
damals nicht auf den Prüfstand 
gestellt. Gemeinderätin Muehlen-
berg setzt fort, dass es zudem zum 
Dorfleben gehört, konträre Mei-
nungen zuzulassen. Bürgermeister 
Obermeier entgegnet, dass der BN 
im Rahmen der Bauleitplanungen 
als Träger öffentlicher Belange 
gehört werde und diese Stellung-
nahmen auch vollständig abge-
druckt werden. Dies sei so auch 
vorgesehen und legitim. Jedoch sei 
es nicht seine Aufgabe – zumindest 
im zur Neutralität verpflichteten 
Pettendorf aktuell - tendenziöse 
Berichte über Gemeinderatsent-
scheidungen zu veröffentlichen. 

Gemeinderat Bink macht deutlich, 
dass es hier nicht um die Fragestel-
lung geht, wie der Begriff Politik 
oder politisch definiert wird. Be-
reits zu Christian Gerdes Zeiten 
wurde die Berichtserstattung regel-
mäßig angemahnt. Es stelle sich 
nämlich die wichtige Frage, inwie-
weit das Mitteilungsblatt künftig 
von den Akteuren manipulativ oder 
beispielsweise zu Wahlkampfzwe-
cken genutzt werden würde, wenn 
solche Berichte unkommentiert 
blieben. Dies sei so eben ursprüng-
lich nicht gewollt und darf auch in 
Zukunft so nicht sei. Alternativ 
müsse dieses Recht jedermann 
zustehen, eben auch den politischen 
Parteien und Gruppierungen. 

Gemeinderat Manz macht deutlich, 
dass auch die Feuerwehr durchaus 
nicht mit allen Entscheidungen des 
Gemeinderates einverstanden ist, 
diese sich jedoch in keinem ihrer 
Beiträge politisch bzw. parteilich 
äußert. Ein Verein, egal welcher, 
habe sich in der Pettendorf aktuell 
politisch neutral zu verhalten, daher 
sind die geltenden Regeln zu beach-
ten und anzuerkennen.  Gemeinde-
rätin Muehlenberg stellt nochmals 
in den Raum, dass sich der BN auch 
kritisch zum Thema Ausgleichsflä-
chen geäußert hat oder auch zum 
Thema Flächenversiegelung. Der 
BN sei eben Anwalt der Natur und 
ist  dahingehend auch kritisch  und
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politisch.  Dem entgegnet Gemein-
derat Manz, dass auch die Feuer-
wehr Anwalt der Bürgerinnen und 
Bürger ist, z. B. in Fragen des 
Brandschutzes, aber dennoch kei-
ne parteiischen oder politisieren-
den Äußerungen tätigt. 

Gemeinderat Meyer gibt zu beden-
ken, dass Pettendorf aktuell eine 
wichtige und wertvolle Informa-
tionsquelle in der Gemeinde Pet-
tendorf ist. Es gäbe insoweit kei-
nen Grund, dass man es nicht 
weiter betreiben kann wie bisher, 
wenngleich eine parteipolitische 
Neutralität zwingend erforderlich 
ist.  

Gemeinderätin Vetter-Löffert mo-
niert, dass auch der offene Brief 
des Bürgermeisters Grenzen über-
schritten hätte. Abschließend 
nimmt Gemeinderat Bink an der 
Kritik zum offenen Brief des Bür-
germeisters Bezug und macht 
deutlich, dass der offene Brief an 
den Vorsitzenden des BN eben 
nicht aus heiterem Himmel kam. 
Rainer Brunner wurde bereits 
vorher in einem an ihn gerichteten 
Schreiben auf die Problematik 
hingewiesen und darum gebeten, 
sich künftig politisch neutral zu 
verhalten. 

Nachdem sich aus der Diskussion 
keine weiteren wichtigen Beiträge 
ergeben schlägt Bürgermeister 
Obermeier vor über den Beschluss 
abzustimmen. Als Ergebnis der 
Diskussion wird der Begriff unpo-
litisch durch parteipolitisch neutral 
ersetzt. 

Beschluss:
Die bisherigen Regelungen zur 
parteipolitisch neutralen Bericht-
erstattung im nichtamtlichen Teil 
des Mitteilungsblattes werden bei-
behalten und sind für alle Veröf-
fentlichungen zu berücksichtigen.
16  :  0  Stimmen

TOP 6.  Baugebiet "An der 
Hauptstraße", Pettendorf; 
Beratung und Beschlussfassung 
über die Vergabe eines Straßenna-
mens

Sachverhalt
Für die künftige Erschließungs-
straße im Baugebiet „An der 
Hauptstraße“ wird für die bevor-
stehenden Arbeiten, wie Vermes-
sung, Dokumentation, Vergabe der 
Grundstücke etc. ein Straßenname 
erforderlich. Ein kurzer, präg-
nanter Name wäre für den künfti-
gen Schriftverkehr usw. aus Sicht 
der Verwaltung als auch für die 
künftigen Eigentümer sicher 
vorteilhaft.

Vorschlag Bauverwaltung: 
Der für das Gebiet ausgefertigte 
Bebauungsplan trägt die Bezeich-
nung „An der Hauptstraße“, die 

ausführende Firma verwendet 
wohl aus vermarktungstechni-
schen Gründen die Bezeichnung 
„Klostergarten“.

Ob zu dieser Bezeichnung tatsäch-
lich ein historischer Hintergrund 
hergestellt werden kann, sei dahin-
gestellt, es wird jedoch von der 
Bauverwaltung vorgeschlagen, 
diese zu übernehmen. Zum einen 
würde sie sich hervorragend eig-
nen und es entsteht für das Gebiet 
keine dritte Bezeichnung, die 
fälschlicherweise verwendet wer-
den könnte. Hinweis: Es sollte auf 
jeden Fall nur „Klostergarten“ 
heißen, nicht „Am Klostergarten“ 
oder ähnliches, da sonst eine Ver-
wechslungsgefahr mit z.B. „Am 
Klosterhof“ bestehen könnte.

Vorschlag Ortsheimatpfleger 
aus 2016 zum angrenzenden 
Baugebiet „Pettendorf-Süd-
west“, der bei der erstmaligen 
Vergabe von Straßennamen kei-
ne Berücksichtigung fand:
„Für die Zufahrtsstraße schlage ich 
den Namen „Julie von Zerzog“ 
vor. Julie von Zerzog war eine geb. 
Thon Dittmer. Sie lebte Anfang bis 
Mitte des 19. Jhd. zeitweise im 
Edelsitz in Pettendorf. Dort ver-
fasste sie den Beitrag „Skizzen 
über Pettendorf“, der 1844 in Band 
8 des historischen Vereins er-
schien. Sie hat sich um die Schul-
bildung für Handarbeit besonders 
für arme Mädchen verdient ge-
macht. Ihr Ehemann Adolf von 
Zerzog war Abgeordneter in der 
Frankfurter Nationalversamm-
lung. Bekannt ist ihr Schriftwech-
sel mit Montgelas. Ihr Bruder 
Friedrich verzichtete im Jahr 
1831/32 als Bürgermeister von 
Pettendorf auf die jährliche Besol-
dung.“

Zusätzlich wird üblicherweise der 
Flurname des überplanten Berei-
ches zur Namensgebung herange-
zogen. Dieser hat den sehr langen 
Namen „Buzengrubäcker“. Im 
nahe gelegenen Baugebiet gegen-
über werden historische Namen 
verwendet.

Der Ortsheimatpfleger Her-
mann Preu wurde zu der Vergabe 
des Straßennamens am 09.01.2023 
gehört. Er befürwortet im An-
schluss an die historischen Stra-
ßennamen im naheliegenden Bau-
gebiet die Verwendung des Stra-
ßennamens „Julie von Zerzog-
Straße“ oder als Kürzel „Zerzog-
straße“.

Rechtslage
Bayerisches Straßen- und Wegege-
setz (BayStrWG)

Diskussionsverlauf
Bürgermeister Obermeier erläutert 
den Sachverhalt. Im Gemeinderat 

ergibt sich nach kurzer Diskussion 
ein klares Meinungsbild für die 
„Julie von Zerzog-Straße“. Dabei 
wurde unter anderem berücksich-
tigt, dass der Name „Klostergar-
ten“ keinen historischen Bezug 
hat. Dem gegenüber steht Julie von 
Zerzog, einer außerordentlich 
wichtigen historischen Persönlich-
keit, die für Pettendorf Positives 
bewirkte. Positiv zu erwähnen sei 
auch ihre gewichtige Rolle, die sie 
als Vertreterin des weiblichen 
Geschlechts ihrer Zeit einnahm. 

Die Kurzform „Zerzogstraße“ 
wird wegen der Verwechslungsge-
fahr mit der Herzogstraße nicht 
favorisiert. 

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, für 
die Erschließungsstraße im Bebau-
ungsplan „An der Hauptstraße“ 
den Straßennamen „Julie von 
Zerzog-Straße“ zu vergeben.
16  :  0  Stimmen

TOP 7: Wertstoffhof Kneiting; 
Zweckvereinbarung über die Mit-
wirkung der Gemeinden bei Auf-
gaben der Abfallentsorgung im 
Landkreis Regensburg

Sachverhalt
Im Rahmen der Ausweisung der 
Umsatzsteuer bei der Abfallentsor-
gung sind auch die zwischen dem 
Landratsamt und den Gemeinden 
bestehenden Regelungen neu zu 
fassen.  Die Zweckvereinbarung 
definiert diese Amtshilfe-Mitwir-
kung und beschreibt die erbrachten 
Leistungen laut § 2 der Anlage, 
sowie die hierin vereinbarte Kos-
tenerstattung.

Finanzielle Auswirkungen:
Kostenerstattung pauschal 4 €/ 
EW/ Jahr, ca. 14.000 €/ Jahr.

Diskussionsverlauf
GL Antretter erläutert den Sach-
verhalt und nimmt insoweit auch 
auf die Inhalte des nachfolgenden 
Beschlussvortrags bezüglich der 
Errichtung und den Betrieb von 
Wertstoffhöfen Bezug. Im Ge-
meinderat besteht kein weiterge-
hender Diskussionsbedarf. 

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt dem Ab-
schluss der Zweckvereinbarung 
über die Mitwirkung der Gemein-
den bei Aufgaben der Abfallentsor-
gung im Landkreis Regensburg mit 
Wirkung ab 01.01.2023 zu. 
16  :  0  Stimmen

TOP 8. Wertstoffhof Kneiting; 
Vereinbarung über die Errich-
tung und den Betrieb von Wert-
stoffhöfen

Sachverhalt
Die neuen Vereinbarungen kennen 

wie bisher die Verwaltungskosten-
pauschale sowie die Betriebs- und 
Personalkostenerstattung. Bisher 
wurden als Verwaltungskostener-
stattung 4 € pro Einwohner geleis-
tet. Diese betrug in 2022 14.028 €. 
Hinzu kamen das Grundstücknut-
zungsentgelt bezogen auf 5 % des 
Mittelwerts der Kaufpreissamm-
lung, zuletzt 245 €/m² und einer 
Fläche von 1.250 m² und ein ein-
wohnerbezogener Betrag für die 
Personalkostenüberlassung von 3 
€ pro Einwohner zzgl. 1.500 € 
Pauschale pro Quartal. 
Hierfür wurden in 2022 insgesamt 
31.833,52 € geleistet, vgl. hierzu 
Anlagen 1 und 2. 

Die neue Vereinbarung sieht nun 
vor: 
a)   Eine Kostenerstattung auf 
Antrag für bauliche Maßnahmen
b)   Für die Bereitstellung von 
Grundstücksflächen ein Nutzungs-
entgelt i.H.v. 5% des Bodenricht-
werts pro m²
c)   Grundstücksbezogene Neben-
kosten
d)   500 € pauschal für Personal-
überlassung pro Monat, d. h. 6.000 
€ jährlich zzgl. 3 € pro Einwohner.
e)   Die Verwaltungskostenpau-
schale beträgt weiterhin 4 € pro 
Einwohner. 

Festzustellen ist, dass sich bei den 
neuen Vereinbarungen grundsätz-
lich keine Änderungen auf die 
Einnahmensituation ergeben. 

Neu ist, dass die Steuerpflichtig-
keit der Einnahmen unter Berück-
sichtigung der Regelungen des § 
2b UStG zu beachten ist. Dies gilt 
insoweit jedoch nur für die Perso-
nalgestellung.

Hierzu ist festzustellen, dass wir 
unter Zugrundelegung der neuen 
Zweckvereinbarung ab 01.01.2023 
im Haushaltjahr 2023 für die steu-
errelevante Personalgestellung 
6.000 € pauschal zzgl. 3.537 x 3 €, 
somit 16.611 € erhalten werden. 
Daher überschreiten wir im Haus-
haltsjahr 2023 nicht die relevante 
Wettbewerbs- bzw. Geringfügig-
keitsgrenze von 17.500 €. 

Des Weiteren hat die Gemeinde 
Pettendorf die Verlängerung der 
Optionsregel zur Umsatzsteuer-
pflicht in Anspruch genommen! 

Die betreffende Vereinbarung 
regelt die Grundstücksflächenbe-
reitstellung und die Personalüber-
lassung sowie alle Aufgaben der 
Gemeinde. 

Diskussionsverlauf
GL Antretter knüpft nochmals an 
die Erläuterung zum vorherigen 
Beschluss an. Im Gemeinderat 
besteht kein weitergehender Dis-
kussionsbedarf. 
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Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der Ver-
einbarung über die Errichtung und 
den Betrieb von Wertstoffhöfen zu. 
16  :  0  Stimmen

TOP 9: Vollzug des Baugesetzbu-
ches (BauGB) - Bebauungsplan 
"Wagnerberg II", Ortsteil Etterz-
hausen, Markt Nittendorf;
Beratung und Beschlussfassung 
über die Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange im Bauplan-
verfahren (§ 4 Abs. 2 BauGB) 

Sachverhalt
In der Sitzung vom 15.02.2022 hat 
der Marktrat Nittendorf die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes „Wag-
nerberg Il" im Ortsteil Etterzhausen 
beschlossen. Mit Beschluss vom 
22.11.2022 wurde der Entwurf 
gebilligt. Vorab fand die frühzeitige 
Beteiligung statt. Hierzu stellte der 
Gemeinderat bereits in seiner 
Sitzung vom 07.04.2022 fest, dass 
von der Gemeinde Pettendorf 
wahrzunehmende Belange von der 
vorgelegten Planung nicht berührt 
werden.

Zur Planung:
2Das ca. 7.730 m  große Planungsge-

biet umfasst die Fl.Nr. 202/3, 202/4, 
202/5, 202/6 und 202/7 Gem. 
Etterzhausen. Das Gebiet liegt im 
rechtsverbindlichen Bebauungs-
plan „Fischerberg" vom 18.01. 
1973. Bis auf die Fl.Nr. 202/4 ist das 
Areal derzeit unbebaut und wird mit 
einer Erschließungsstraße und 5 
zukünftigen Wohngebäuden über-
plant. Es soll somit eine Nachver-
dichtung stattfinden, nachdem der-
zeit auf der Fläche lediglich 3 Wohn-
gebäude erlaubt sind. Die bisherige 
Nutzungsart „Allgemeines Wohn-
gebiet" bleibt bestehen, weshalb der 
Flächennutzungsplan nicht geän-
dert werden muss.

Die Beteiligung der Öffentlichkeit 
findet parallel zur Behördenbeteili-
gung (Einsichtnahme vom 08.12. 
2022 - 13.01.2023) statt. Die Unter-
lagen können auch über die Home-
page www.nittendorf.de eingese-
hen werden. Es wird um Abgabe 
einer Stellungnahme bis zum 
20.01.2023 gebeten. Sollte bis da-
hin keine Rückantwort eingehen, 
wird davon ausgegangen, dass zu 
den Planungen keine Einwände 
vorgebracht werden. 

Rechtslage
Baugesetzbuch (BauGB)

Diskussionsverlauf
Bürgermeister Obermeier erläutert 
den Sachverhalt. Im Gemeinderat 
besteht kein weitergehender Dis-
kussionsbedarf. 

Beschluss:
Der Gemeinderat stellt erneut fest, 
dass von der Gemeinde Pettendorf 

wahrzunehmende Belange von der 
vorgelegten Planung nicht berührt 
werden.
15  :  0  Stimmen

TOP 10: Vollzug des Baugesetzbu-
ches (BauGB);
Bebauungs- und Grünordnungs-
plan "Kareth - Hauptstraße mit 
Teiländerung Bebauungsplan 
Berzlfelsen I" des Markt Lappers-
dorf;
hier: Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange nach § 13a und 13 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 
BauGB
 
Sachverhalt
Der Marktgemeinderat Lappers-
dorf hat in seiner Sitzung vom 
11.08.2020 die Aufstellung des 
Bebauungs- und Grünordnungspla-
nes "Kareth - Hauptstraße mit Teil-
änderung Bebauungsplan Berzlfel-
sen I" beschlossen. Die vom Pla-
nungsbüro FLU-Planungsteam, 
Margaretenstraße 14, 93047 Re-
gensburg, ausgearbeitete Entwurfs-
planung in der Fassung vom 
05.12.2022 wurde in der Sitzung 
des Bau- und Vergabeausschusses 
am 05.12.2022 gebilligt. In gleicher 
Sitzung wurde die Beteiligung der 
Öffentlichkeit in Form der öffentli-
chen Auslegung gemäß §§ 13 a und 
13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. 
§ 3 Abs. 2 BauGB und die Beteili-
gung der Behörden und sonstigen 
Träger nach § 13 a und 13 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB 
beschlossen.

Das Bebauungsplangebiet stellt 
eine bisher nicht aktivierte Baulü-
cke mit Leerstand im Ortsbereich 
von Kareth unweit des Ortszen-
trums dar. Wesentliches Ziel ist 
flächensparendes, verdichtetes 
Bauen mit Geschoßwohnungsbau 
sowie die Realisierung von Woh-
nungen für verschiedene Familien- 
und Altersformen, insbesondere für 
altersgerechtes Wohnen bei gege-
bener Anbindung an den ÖPNV. 
Das Bauleitplanverfahren wird 
nach § 13a BauGB als Bebauungs-
plan der Innenentwicklung im 
beschleunigten Verfahren und ohne 
Umweltprüfung durchgeführt.

Im Rahmen der Behördenbeteili-
gung, der sonstigen Träger öffentli-
cher Belange und Nachbargemein-
den wird die Gemeinde Pettendorf 
um Stellungnahme zum Bebau-
ungsplanentwurf gebeten. Soweit 
bis spätestens 30.01.2023 keine 
Rückäußerung erfolgt, wird davon 
ausgegangen, dass die von der 
Gemeinde Pettendorf wahrzuneh-
menden öffentlichen Belange durch 
die Bauleitplanung nicht berührt 
werden. Stellungnahmen, die nicht 
fristgerecht abgegeben werden, 
können bei der Beschlussfassung 
über den Bauleitplan unberücksich-

tigt bleiben.
In der Anlage erhalten Sie die Plan-
unterlagen zur Kenntnisnahme und 
weiteren Verwendung. Die Unterla-
gen können auch unter https:// 
www.lappersdorf.de/ digital abge-
rufen werden.

Des Weiteren wird darüber infor-
miert, dass die Beteiligung der 
Öffentlichkeit durch Auslegung 
nach § 4a Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 
BauGB in der Zeit vom 02.01.2023 
bis einschließlich 07.02.2023 statt-
findet. Hierauf wurde durch ortsüb-
liche Bekanntmachung durch An-
schlag an die Amtstafeln am 
23.12.2022 hingewiesen.

Rechtslage
Baugesetzbuch (BauGB)

Diskussionsverlauf
Bürgermeister Obermeier erläutert 
den Sachverhalt. Im Gemeinderat 
besteht kein weitergehender Dis-
kussionsbedarf. 

Beschluss:
Der Gemeinderat stellt fest, dass 
Belange der Gemeinde Pettendorf 
durch das o.g. Bauleitplanverfahren 
nicht berührt werden.
15  :  0  Stimmen

TOP 11: Vollzug des Baugesetzbu-
ches (BauGB); 
Beratung und Beschlussfassung 
über den Aufstellungsbeschluss 
zur Überplanung der Fl.Nrn. 1123 
(Tfl.) und 1125 (Tfl.), Gemarkung 
Pettendorf, zur Realisierung einer 
PV-Freiflächenanlage in Aicha-
hof  Nord 

Sachverhalt
Die Antragsteller bitten mit Schrei-
ben vom 06.12.2022 um Beschluss-
fassung zur Aufstellung des Bebau-
ungsplans „Photovoltaik-Freiflä-
chenanlage Aichahof Nord“, Ge-
markung Pettendorf.
Sie erklären sich bereit, das Bau-
vorhaben nach den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik zu 
planen und durchzuführen sowie 
die Kosten zu übernehmen, die mit 
dieser Planung verbunden sind. Der 
Geltungsbereich des Bebauungs-
plans umfasst auf einer Fläche von 
ca. 2,50 ha einen Teil der stillgeleg-
ten Ackerfläche des Flurstücks 
1125 und 1123.

Vom zuständigen Netzbetreiber, der 
Regensburg Netz GmbH gibt es 
feste Einspeisezusage von 2,5 MW 
zum Verknüpfungspunkt Kneiting. 
Bezüglich der Zuleitung wurden im 
Rahmen der Erneuerung der Straße 
Am Aichahof Leerrohre im Bereich 
des Ortes auf Kosten des Antrag-
stellers mitverlegt. Auch die Que-
rung der Kreisstraße ist im Bestand 
ohne Baumaßnahmen möglich, da 
hierzu vorhandene Leerrohre ver-
wendet werden können.

Gemäß einer aktuellen Stellung-
nahme des Sachgebiets Bauleit- 
und Landesplanung vom Landrats-
amt Regensburg gibt es keine 
grundlegenden Einwände gegen-
über einer Realisierung des Vorha-
bens.

In Bezug auf die Stellungnahme des 
Sachgebiets für Immissionsschutz 
besteht für den geplanten Standort 
keine Missachtung der erforderli-
chen Abstandsregeln (>100 m zu 
Häusern) sowie Blendwirkungen 
(nur im Osten und Westen der Anla-
ge zu betrachten).
Zudem gibt es keine Bedenken 
aufgrund der vorliegenden Boden-
kennzahl von 38/29 bis 38/22.

Basierend auf der Stellungnahme 
des Sachgebiets für Natur- und 
Landschaftsschutz ist im Falle 
abgestimmter Ausgleichsmaßnah-
men (Eingrünung der Modulflä-
chen, Aufwertung des Wanderwe-
ges vorbei am Aichahof durch 
Obstbäume und Laubbäume) die 
Realisierung auch im Landschafts-
schutzgebiet mitzutragen. Auch 
eine potenziell negative visuelle 
Fernwirkung wird als nicht kritisch 
gesehen.

Die öffentliche Verkehrserschlie-
ßung erfolgt über die vorhandene 
Dorfstraße Aichahof und einem 
bestehenden Feldweg ca. 100 m auf 
dem Nachbargrundstück 1124.

Rechtslage
Die Grundstücke sind im rechtsver-
bindlichen Flächennutzungsplan 
der Gemeinde als „Landwirtschaft-
liche Flächen“ dargestellt. Sie be-
finden sich ferner im Landschafts-
schutzgebiet „Bezirksverordnung 
über den Schutz der Donautalland-
schaft mit den Winzerer Höhen“ aus 
dem Jahre 1973.

Baugesetzbuch (BauGB)

Diskussionsverlauf
Bürgermeister Obermeier erläutert 
den Sachverhalt und geht nochmals 
auf die wesentlichen Aspekte des 
Vorhabens ein. Die Stellungnah-
men der Fachstellen liegen vor. 
Auch die netztechnischen Voraus-
setzungen liegen vor. Fehlende 
bzw. unzureichende Netze seien im 
Übrigen einer der Hauptgründe für 
das Scheitern von Freiflächenanla-
gen. Richtig ist, dass der Bereich an 
sich nicht im benachteiligten Gebiet 
liegt. Die Entfernung zum nächsten 
Haus, das nicht dem Eigentümer 
gehört beträgt ca. 200 m. Von der 
Ackergüte her ist der Planungsbe-
reich als schlecht einzustufen, die 
Fläche ist derzeit Wiese. 

Gemeinderätin Muehlenberg be-
dankt sich eingangs beim Gemein-
derat dafür, dass der Tagesord-
nungspunkt verschoben wurde und 
ihr  dadurch  Gelegenheit  gegeben
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wurde ihre Überlegungen vorzu-
tragen. 
Gemeinderätin Muehlenberg bittet 
darum, ihre Visualisierung alterna-
tiver Standorte und auch die Sicht-
wirkung des diskutierten Standorts 
anhand ihres Bildmaterials vorstel-
len zu dürfen. Dem wird zuge-
stimmt. Der Vortrag zeigt den 
Bereich Aichahof aus verschiede-
nen Blickrichtungen, z. B. aus 
Günzenried. Die betreffende Flä-
che, so Gemeinderätin Muehlen-
berg, habe eine große Fernwir-
kung. Es biete sich daher an eine 
westlich am Planbereich in Aicha-
hof anschließende Fläche zu ver-
wenden, die sich besser in die 
Landschaft einfüge. Dem Gemein-
derat werden von Gemeinderätin 
Muehlenberg die unterschiedli-
chen Möglichkeiten und Sichtbe-
ziehungen visualisiert erläutert. 
Kritisch angemerkt wird von Ge-
meinderätin Muehlenberg zudem, 
dass die Planung im Gemeinderat 
nicht ausreichend vorbesprochen 
wurde. Es wäre mehr als wün-
schenswert, sich im Straßen- und 
Umweltausschuss ein Bild über die 
Planung machen zu können, anstatt 
gleich einen Aufstellungsbe-
schluss zur Abstimmung zu stellen. 
Nur so könnte man sich mehr 
Gedanken darüber machen, wo 
eine solche Freiflächenanlage am 
besten vorstellbar ist. Es wäre jetzt 
zumindest wünschenswert, wenn 
man eine Empfehlung an den Pla-
ner mitgeben könnte, eine weitere 
Variante in Betracht zu ziehen. 

Bürgermeister Obermeier weist 
darauf hin, dass man sich auf die 
vorliegenden schriftlichen Stel-
lungnahmen begrenzen muss und 
eine ausreichende Behandlung 
durch die Fachstellen erfolgte. 
Der Standort sei vom Eigentümer 
vorgeschlagen und entspricht 
weitreichenden Anforderungen. 
Die Untere Naturschutzbehörde, 
vertreten durch Herrn Lemper, hat 
sich geäußert und den Standort 
grundsätzlich befürwortet. Dem-
nach sei auch die Fernwirkung zu 
vernachlässigen. Darüber hinaus 
sei die vorgestellte Alternativflä-
che ein hochwertiger Ackerboden. 

Gemeinderätin Vetter-Löffert kri-
tisiert die Planung an dieser expo-
nierten Stelle. Auch sie bedauert 
die fehlende Vorbehandlung im 
Straßen- und Umweltausschuss. 
Insbesondere ließe sich diese Flä-
che nicht eingrünen. Es gäbe 
durchaus Flächen, die tiefer liegen 
und ebenso geeignet sind. Gemein-
derat Völkl merkt an, dass es aus 
seiner Sicht keinen Grund gibt, die 
Photovoltaikanlage zu verstecken. 
Diese Frage stellte sich im Übrigen 
auch nicht bei der bereits plane-
risch behandelten Freiflächenpho-
tovoltaikanlage „Solarfeld Knei-
ting“. Die nächste wichtige Frage 

sei zudem, warum man hochwerti-
ge Ackerflächen zur Verfügung 
stellen sollte, wenn man im vorge-
sehenen Bereich einen schlechten 
Boden nutzen könnte. Gemeinde-
rat Amann schließt sich der Argu-
mentation von Herrn Völkl an und 
geht auch auf den heute gebrauch-
ten Begriff der Kulturlandschaft 
ein. Kulturlandschaft heißt, so 
Gemeinderat Amann, dass diese 
von Menschen gemacht wurde. 
Die betreffende Kulturlandschaft 
ist so vor 50 Jahren geschaffen 
worden und da fast alle von den 
fossilen Energien wegwollen, stel-
le sich die Frage, warum wir hier 
keine vom Menschen gemachte 
Veränderung zugunsten der Ener-
gieversorgung zulassen wollen. 
Gemeinderat Amann argumentiert 
weiter, dass es mehr als in Frage zu 
stellen wäre, gute Ackerflächen für 
eine solche Anlage zu verwenden, 
insbesondere wenn ein nachweis-
lich schlechter Boden zur Verfü-
gung steht. Auch sei die Fernwir-
kung nicht so problematisch, wie 
sie vorgetragen wurde. Gemeinde-
rat Manz gibt zu bedenken, dass die 
Anlage mit 2,5 MW rechnerisch 
650 Haushalte pro Jahr versorgen 
kann, mit der bereits planerisch 
genehmigten Anlage „Solarfeld 
Kneiting“ könnten so rechnerisch 
1.300 Haushalte aus nachhaltiger 
Erzeugung mit Strom versorgt 
werden. 

Gemeinderat Achhammer weist 
darauf hin, dass es sich bei der 
(Wiesen)-Fläche, die aktuell für 
die Freiflächen-Photovoltaik ver-
wendet werden soll, eben um eine 
Kulturlandschaft handelt. Es be-
steht trotz der schlechten Boden-
qualität die rechtliche Gefahr, dass 
auch diese wieder in eine Ackerflä-
che umgewandelt werden müsste, 
solange sie nicht dem Umbruch-
verbot unterliegt. Dies könnte bei 
einer Nutzung als Standort für die 
Freiflächenphotovoltaik vermie-
den werden.  

Beschluss:
Abschließend fasst der Gemeinde-
rat folgenden
Aufstellungsbeschluss:
Der Gemeinderat beschließt die 
Aufstellung eines projektbezoge-
nen Bebauungsplanes für den Be-
reich der Fl.Nrn. 1123 (Tfl.) und 
1125 (Tfl.), jeweils Gemarkung 
Pettendorf, zur Überplanung mit 
einer PV-Freiflächenanlage. Die zu 
überplanende Fläche wird unter 
der Bezeichnung Bebauungsplan 
„PV-Freiflächenanlage Aichahof 
Nord“ geführt. 

Die Kostentragung ist in einem 
städtebaulichen Vertrag zu regeln 
und ist vollumfänglich von den 
Antragstellern zu übernehmen. Die 
Verwaltung wird beauftragt das 
entsprechende Verfahren nach dem 

BauGB durchzuführen.
16  :  0  Stimmen

TOP 12: Raumplanung Regiona-
ler Planungsverband Region 11;
Beratung und Beschlussfassung 
über die in der Gemeinde Petten-
dorf ermittelten Windvorrangflä-
chen

Sachverhalt
Der Planungsausschuss des Regio-
nalen Planungsverbandes hat auf-
grund der veränderten gesetzlichen 
Rahmenbedingungen die Fort-
schreibung „Windenergie“ aufge-
nommen:
-   Wegfall der generellen 10 H- 
Regel (Modifikation)
 - Windenergieanlagen (WEA) 
dürfen grundsätzlich auch in LSG 
errichtet werden.

Das Sachgebiet Raumordnung, 
Landes- und Regionalplanung bei 
der Regierung der Oberpfalz hat 
auf Basis eines regionsweit ein-
heitlichen Kriterienkataloges mit 
Ausschluss- und Restriktionskrite-
rien unter Berücksichtigung der 
aktuellen rechtlichen Rahmenbe-
dingungen die Potentialflächen für 
Vorranggebiete Windkraft ermit-
telt. Zukünftig sind 1,1 % der 
Flächen bis Ende 2026, dann 1,8 % 
der Flächen als Windvorrangge-
biete WVG auszuweisen. Bei 
Verfehlung dieses Ziels entfällt die 
10-H-Regelung in ganz Bayern, 
WEAs wären dann privilegiert.

Bei Erreichen des Flächenzieles 
wären die grauen Flächen bis auf 
die ausgewiesenen Gebiete ge-
sperrt (Ausnahme: nachfolgende 
Bauleitplanung oder ggf. Einzel-
fallentscheidungen im Rahmen des 
§ 35 Abs. 2 BauGB).

Aktuell ist der Flächenbestand in 
der Oberpfalz nur bei 0,1 %. Im 
Landkreis lediglich bei 0,03%! 
Anrechenbar sind hier insgesamt 
bisher lediglich 37 ha. In der ge-
samten Planungs-Region 11 wer-
den jedoch ca. 10.000 ha erforder-
lich sein! Auch die Gemeinde Pet-
tendorf hat ihren Beitrag zu leisten, 
aufgrund der Windhöffigkeit kom-
men jedoch nur wenige Flächen in 
Betracht.

In der nun übermittelten Karte sind 
die Potentialflächen der Gemeinde 
Pettendorf auf Basis dieser Krite-
rien ermittelt. Das hauptsächliche 
Gebiet umfasst eine Fläche von ca. 
22 ha (grün und gelb, siehe Anla-
ge), der Bereich mit einer Windgü-
te von 70 bis 85% (gelb) hat eine 
Fläche von ca. 4,4 ha. Für ein 
Windrad wird ca. 0,5 ha benötigt. 
Restflächen sind nur punktuell 
dargestellt.

Die Flächen liegen im LSG, aber 
außerhalb von FFH und Vogel-
schutzgebiet.

Die Entfernung zum Hauptort liegt 
bei > 800 m, zu Ried > 700 m, zu 
Eichenbrunn < 500 m.

Eine Bauleitplanung als mögliche 
Verhinderungsplanung ist aus 
Sicht der Verwaltung nicht gewollt 
und auch zeitlich nicht schaffbar, 
sodass man sich aus Sicht der 
Verwaltung dem Planungsvor-
schlag der Regierung anschließen 
sollte. Der Planungsverband bittet 
bis zum 28.02.2023 um Rückmel-
dung, ob diese aufgezeigten Poten-
tialflächen zustimmungsfähig sind 
oder ob unter Benennung einschlä-
giger Gründe keine Zustimmung 
erfolgen kann.

Andere mögliche Flächen sind im 
Energienutzungsplan 2013, Seite 
94, dargestellt, die ermittelte Flä-
che ist hierzu nahezu identisch, die 
Fläche im Bereich Greifenberg fiel 
den Ausschlusskriterien zum Op-
fer.

Diskussionsverlauf
Bürgermeister Obermeier erläutert 
den Sachverhalt und präsentiert die 
Potentialflächen kartographisch. 
Gemeinderätin Muehlenberg frägt 
an, ob der Regionalplan die Ergeb-
nisse des neu erarbeiteten Energie-
leitplans berücksichtigt. Bürger-
meister Obermeier führt hierzu 
aus, dass die Inhalte des Regional-
plans im Energieleitplan berück-
sichtigt werden müssen. Insoweit 
sei der Regionalplan hierzu tat-
sächlich maßgeblich. 

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt den im 
Vortrag dargestellten Potentialflä-
chen zu.
13  :  0   Stimmen

TOP 13: Anfragen und Bekannt-
gaben

Bekanntgaben des Ersten Bür-
germeisters: 

Werbeanlage Schwetzendorf
Die Gemeinde Pettendorf versagte 
das gemeindliche Einvernehmen 
bezüglich der beantragten beleuch-
teten Werbeanlage in Schwetzen-
dorf. Der Antragstellerin wurde die 
Baugenehmigung erteilt, das ge-
meindliche Einvernehmen wurde 
ersetzt. 

Kreisstraße R39 – Umbau Kreis-
verkehrsplatz im Bereich Knei-
ting
Der vom Landratsamt Regensburg 
beantragte und von der Stadt Re-
gensburg und der Gemeinde Pet-
tendorf favorisierte Umbau des 
Kreuzungsbereichs R39/Kneiting/ 
Winzer als Kreisverkehr wurde 
von der Regierung der Oberpfalz 
abgelehnt. 

Seniorenwohnforum  -  Arbeits-
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
das Rathaus ist nun zu den Öff-
nungszeiten wieder frei zugänglich:

Mo – Freitag 8:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag zusätzlich von

14:00 – 18:00 Uhr  

Es wird jedoch empfohlen, vor 
allem in den Bereichen Einwoh-
nermeldeamt, Ordnungsamt und 
Bauamt weiterhin Termine zu ver-
einbaren. Diese Vorgehensweise hat 
sich sehr bewährt. Zudem können 
Sie damit auch längere Wartezeiten 
sowie das Nachbringen bei unvoll-
ständigen Unterlagen vermeiden. 
Gewerbemeldungen sind nur nach 
vorheriger telefonischer Terminver-
einbarung möglich.
Außerdem wird empfohlen, auch zu 
Ihrem eigenen Schutz, in den Be-

reichen Einwohnermeldeamt, Ord-
nungsamt und Bauamt eine Maske 
zu tragen.
Änderungen und Anpassungen sind 
möglich und werden über die 
Homepage der Gemeinde Petten-
dorf tagesaktuell bekanntgegeben. 
Hinweisen möchten wir auch auf 
unser "Virtuelles Bürgerbüro" auf 
der Homepage. Hier können viele 
Anliegen online beantragt werden.
Unter https://www.pettendorf.de/ 
rathaus/was-erledige-ich-wo/ fin-
den Sie ebenfalls wichtige Informa-
tionen.
Sie erreichen die Gemeinde Petten-
dorf telefonisch unter 09409/8625-0 
oder per E-Mail unter gemeinde@ 
pettendorf.de. 
Eduard Obermeier
Erster Bürgermeister

treffen der Akteure am 26.01. 
2023 
In Zusammenarbeit mit der Arbeits-
gruppe für Sozialplanung und Al-
tersforschung wird am 26.01.2023 
ein Arbeitstreffen mit den Akteuren 
stattfinden, die professionell und 
unmittelbar mit der Thematik der 
geeigneten Wohn- und Pflegefor-
men für Senioren betraut sind. 

Absetzschacht Hummelbergstra-
ße
Der Gemeinde Pettendorf liegt ein 
Entwurf vor, der nicht zielführend 
ist. Aus diesem Grund ist ein Orts-
termin zur Lösungsfindung erfor-
derlich. 

Mobilfunkturm „Auf der Höhe“
Seitens der Deutschen Telekom 
wird der Mobilfunkturm auf die 
neueste Antennen- und System-
technik umgerüstet. Nach erfolg-
tem Umbau wird sowohl 2G, 4G als 
auch 5G-Technologie verfügbar 
sein. 

Anfragen aus dem Gemeinderat: 

Mobilfunk Tremmelhausen
Gemeinderat Bink frägt an, inwie-
weit der am Standort Tremmelhau-
sen vorgesehene Mobilfunkmast 
realisiert wird. 
Bürgermeister Obermeier erläutert, 
dass dieser anfangs von der Stadt 
Regensburg nicht befürwortet wur-
de, diese sei Vertreterin des Grund-
stückseigentümers. Mittlerweile 
wurde in der Nachbargemeinde 
eine Fläche gesichert, so dass der 
Mobilfunkmast in unmittelbarer 

Nähe realisiert werden kann. 

Reifenthal Nord II
Auf Rückfrage von Gemeinderat 
Dotzler zur Presseberichterstattung 
und der zitierten Aussage des Bür-
germeisters in der MZ in Sachen 
Reifenthal Nord II: „das Projekt 
pausiert nur für ein Jahr“ wird von 
Bürgermeister Obermeier darauf 
hingewiesen, dass dieser Artikel 
ohne Beteiligung oder Rückfrage 
an ihn seitens der MZ entstanden 
ist. Auffällig sei, dass in anderen 
Gemeinden die Projekte des neuen 
Jahres vorgestellt wurden, in Pet-
tendorf seitens der Berichterstat-
tung offensichtlich nur ein Thema 
von Bedeutung ist. Bürgermeister 
Obermeier erläutert, dass der 
Standort nicht aufgegeben wird, 
wenn aus den Grundlagenarbeiten 
zum seniorenpolitischen Gesamt-
konzept keine Alternative erarbei-
tet werden kann. 
Es ist gleichzeitig aber auch nicht 
vorgesehen, Reifenthal Nord II 
nach Ablauf der Jahresfrist wieder 
aufzugreifen.  
 
Abschaltung der Straßenbe-
leuchtung 
Auf Rückfrage von Gemeinderätin 
Muehlenberg und Gemeinderat 
Dotzler wird darauf von Bürger-
meister Obermeier erläutert, dass 
noch keine Informationen seitens 
der Netzbetreiber vorliegen, die 
weitere Aussagen zur Abschaltung 
der Straßenbeleuchtung ermögli-
chen. 

Eduard Obermeier
Erster Bürgermeister
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Die Gemeinde Pettendorf hat mit Beschluss vom 06.10.2022 den Be-
bauungs- und Grünordnungsplan für das Gebiet „Am Auberg“ in Schwet-
zendorf als Satzung beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 
10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.

Jedermann kann den Bebauungsplan mit der Begründung bei der Ge-
meinde Pettendorf, Margarethenstraße 4, 93186 Pettendorf, Bauamt, 
Zimmer-Nr. RH-DG 01, einsehen und über deren Inhalt Auskunft ver-
langen.

Im beschleunigten Verfahren nach § 13 b i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 
13 Abs. 3 Satz 1 BauGB wurde von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, 
von dem Umweltbericht nach § 2a, sowie von der zusammenfassenden 
Erklärung gemäß § 10a BauGB abgesehen. 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung so-
wie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach

1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-
 letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
 Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans 
 und des Flächennutzungsplans
 und
3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä- 
 gungsvorgangs und
4.  nach § 214 Abs. 2a im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler, 

wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung des Be-
bauungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wor-
den sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen 
soll, ist darzulegen. Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 
Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen 
Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene 
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

Pettendorf, den 05.01.2023

gez. Eduard Obermeier
1. Bürgermeister

Bekanntmachung
des Satzungsbeschlusses für den

Bebauungs- und Grünordnungsplan
„Am Auberg“ in Schwetzendorf

Rathaus wieder geöffnet

Auch heuer wird der Landkreis Re-
gensburg wieder kulturelle High-
lights bündeln und in einer Bro-
schüre veröffentlichen. Das Schlag-
wort „Zeitenwende“ soll 2023 als 
roter Faden für die Veranstaltungs-
reihe dienen.
Veranstalterinnen und Veranstalter 
sind dazu aufgerufen, sich mit Kul-
turformaten, etwa Konzerten, Aus-
stellungen oder Theaterstücken, zu 
beteiligen, die sich mit diesem The-
ma auseinandersetzen. Viele Ent-
wicklungen und Ereignisse der ver-
gangenen Jahre haben uns deutlich 
vor Augen geführt: Die Welt verän-
dert sich. Manchmal geschieht es 
scheinbar langsam, manchmal wird 
uns die Veränderung mit einem 
Schlag bewusst. Die Kultur ist ein 
Spiegel davon. Sie baut auf Tradi-
tion und Innovation zugleich auf. 
Sie (er)schafft Bewusstsein für Ge-
schichte und Ideen für die Zukunft. 
Sie zeigt uns den Wandel mit all 
seinen Möglichkeiten, tröstet uns 
mit dem Bekanntem und erstaunt 

uns mit dem Neuem – kurz: Sie hilft 
uns dabei, mit der Zeitenwende 
umzugehen.
Wie üblich kann sich jede Veranstal-
terin und jeder Veranstalter mit 
einem Termin, der sich in diesem 
Themenkomplex bewegt, – gleich-
sam als Visitenkarte – in die Reihe 
einbringen. Eine weitere Vorausset-
zung ist, dass die Veranstaltung im 
Landkreis Regensburg und nach 
Ostern stattfindet sowie mit ihrer 
Qualität potenziell überregionales 
Interesse wecken kann. Bis Februar 
sollten die konkreten Daten fest-
stehen.Auf www.landkreiskultur. 
de, in der Presse, per Newsletter und 
Social Media finden Interessierte 
dann weitere Infos zur Meldung der 
Termine und zu den Materialien, die 
für die Broschüre und Öffentlich-
keitsarbeit benötigt werden. Rück-
fragen unter kulturreferat@ 
landratsamt-regensburg.de oder 
telefonisch unter (09 41) 40 09-687.
Landratsamt
Pressestelle

Kulturprogramm steht unter
 dem Motto „Zeitenwende“
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Der beschließende Bauausschuss 
behandelte in o.g. Sitzung folgende 
Anträge und erteilte folgenden Vor-
haben sein gemeindliches Einver-
nehmen:

- Antrag auf Isolierte Befreiung - 
Bau eines Folienpools auf Fl.Nr. 
68/13, Gemarkung Pettendorf, 
Parzelle 30 im Baugebiet "Auf der 
Höhe" (Sophie-Scholl-Weg, Petten-
dorf)

- Errichtung eines Wohnhauses 
mit Pool auf Fl.Nrn. 1263/15 und 
1263/16, Gemarkung Pettendorf, 
Parzelle 2 in der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes "Am Kirchfeld - 
Lärchenweg" (Lärchenweg, Rei-
fenthal) 

- Teilsanierung des Kindergar-
tens St. Margareta, sowie Umnut-
zung des EG-Altbaus auf Fl.Nr. 41 
Tfl., Gemarkung Pettendorf (Mar-
tin-Klob-Straße, Pettendorf)

- Nachträglicher Ausbau des 
Dachgeschosses mit Einbau von 2 
Dachgauben und 3 Dachliegefens-
ter zur zweiten Wohneinheit auf 
Fl.Nr. 48/38, Gemarkung Petten-
dorf, Parzelle 48 im Baugebiet "Auf 
der Setz" (Thon-Dittmer-Str., Pet-
tendorf)

- Wohnhausanbau auf bestehen-
der Garage auf Fl.Nr. 1429/4, Ge-
markung Pettendorf, Parzelle 8 im 

Baugebiet "Schwetzendorf-Süd-
west" (Aubergstraße, Schwetzen-
dorf)

- Bauvoranfrage auf Bau eines 
Austragshauses auf Fl.Nr. 48/38, 
Gemarkung Pettendorf, Parzelle 48 
im Baugebiet "Auf der Setz" (Thon-
Dittmer-Str, Pettendorf)

Seit geraumer Zeit werden aus 
datenschutzrechtlichen Gründen 
die Ladung zur Sitzung und die Ver-
öffentlichungen in anonymisierter 
Form erstellt, das heißt, es dürfen 
keine Namen von Bauherren mehr 
genannt werden. Wir bitten um Ihr 
Verständnis. Die Wiedergabe der 
Beschlüsse erfolgt nur in verkürz-
ter Form. Detaillierte Informatio-
nen zu den Sachverhalten und Dis-
kussionen, die den Entscheidungen 
des Bauausschusses zu Grunde 
lagen, erhalten Sie im Ratsinforma-
tionssystem der Gemeinde Petten-
dorf, welches auf der Homepage 
www.pettendorf.de zu finden ist.

Die nächsten Sitzungen des Bauaus-
schusses finden, unter der Voraus-
setzung, dass mindestens ein Antrag 
vorliegt, an folgenden Daten statt:

Donnerstag, 16.02.2023
Donnerstag, 16.03.2023

Christian Putz
Bauamt

Termine
= Donnerstag, 2. Februar 2023
 19 Uhr Gemeinderatssitzung
= Dienstag, 7. Februar 2023
 Sozialausschusssitzung
= Dienstag, 14. Februar 2023
 19 Uhr Finanzausschusssitzung
= Donnerstag, 16. Februar 2023
 19 Uhr Bauausschusssitzung

Die Sitzungen von Gemeinderat und Ausschüssen   
sind öffentlich. Sie  finden im Sitzungssaal des 
Rathauses statt.

Beschlüsse des Bauausschusses
vom 15. Dezember 2022

Ehrenamtliches Engagement fällt 
nicht immer auf. Immer aber han-
delt es sich um Menschen, die Ver-
antwortung übernehmen und sich in 
den Dienst des Nächsten stellen. 
Um dieses oft jahre- oder sogar jahr-
zehntelange Engagement zu würdi-
gen, hatte Landrätin Tanja Schwei-
ger zu einer Feierstunde in den gro-
ßen Sitzungssaal des Regensburger 
Landratsamtes eingeladen. Sie 
überreichte in Anwesenheit der je-
weiligen Heimatbürgermeisterin-
nen und -bürgermeister 30 ehren-
amtlich und bürgerschaftlich en-
gagierten Frauen und Männern 
Auszeichnungen für deren Wirken. 
Dabei wurden 15 Feldgeschworene 
für deren 25-, 40- und sogar 50-
jährige Tätigkeit geehrt; zwei Per-
sonen erhielten die Kommunale 
Verdienstmedaille und 12 Personen 
wurden mit der Kommunalen Dank-
urkunde ausgezeichnet. Mit dem 
Ehrenzeichen des Bayerischen Mi-
nisterpräsidenten wurde Eva-Maria 
Löbbering aus Alteglofsheim ge-
ehrt.
Für die Anwesenden sei ihr Einsatz 
selbstverständlich, sie hätten ein 

gutes Organisationstalent und seien 
belastbar. Ihr freiwilliges Handeln 
stärke den sozialen Zusammenhalt, 
fördere das Miteinander der Gene-
rationen und unterstütze den Dialog 
der Gesellschaft. „Ohne dieses 
ehrenamtliche Engagement wäre 
unser Landkreis ein großes Stück 
ärmer. Von Ihrer Leistung bin ich 
sehr beeindruckt, es freut mich, wie 
Sie sich für andere einsetzen und 
von dem, was Sie tun, überzeugt 
sind“, hob Landrätin Tanja Schwei-
ger hervor. Für dieses gelebte 
Engagement sagte die Landrätin ein 
herzliches Vergelt's Gott und bat 
darum, diesen Einsatz zugunsten 
der Bürgerinnen und Bürger fort-
zusetzen. 
Zur Feierstunde waren neben den 
Bürgermeisterinnen und Bürger-
meistern auch die Initiatoren der 
Ehrung sowie auch Familienange-
hörige geladen. Für 40 Jahre im 
Einsatz als Feldgeschworener er-
hielt Joseph Schatz von Landrätin 
Schweiger eine Urkunde überreicht. 
Die kommunale Dankurkunde für 
ihre Arbeit als Gemeinderätin in 
Pielenhofen erhielt Ulrike Kappl. 

Ehrung für Joseph Schatz

Sport- und Schützenvereine aufge-
passt: Die Anträge auf Gewährung 
der  Vere inspauscha le  2023  
(Übungsleiterzuschüsse) müssen 
bis spätestens 1. März 2023 beim 
Landratsamt Regensburg eingegan-
gen sein. Verspätet abgegebene An-
träge können aufgrund der gesetz-
lichen Ausschlussfrist nicht mehr 
berücksichtigt werden.
Zu richten ist der Antrag an das 
Landratsamt Regensburg, Sach-
gebiet S 12, Altmühlstraße 3, 93059 
Regensburg. Beizufügen sind die 
gültigen Übungsleiterlizenzen im 
Original. 
Bei Übungsleiterlizenzen ohne Prä-
gung, bei Ausdrucken der Übungs-
leiterlizenzen, die lediglich digital 
zur Verfügung stehen, oder bei 
Lizenzaufteilung ist die zusätzliche 
Abgabe des Formulars „Erklärung 
zur Einreichung von Lizenzen“ 
zwingend erforderlich. 
Für die Landkreisförderung muss 
kein gesonderter Antrag gestellt 
werden. Grundlagen dieser Förde-

rung bilden die Mitgliedermel-
dungen der jeweiligen Verbände 
und die bei der staatlichen För-
derung berücksichtigten Übungslei-
terlizenzen. 
Die Formulare und weitere Infor-
mationen sind auf der Landkreis-
Homepage abrufbar unter www. 
landkreis-regensburg.de, Bürger-
service - Kommunales -Kommunal-
aufsicht, Abgaben, Zuschüsse - 
Vereinspauschale des Freistaates 
Bayern (Übungsleiterzuschüsse) 
gewähren.
Bei Fragen steht Frau Kronawitter, 
Telefon: (09 41) 40 09-173, E-Mail: 
kommunalaufsicht@landratsamt-
regensburg.de gerne zur Verfü-
gung. Bei persönlicher Abgabe der 
Unterlagen ist eine Terminverein-
barung erforderlich. Um Bearbei-
tungszeiten zu verkürzen, wird um 
Angabe einer E-Mail-Adresse in 
den Antragsunterlagen gebeten.

Landratsamt Regensburg
- Pressestelle - 

Vereinspauschale bis 
1. März beantragen
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Der 8. Jugendfotopreis Oberpfalz 
sucht in diesem Jahr Bilder, die sich 
mit dem Thema #LOVE beschäfti-
gen. Was bedeutet Liebe für dich? – 
zu dieser Frage sind Jugendliche 
und junge Erwachsene aus der 
Oberpfalz zwischen 14 und 26 Jah-
ren eingeladen, ihre Fotografien, 
Fotoserien und Bildreportagen 
einzureichen. Einsendeschluss ist 
der 20. März 2023.
Was bedeutet Liebe für dich? 
- Das Jahresthema „#LOVE“

„Liebe ist das stärkste und vielleicht 
auch das schönste Gefühl, das wir 
empfinden können. Darum laden 
wir junge Kreative ein, uns ihre be-
deutendsten Geschichten zum The-
ma Liebe mit der Fotokamera zu 
erzählen!“, erklärt Dominik Huber 
vom W1 – Zentrum für junge Kultur 
in Regensburg, der zusammen mit 
dem Bezirksjugendring Oberpfalz 
als Veranstalter des Jugendfotoprei-
ses fungiert. Ein weiterer Mitveran-
stalter des diesjährigen Wettbe-
werbs ist das JFF – Institut für 
Medienpädagogik. Unterstützt wird 
der Wettbewerb zudem durch den 
Bezirk Oberpfalz.
„Unter dem Hashtag Love gibt es in 
den sozialen Medien Millionen von 
Bildern. Liebe wird sehr unter-
schiedlich wahrgenommen und löst 
nicht immer nur positive Gefühle 
aus. Liebe fühlt sich für alle anders 
an – und doch ist es ein universelles 
Gefühl, das alle betrifft“,ergänzt 
Katrin Eder, Medienfachberaterin 
für den Bezirk Oberpfalz.
Attraktive Preise zu gewinnen

Zu gewinnen gibt es Geldpreise im 
Wert von 1.950 Euro. Zudem winkt 
die Teilnahme an Fotoworkshops 
mit professionellen Fotografieren-
den und an mehreren Ausstellungen 
in der Oberpfalz. „Der Jugendfoto-
preis Oberpfalz ist eine Initiative 
der Jugendarbeit und keine gewöhn-
licher Fotowettbewerb - Durch den 
Jugendfotopreis erhalten die junge 
Hobbyfotografen:innen auch in die-

sem Jahr eine Bühne für ihr krea-
tives Schaffen, sie können sich mit-
einander messen und bekommen 
Feedback von Profis oder Gleichge-
sinnten.
Viele lernen sich über die Fotografie 
kennen und tauschen sich aus. Wir 
wollen nachhaltig vernetzen und 
fördern! “, erklärt Alexandra Lins, 
Medienfachberaterin für den Bezirk 
Oberpfalz.

Den Mediennachwuchs 
fördern

Der Wettbewerb will die Jugendkul-
tur und den Mediennachwuchs in 
der Region stärken. Beim Jugend-
fotopreis übernehmen Jugendliche 
daher auch einige Aufgaben selbst: 
Sie moderieren, drehen Reels für 
social media und werden in die 
Durchführung in Form einer Junior-
leitung eingebunden.
Die diesjährige Juniorleitung heißt 
Lara Süttner, kommt aus Zeitlarn ist 
19 Jahre alt. Sie begeistert sich nicht 
nur für die Fotografie, sondern auch 
fürs Schreiben - unter anderem beim 
Jugendmagazin "Sowohl als auch" 
und bei "q.rage". Vor allem freut sie 
sich auf die Abschlussveranstaltung 
am 13. Mai 2023 im W1- Zentrum 
für junge Kultur in Regensburg: 
„Ich bin schon sehr auf die vielen 
Fotoworkshops gespannt und freue 
mich, die Menschen hinter den 
eingereichten Bildern kennenzuler-
nen.“
Online einreichen und voten

Alle Bilder können unter www. 
jugendfotopreis-oberpfalz.de ein-
gereicht werden. Die Gewinne-
rinnen und Gewinner werden durch 
eine unabhängige Fachjury be-
stimmt. Aber auch das Publikum 
kann einen Publikumspreis durch 
ein Online-Voting vergeben. Prä-
miert werden die besten Fotografien 
am 13. Mai 2023 im W1 – Zentrum 
für junge Kultur in Regensburg.
Nähere Infos zum Wettbewerb gibt 
es zudem unter www.instagram. 
com/jugendfotopreis_oberpfalz.

Wollen Sie Ihren Garten neu anle-
gen, verändern oder mehr über des-
sen Pflege erfahren? Dann laden wir 
Sie zur Seminarreihe „Anlage, Ge-
staltung und Pflege von Hausgär-
ten“ mit folgenden Themen ein:

Donnerstag, 2. Februar 2023
18.30 – 20 Uhr

Wie soll mein Garten aussehen?
Grundlagen der Planung und Gar-
tengestaltung mit Wegen, Plätzen, 
Fassadenbegrünung u.v.m.
Referentin: Christine Gietl, Fachbe-
ratung für Gartenkultur und Landes-
pflege

Donnerstag, 9. Februar 2023
18.30 – 20 Uhr

Lebendiger Boden – Grundlage 
des Gartens

Hinweise zur Bodenpflege und 
Düngung im Garten.
Referent: Josef Sedlmeier, Fachbe-
ratung für Gartenkultur und Landes-
pflege

Donnerstag, 16. Februar 2023
18.30 – 20 Uhr

Pflanzenvielfalt im Garten
Hinweise zur Verwendung von Bäu-
men, Sträuchern und Stauden zur 
ansprechenden und naturnahen Gar-
tengestaltung.
Referentin: Stefanie Grünauer, 
Fachberatung für Gartenkultur und 
Landespflege 

Donnerstag, 23. Februar 2023
18.30 – 20 Uhr

Gesundes und Leckeres aus 
dem eigenen Garten

Gemüse, Kräuter und Obst erfolg-
reich anbauen und pflegen.
Referent: Torsten Mierswa, Fach-
beratung für Gartenkultur und 
Landespflege

Die Vorträge finden online statt, die 
Teilnahme ist kostenlos. Eine An-
meldung zu den einzelnen Vorträ-
gen ist zwingend erforderlich. Bitte 
teilen Sie uns mit, ob Sie an der 
gesamten Seminarreihe oder nur an 
einem Einzeltermin teilnehmen 
möchten. Anmeldung unter:  
gruene.stunde@lra-regensburg.de

Hinweis:
Der gewohnte Turnus der Grünen 
Stunde – jeweils der letzte Don-
nerstag im Monat von 17 bis 18 Uhr 
– wird ab März 2023 fortgesetzt. 
Der erste Termin wird am 30. März 
2023 stattfinden.
Fragen zur Veranstaltungsreihe 
beantworten: Christine Gietl, Fach-
beratung für Gartenkultur und 
Landespflege, Tel.: 0941 4009-619
Stefanie Grünauer, Fachberatung 
für Gartenkultur und Landespflege, 
Tel.: 0941 4009-792 

Landratsamt Regensburg
- Pressestelle - 

Seminarreihe zur Gestaltung
 und Pflege von Hausgärten

Bei der Straßennamenvergabe in 
Neudorf hat man seinerzeit die Vor-
schlagsliste der Neudorfer Bürger 
und Bürgerinnen berücksichtigt.
So weisen die Straßennamen Au-
weg, Hochweg, Seeweg auf Flurbe-
zeichnungen wie „Auberg“, „In der 

Höh“ oder „Seeholz“ hin.
Birkenweg, Waldweg (Weg in Rich-
tung Wald) sind Phantasienamen 
ebenso die Gartenstraße und der 
Rosenweg.
Hermann Preu
Ortsheimat- und Archivpfleger

Straßennamen 
und ihre Geschichte

Die Straßennamen in Neudorf

#LOVE: Fotowettbewerb
für junge Leute
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Die 

Seite für

Senioren

Sachgebiet 
Senioren und Inklusion sowie das 

Sachgebiet Integration des 
Landkreises Regensburg

Altmühlstraße 3
93059 Regensburg

Kontakt:
Petra Haselbeck        0941/4009-715
(Seniorenbeauftragte)         

Martin Tischler           09493/902434
(Behindertenbeauftragter des 
Landkreises)

Helga Grüner            0941/4009-551
Marion Woller           0941/4009-710

? Nachbarschaftshilfe, Senio-
renbesuchsdienst, 
Pflegeberatung, Tagespflege
Sie erreichen die Nachbarschaftshilfe 
des Seniorenforums sowie den Senio-
renbesuchsdienst telefonisch unter 
(09404) 5204 (Johanna Schönleber) 
oder über die Gemeinde unter (0 94 
09) 86 25-0. 

Die Nachbarschaftshilfe versucht, 
einen Hilfebedarf kurzfristig zu über-
brücken, z.B. in folgenden Bereichen:

- Hilfe rund um Haus und Garten
- kleinere Verrichtungen im Haushalt
- Hilfe beim Schriftverkehr und bei Be-
  hördengängen
- Besorgungen (Lebensmittel, Post …)
- Fahrdienste (z.B. zu Gottesdiensten)
- Hilfe am PC
- Hilfe bei einer kurzfristigen Lücke in 
der Kinderbetreuung

Infos zur Tagespflege und mehr 
finden Sie im Internet: LRA Re-
gensburg – Start – Bürgerservice – 
Senioren & Inklusion – Hilfe & 
Pflegeeinrichtungen.

Das Regina-Filmtheater, Holzgar-
tenstr. 22 in Regensburg lädt am 
Mittwoch, 8. Februar, Donner-
stag, 9. Februar sowie am 
Freitag, 10. Februar   zum “Film-
café am Morgen” ein. Beginn ist um 
10.30 Uhr. Dabei gibt es neben ei-
nem ausgewählten guten Film (Be-
ginn 11 Uhr) auch einen Kaffee oder 
Tee oder ein Glas Sekt sowie eine 
Brezn/Butterbrezl oder leicht süßes 
Gebäck. Der Preis dafür beträgt inkl. 
Eintritt 9,50 Euro. Achtung: Nur 
mit Reservierung unter Telefon 
(09 41) 4 16 25.

Gezeigt wird „Ein Mann namens 
Otto“.  Der Film basiert auf dem 
Buchbesteller «Ein Mann namens 
Ove» von Fredrik Backman und er-

zählt die Geschichte von Otto An-
derson (Tom Hanks), einem Gries-
gram, der nach dem Tod seiner Frau 
keinen Sinn mehr sieht in seinem 
Leben. Otto will diesem bereits ein 
Ende setzen, als eine quirlige junge 
Familie nebenan einzieht und er in 
der schlagfertigen Marisol ein eben-
bürtiges Gegenüber findet. Die neue 
Nachbarin zeigt ihm eine neue 
Lebensanschauung auf, woraus sich 
eine unerwartete Freundschaft ent-
wickelt, die Ottos Welt auf den Kopf 
stellt. „Ein Mann namens Otto“ ist ei-
ne herzerwärmende und witzige Ge-
schichte über Liebe, Verlust und das 
Leben, die beweist, dass Menschen 
auch an den ungewöhnlichsten Or-
ten zusammenfinden können und ei-
nander die Liebe erklärt.

Filmcafé: „Ein Mann namens Otto“



Nordgau-Apotheke im Alex-Center, (0941) 44130 / Arnika-Apotheke, Konrad-Adenauer-Allee 32-36, (0941) 947422
Apotheke am Rennplatz, Franz-von-Taxis-Ring 51, (0941) 379103 / Stadtapotheke, Adolf-Schmetzer-Str. 14, (0941)
5993380Apotheke im Gewerbepark C8, (0941) 448899 / Kepler-Apotheke, Landshuter Str. 20, (0941) 563498
St.-Ägidius-Apoth., Lorenzer 10, Hainsacker, (0941) 85811 / Königsapotheke, Königsstr. 7, (0941) 51571
Apotheke Alte Mälzerei, Galgenbergstraße 25, (0941) 56990027 /Markus-Apotheke, Prüfeninger Str. 109a, Tel. (0941) 36612
Theresien-Apotheke, Kumpfmühler Str. 45, (0941) 90632 / Bären-Apotheke, Weinbergstr. 1, Tel. (0941) 4613764
Lilien-Apotheke,  Lilienthalstr. 58, (0941) 30779635 / Apotheke im BUZ, Viehbacher-Allee 7, Burgweint.  (0941) 20000160
Westend-Apotheke, Hedwigstr. 31-33, Tel. (0941) 206060 / Engel-Apotheke, Tändlergasse 22-24, Tel. (0941) 5674850
Ostentor-Apotheke, Adolf-Schmetzer-Str. 11, (0941) 793609, Oasen-A., Dr. Gessler-Str. 45, (0941) 7059135
Aeskulap-Apotheke, Ziegetsd. Str. 113, (0941) 30785985 / Neue Apotheke, Hildegard-von-Bingen-Str. 1, (0941) 70813100
Adler-Apotheke, Am Bischofshof, Watmarkt 9, (0941) 51554 / Apotheke am real, Hölkeringer Str. 20, Pentling, Tel. (0941) 280640
Arcaden-Apotheke, Friedenstr. 23, (0941) 5862430 / Bonifatius-Apotheke, Schützenheimweg 21, (0941) 33314
Candis-Apotheke, Straubinger Str. 24 (0941) 4629550 / Wolfgang-Apotheke, Kumpfmühler Str. 64, (0941) 90349
Flora-Apotheke, Prüfeninger Str. 7, (0941) 28289 / Brahms-Apotheke, Hermann-Geib-Str. 67, (0941) 72656
Forum-Apotheke, Paracelsusstr. 2, (0941) 705740 / St. Nikolaus-Apotheke, Hölkeringer Str. 9, Pentling (0941) 97897
Albertus-Magnus-Apotheke, Regensburger. 8, Lappersdorf (0941) 6984850 / Easy-Apotheke, Von-Seeckt-Str. 21 (0941) 70813141
Heilica-Apotheke, Hauptstr. 27, Pettendorf, (09409) 861350 / Paracelsus-Apotheke, Theodor-Storm-Str. 3, (0941) 90101 oder 90102
Margareten-Apotheke, Prüfeninger Str. 59, (0941) 21431 / Markt-Apotheke, Regensburger Str. 29, Lappersdorf (0941) 2800480
Arnulf-Apotheke, Ludwigstr. 8, (0941) 595470 / Ahorn-Apotheke, Sudetendeutsche Str. 1c, Tel. (0941) 42885
Stadtpark-Apotheke, Prüfeninger Str. 35, (0941) 296940 /  Johannes-Apotheke, Berliner Str. 18, (0941) 69818800
Apotheke Süd, Theodor-Storm-Str. 18a, (0941) 999828 / Dom-Apotheke, Frauenbergl 2, (0941) 53577 
Aeskulap-Apotheke, im Ärztehaus Günzstraße 1, (0941) 41447 / Apotheke Aktiv im Castra Regina Center, Bahnhofstr. 24, (0941) 585910
St.-Jakobs-Apotheke, Jakobstr. 4, (0941) 58076 / Neukauf-Apotheke, Hornstr. 6, (0941) 76157
Nordgau-Apotheke im Alex-Center, (0941) 44130 / Arnika-Apotheke, Konrad-Adenauer-Allee 32-36, (0941) 947422
Apotheke am Rennplatz, Franz-von-Taxis-Ring 51, (0941) 379103 / Stadtapotheke, Adolf-Schmetzer-Str. 14, (0941) 5993380
Apotheke im Gewerbepark C8, (0941) 448899 / Kepler-Apotheke, Landshuter Str. 20, (0941) 563498
St.-Ägidius-Apoth., Lorenzer 10, Hainsacker, (0941) 85811 / Königsapotheke, Königsstr. 7, (0941) 51571
Apotheke Alte Mälzerei, Galgenbergstraße 25, (0941) 56990027 /Markus-Apotheke, Prüfeninger Str. 109a, Tel. (0941) 36612
Theresien-Apotheke, Kumpfmühler Str. 45, (0941) 90632 / Bären-Apotheke, Weinbergstr. 1, Tel. (0941) 4613764
Lilien-Apotheke,  Lilienthalstr. 58, (0941) 30779635 / Apotheke im BUZ, Viehbacher-Allee 7, Burgweint.  (0941) 20000160
Westend-Apotheke, Hedwigstr. 31-33, Tel. (0941) 206060 / Engel-Apotheke, Tändlergasse 22-24, Tel. (0941) 5674850
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Ärzte in der Gemeinde Pettendorf 112 Notruf 
von Feuerwehr 

und Rettungsdienst

27. Jan.
28. Jan.
29. Jan.
30. Jan.
31. Jan.
01. Feb.
02. Feb.
03. Feb.
04. Feb.
05. Feb.
06. Feb.
07. Feb.
08. Feb.
09. Feb.
10. Feb.
11. Feb.
12. Feb.
13. Feb.
14. Feb.
15. Feb.
16. Feb.
17. Feb.
18. Feb.
19. Feb.
20. Feb.
21. Feb.
22. Feb.
23. Feb. 
24. Feb.
25. Feb.
26. Feb.

Zahnärztin 

Dr. med. dent. Judith Weiß                
Hauptstr. 27, Pettendorf, 
Tel. (09409) 861430

Sprechstunden: 
Mo. 8 - 12 u.  14 - 18.30 Uhr
Di.  7 - 11 Uhr
Mi.  8 - 12 u.  16 - 20 Uhr
Do. 8 - 12 u. 14 - 18 Uhr,
Fr.  8 - 12 Uhr

Tierarzt 

Dr. med. vet. Gilbert Fehle 
Tel. (09404) 4672 
oder (0178) 3733453 
Termine nach Vereinbarung        

Freitag
Samstag
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

Hausarztpraxis Pettendorf

Dr. med. Johannes Schmid 
FA Innere Medizin 
Dr. med Andreas Hochreiter 
FA für Allgemeinmedizin
Schloßstraße 36, Pettendorf
Tel. (09409) 760

Sprechstunden: 
Mo. 8 - 12.30 u. 16 - 18 Uhr 
Di.  8 - 12.30 u. 16 - 18 Uhr   
Mi.  8 - 12.30 u. 16 - 18 Uhr   
Do. 8 - 12.30 u. 16 - 18 Uhr    
Fr.  8 - 12.30 Uhr 
und nach Vereinbarung

28 

Apotheken-Notdienst

Soweit nicht anders angegeben, befinden sich die Apotheken in Regensburg. Der Notdienst beginnt am betreffenden Tag um 8.30 Uhr morgens und endet 
am nächsten Tag ebenfalls um 8.30 Uhr morgens.

Zahnarztpraxis im Ärztehaus

Dr. med. dent. Verena Schneider
Dr. med. dent. Matthias Meier (ang.)              
Schloßstraße 36, Pettendorf, 
Tel. (09409) 7774888

Sprechstunden (ab 15.02.2023): 
Mo. 8 - 12 u.  13 - 19.30 Uhr
Di.  8 - 12 u. 13 - 18 Uhr
Mi.  8 - 14 Uhr
Do. 8 - 12 u. 13 - 19.30 Uhr
Fr.  8 - 12 Uhr
und nach Vereinbarung

110          
Notruf der Polizei

116 117  
Ärztlicher Notdienst 
 (Bei dringenden Fällen 

außerhalb der
Sprechzeiten der Arztpraxen)

(09 41) 94 40  
Zahnärztlicher 

Notdienst

(089) 1 92 40  
Giftnotrufzentrale 

München

Stefanie Neugebauer

Rechtsanwältin

Rechtsgebiete:
- Arbeitsrecht        - Strafrecht
- Arzthaftung-/Medizinrecht  - Verkehrsrecht
- Mietrecht  

Marienstraße 6 - 93186 Pettendorf-Adlersberg   

Telefon:  09404 / 3 00 30 37 - Termine nach Vereinbarung

Internet: www.rechtsanwältin-neugebauer.de

BMW-Ingenieur/Erzieherin 
suchen über uns

 Haus oder Wohnung 
- auch älter - 

im Raum Pettendorf 
zu kaufen oder langfristig 

zu mieten.

Immob. Ilnseher

seit 44 Jahren,
Regensburg/Reinhausen

0941/45768

Der Kleine
Er ist der kleinste von zwölf 

Brüdern
und furchtbar unbeliebt.

Er hält die Tür zu vor dem 
Frühling,

während dem Winter er noch 
Nahrung gibt.

Doch trösten will er uns mit 
Narren,

als wär’n wir nicht das ganze 
Jahr genarrt.

Ich glaube, niemand wird ihn 
missen,

wenn ihn der Frühling flink 
verscharrt.

Hans Retep



Bei einer Wärmebildkamera wird 
die für das menschliche Auge un-
sichtbare Wärmestrahlung mit ver-
schiedenen Farben sichtbar ge-
macht. Auf einem Kamerabild be-
deutet rote Farbe wärmere Wand-
stellen und Blau kältere Bereiche. 
So kann man z.B. an der Innenseite 
einer Haus-Außenwand feststellen, 
wo die Außenhülle schlechter (blau) 
oder besser isoliert ist. 
Vor acht Jahren beschaffte die Bund 
Naturschutz Kreisgruppe eine ei-
gene Wärmebildkamera. Die Ka-
mera wird überwiegend mittels aus-
gebildeter Kameraleute bei den BN-
Ortsgruppen im Landkreis nach An-
forderung eingesetzt. Das Ziel des 
BN ist, Hausbesitzer zu motivieren 
ihre Wohnung energetisch zu sanie-
ren, um wertvolle Energie einzuspa-
ren. Etwa die Hälfte der im privaten 
Bereich benötigten Energie ist Wär-
meenergie. Dieser Anteil ist umso 
größer je älter ein nicht saniertes 
Haus ist. Bei einer energetischen 
Gebäude-Sanierung spart man 
Heizkosten und erreicht eine spür-
bare Verbesserung des Wohnkom-
forts. Und man tut auch etwas drin-
gend Gutes für das Klima. 
Bereits vor neun Jahren hat ein vom 
Gemeinderat eingesetztes Gremium 
von Bürgern über mehrere Monate 
hinweg ein neues Leitbild entwi-
ckelt. Im zurzeit besonders aktuel-
len Kapitel „Klima und Energie“ 
des Leitbildes heißt es: „Unser Ziel 
ist es, bis 2030 eine energetische Sa-
nierung von mindestens 30 Prozent 
unserer Gemeinde im Altbestand zu 

erreichen und damit den Energie-
verbrauch in der gesamten Gemein-
de zu reduzieren.“
Ein Jahr später beschaffte der BN 
die Wärmebildkamera. Jetzt konnte 
jede Bürgerin und jeder Bürger den 
Einsatz der Kamera bei der BN-
Ortsgruppe anfordern. Drei ausge-
bildete Kameraleute des BN haben 
in den zurückliegenden acht Jahren 
über 40 Gebäude überprüft. Zögern 
Sie also nicht, auch Ihr in die Jahre 
gekommenes Haus, das möglicher-
weise eine allgemeine Renovierung 
braucht, auch gleich energetisch auf 
den neuesten Stand zu bringen. Fra-
gen Sie beim Bund Naturschutz. 
Wir sind gerne bereit. 
Zum Altbestand rechnen wir in der 
Regel Gebäude, die 30 Jahre und 
älter sind. Seit dieser Zeit wurden 
die Bauvorschriften Jahr für Jahr 
verbessert, so dass neuere Gebäude 
wärmetechnisch gut isoliert sind. 

Die beste Zeit für eine Überprüfung 
ist natürlich nach Sonnenuntergang 
und wenn es draußen möglichst kalt 
ist. Ein Unterschied von über 20 
Grad zwischen innen und außen ist 
das Mindeste, um zu einem guten 
Ergebnis zu kommen. In der Regel 
erhält der Hauseigentümer 30 bis 50 
Wärmebilder und hat so eine gute 
Grundlage für eine energetische 
Sanierung und eine Beratung durch 
Fachleute. Auf dem Wärmebild 
(Muster siehe oben) kann man auf 

der Skala rechts Farbe und Tempe-
ratur erkennen. Auf einem anderen 
Wärmebild kann die gleiche Farbe 
eine andere Temperatur anzeigen. 
Häuser wärmetechnisch zu verbes-
sern ist natürlich eine Privatange-
legenheit und mit Kosten verbun-
den. Jeder kann sein Haus so be-
lassen, wie er will. Doch die För-
derung einer Gebäudesanierung 
durch den Staat ist absolut attraktiv. 
Man sollte noch bedenken, dass bei 
einer energetischen Sanierung auch 
gleichzeitig Dinge „saniert“ wer-
den, die sowieso einer Reparatur 
bedürfen, zum Beispiel ein in die 
Jahre gekommener Heizkessel.
 Allerdings ist die staatliche För-
derung kompliziert. Deshalb rät der 
Bund Naturschutz sich durch die 
Energieagentur des Landkreises in 
Regensburg, Altmühlstraße 1a 
(0941/29844910) beraten zu lassen.
Bitte besuchen Sie uns auch auf un-
serer Internet-Seite: www. petten-
dorf.bund-naturschutz.de. Hier fin-
den Sie aktuelle Berichte und 
Brennpunkte zur Umwelt in Petten-
dorf, Pielenhofen und Wolfsegg.
                              Rainer Brunner
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Wärmebildkamera: Jetzt Häuser überprüfen  

Bund Naturschutz

Umwelt

Weinbergstraße 28a / 93186 Pettendorf

Tel.: 09409  7773630
Mobil: 0176 22812457

E-Mail: info@tassilounger.de
Web: www.praxis-tassilounger.de
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Beim FC Pielenhofen-Adlersberg 
werden fortlaufend die Weichen für 
die Zukunft gestellt. Nicht nur rein 
sportlich läuft beim FC vieles in die 
richtige Richtung, auch hinter den 
Kulissen wird fleißig an den Struk-
turen des Vereins gearbeitet, insbe-
sondere an der Infrastruktur. Denn 
am beziehungsweise um das Ver-
einsgelände und Sportheim in Pie-
lenhofen, der aktuellen Heimspiel-
stätte des FC, wurden in den letzten 
Monaten diverse Neuerungen und 
Upgrades vorgenommen.

Noch bessere Akustik dank 
neuer Lautsprecheranlage

Im Herbst/Winter 2022 wurde eine 
neue Lautsprecheranlage gekauft, 
um den Besucherinnen und Besuch-
ern bei den Heimspielen der Naab-
kicker eine (noch) bessere Klang-
qualität von Durchsagen und Musik 
bieten zu können. Nachdem die 
Tests der neuen Soundboxen, die 
von Constantin Leitner und Klaus 
Völkl angeschafft und durchgeführt 
wurden, erfolgreich verlaufen sind, 
wird die Anlage in den nächsten 
Wochen in Betrieb genommen, um 
pünktlich zum Rückrundenstart En-
de März betriebsbereit zu sein.

Noch bessere Optik dank
 neuer Tore

Bereits seit Sommer 2022 sind am 
Sportplatz Pielenhofen neue Tore 
samt neuer, blau-weißer Tornetze 
installiert. Besonders die moderne 
Bauweise mit freier Netzaufhän-
gung, also "aufgespannten" Tornet-
zen, ist optisch ein echter Hingu-
cker. Um eine lange Verwendbarkeit 
des neuen Equipments sicherzustel-

len, wurden bei schweißtreibenden 
Temperaturen durch fleißige Helfer 
zusätzliche Bodenhülsen am Rande 
des Hauptplatzes versenkt, damit 
die Torgestänge zwischen den 
Heimspielen schonend aufbewahrt 
werden können. Finanziert wurden 
die Tore dabei durch Sponsoren-
gelder von der Sparkasse Regens-
burg, von Jura Automobile / 
Michael Achhammer und von 
Elektro Weigl. An dieser Stelle 
nochmals ein herzliches Danke-
schön!

Und sonst?
Auch bei vielen weiteren Themen 
tut sich was: Für die kommende 
Rückrunde der Saison 2022/2023 in 
der Kreisliga 2, in der der FC mo-
mentan auf Tabellenplatz eins steht, 
wurden 20 neue Trainingsbälle an-
geschafft, um den Spielern in jeder 
Trainingseinheit optimale Voraus-
setzungen bei den Spielgeräten bie-

ten zu können. Auch für die beweg-
lichen Trainingstore in Pielenhofen 
wurden neue Tornetze gekauft, da 
die bisherigen Netze teilweise arg 
überbeansprucht waren. In der 
"staaden" Zeit zwischen den Jahren 
haben sich zudem 15 Freiwillige im 
Vereinsheim Pielenhofen für einen 
Reinigungstag eingefunden, um das 
Sportheim von allerlei unschönen 
Verunreinigungen zu befreien - 
auch hierfür möchte der Verein allen 
Helfern ein großes Dankeschön 
sagen! Darüber hinaus ist die Ver-
einsführung um Herbert Maier mit 
viel Ehrgeiz und Know-How dabei, 
weitere spannende Projekte rund 
um den FC voranzutreiben, um auch 
zukünftigen Generationen von Fuß-
ballerinnen und Fußballern ein 
attraktives und erfolgsversprechen-
des Umfeld garantieren zu können.
                         
             Florian Biersack

Es bewegt sich was beim FC 

FC Pielenhofen-Adlersberg 

Der Plätzchenverkauf der Klein-
feldjugend des FC Pielenhofen-Ad-
lersberg wurde nach Anlaufschwie-
rigkeiten zum vollen Erfolg. 
Lief der Verkauf der süßen Speziali-
täten am Pielenhofener Weihnachts-
markt noch eher schleppend, so 
konnten schon zwei Wochen später 
auf dem Parkplatz des PettenDorfla-
dens alle übrigen Päckchen an den 
Mann bzw. an die Frau gebracht 
werden. 
Insgesamt 42 Kilogramm (!!!) 
wurden von den fleißigen Müttern 
der Jugendspieler gebacken. Die 
Trainer und Trainerinnen staunten 
nicht schlecht über diese großartige 
Resonanz.
Einen herzlichen Dank an alle 
Helferinnen und Helfer, aber auch 
an die sehr netten Kunden, die es 
uns nicht allzu schwer machten, sie 
von unseren Plätzchen zu überzeu-
gen.                     Florian Metzger

Plätzchen
als Geldspritze 
für die JugendDie neuen Tore erstrahlen nun in den Vereinsfarben.
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Schützenverein Tell Adlersberg

Bei den „Tell“-Schützen Adlersberg 
konnte endlich wieder eine Jahres-
hauptversammlung mit der Ehrung 
langjähriger Mitglieder und Kö-
nigsproklamation durchgeführt 
werden. Während das End- und 
Königsschießen 2020 selbst noch 
ordnungsgemäß durchgeführt wer-
den konnte, brachte Corona unmit-
telbar danach sämtliche Aktivitäten 
zum Erliegen. Bedingt durch die 
Corona-Auflagen, die immer noch 
keinen regulären Schießbetrieb zu-
lassen, sowie diverser Krankheits- 
und Todesfälle im Verein, konnte 
Schützenmeisterin Sonja Bauer erst 
jetzt ihre Schützenfamilie wieder 
um sich laden. 
Im Rahmen der Jahresversammlung 
wurden mehrere Mitglieder für ihre 
langjährige Vereinszugehörigkeit 
geehrt. Seit 15 Jahren ist Katharina 
Pirzer und seit 30 Jahren sind Ste-
phan Fehle sowie Sascha Schorisch 
dem Verein treu. Für 40 Jahre konn-
ten Helmut Pirzer, Klaus Schmalz-
bauer, Alois Bink, Karl Strobl und 
Erich Rapf geehrt werden. Für 50 
Jahre Mitgliedschaft wurden Anton 
Fischer und Walter Forstner ausge-

zeichnet und zugleich auch zu neu-
en Ehrenmitgliedern ernannt. Sa-
genhafte 70 Jahre gehört Annemie 
Lutz den Tell Schützen an.  Leider 
waren nicht alle zu Ehrenden an-
wesend.
Höhepunkt des Abends war dann 
die ausstehende Proklamation der 
neuen Titelträger. Jugendkönig 
2020 wurde Marco Mazzaglia, 
Schützenliesl Annemarie Falter-
meier und Schützenkönig Hubert 
Grundei vor Adolf Graml. 
Überschattet wurde die Jahres-

hauptversammlung aber von der 
ungewissen Zukunft der „Tell“-
Schützen. Sonja Bauer hatte schon 
in der Einladung darauf hinge-
wiesen, dass Neuwahlen durch-
zuführen sind. Sollten diese keine 
neue Vorstandschaft ergeben, steht 
die Auflösung des Schützenvereins 
als Alternative im Raum. 
Durch die Anwesenden wurden 
reklamiert, das man einen Verein 
mit 112-jähriger Tradition und 
gelungenem Gründungsfest plus 
Standartenweihe nicht einfach 

sterben lassen könne. Die Vorstand-
schaft hat sich nach Meinung im 
Vorfeld nicht ausreichend um eine 
Lösung bemüht. Aus diesem Grund 
erklärten sich mehrere Mitglieder 
spontan bereit, zusammen mit der 
Vorstandschaft noch einmal in 
Klausur zu gehen und eine Lösung 
für den Erhalt des Vereins zu finden.

Hubert Grundei

Traditionsverein droht die Auflösung

...fürs Vaterland - mit dieser 
Absicht fanden sich am 18. De-
zember 1910 eine Anzahl junger 
Burschen und Männer in der 
Brauerei Prößl in Adlersberg ein 
um den „Schützenverein Tell von 
Adlersberg und Umgebung“ zu 
gründen. Doch nicht Mitglieder 
waren notwendig, sondern auch 
ein gewisses Startkapital. Nach 
„längerer Beratung“ wurden acht 
spendable Bürger gefunden, die 
dem jungen Verein 55 Reichsmark 
zum Kauf eines Zimmerstutzens 
zur Verfügung stellten. 

Die frisch gekürten Majestäten Üb Aug und Hand...
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Aus dem Leben der Pfarrgemeinde

Kommunionkerzen basteln 

 

In der ganzen Gemeinde haben sich 
Gruppen von Kommunionkindern 
mit Eltern zusammengefunden, die 
sich monatlich bei einer Tisch-
mutter/einem Tischvater treffen. 
Auf dem Programm des allerersten 
Treffens stand, die Kommunion-
kerzen zu gestalten. Zuerst wurden 
die Kinder gefragt, wie sie sich 
fühlen, wenn eine Kerze angezün-
det wird. „Warm“, „kuschelig“, „ich 
fühle mich wie neugeboren“ –  die 
Kinder machten sich ihre Ge-
danken. Wird die Kerze das erste 
Mal an der Kommunion am 14. Mai 
2023 entzündet, steht dieses Anzün-
den als Symbol für die erneute 
Bestätigung des Taufgelübdes. „Ich 

gehe mit Gott durch die Welt“ oder 
getreu dem diesjährigen Motto 
„Geborgen in Gottes Hand“ - an das 
soll die Kommunionkerze die Kin-
der ein Leben lang erinnern. Aber 
erst musste überlegt werden, wie die 
Kerze aussehen soll. Manche 
Kinder hatten Skizzen und Scha-
blonen dabei und eine schon eine 
ganz genaue Vorstellung. Andere 
arbeiteten einfach darauf los. Egal 
wie die Herangehensweise war, es 
entstanden wunderschöne, indivi-
duelle Kerzen, so vielseitig, wie die 
Kinder sind. Das Treffen war ein 
voller Erfolg. Meine Tochter fragte 
mich danach: „Machen wir das mal 
wieder Mama?“  Nina Guttenberger

Am Silvesterabend 2022 wurde in 
der Pfarrkirche in Pielenhofen der 
Jahresabschlussgottesdienst für die 
Pfarreien Pielenhofen und Petten-
dorf gefeiert. 
Erstmals stimmte das Klarinetten-
ensemble des Jugendblasorchesters 
Pettendorf unter der Leitung von 
Gelsomino Rocco mit einer „viertel 
musikalischen Stunde“ auf den Got-
tesdienst zum Jahressschluss ein 
und begleitete diesen auch musika-
lisch. Zum Ausklang erfreuten die 
Musiker die Gottesdienstbesucher 
mit einigen heiteren Stücken und 
sorgten so für einen gelungenen 
Übergang in den weiteren Silvester-
abend. Wir freuen uns schon auf ein 
Wiederhören beim Kirchenkonzert 

des Jugendblasorchesters Petten-
dorf, welches am 29. April 2022 
ebenfalls in der Klosterkirche in 
Pielenhofen stattfinden wird.
Die liturgische Gestaltung des Jah-
resschlussgottesdiensten lag zu-
sammen mit Pfarrer Pabst beim 
Sachausschuss Liturgie. Anhand 
der Symbole Stern, Kreuz, Brot und 
Herz waren die Gottesdienstbe-
sucher eingeladen, selbst auf ihr 
Jahr 2022 zurück und auf das begin-
nende Jahr 2023 voraus zu blicken.
Mit einem Segensspruch aus dem 
Werk der im vergangenen Jahr ver-
storbenen Monika Röttger wurden 
die Pfarreiangehörigen entlassen.
Gottes Segen für alle Menschen in 
unseren Pfarreien.

Klarinetten zum Ausklang
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Aus dem Schulleben

Liebe Eltern der Schulanfänger 
2023, ich lade Sie herzlich zu einer 
Informationsveranstaltung zur 
Schulfähigkeit eines Abc-Schüt-
zen am

 Mittwoch, 01.02.2023 
um 19.00 Uhr

in der Aula der Schule 
Pettendorf/Pielenhofen

mit folgenden Referenten ein. 

Diese Referenten sind:
! Laura Hubert, Lehrerin
!  Eva Würzberger, Lehrerin
! Michael Stadlbauer, Elternbei-
 ratsvorsitzender
!  Laura Mawick, Hort
! Manuela Zimmermann, Mittags-
 betreuung

Wenn Ihr Kind am 30.09.2023 sechs 

Jahre alt sein wird, ist es bei der 
Schuleinschreibung an der Spren-
gelschule anzumelden.

Kinder, die zwischen dem 01.10. 
2023 und 31.12.2023 sechs Jahre alt 
werden, können auf Antrag regulär 
eingeschult werden. 
Die Schuleinschreibung findet vo-
raussichtlich am 15. März 2022 
nachmittags von 13.30 Uhr –  16.30 
Uhr statt. Die genaue Uhrzeit wird 
noch bekanntgegeben.
Im Juli wird ein weiterer Eltern-
abend stattfinden, an dem Sie Ein-
zelheiten über das benötigte Mate-
rial und den Schulweg erfahren 
werden. Dazu erhalten Sie eine 
gesonderte Einladung.

Über Ihr zahlreiches Erscheinen 
würde ich mich freuen.
           Martina  Aschenbrenner
                                     Rektorin

Infoveranstaltung
 zur Schulfähigkeit

Nachruf

Wir trauern um unser Gründungsmitglied 

Rudolf Lohr

Durch seinen unermüdlichen Einsatz als
1. Kassier, welches Amt er viele Jahre inne 

hatte, war er eine tragende Säule des 
Anglerclubs Pettendorf.

Bis zuletzt stand er dem Verein mit 
                                  Rat und Tat zur Verfügung.

Rudi, wir werden dich stets in bester Erinnerung behalten.
Petri Dank

Im Namen des Anglerclubs Pettendorf
Rupert Eller, 1. Vorsitzender

Wohngeldreform: 
Mehr Antragsberechtigte

Etwa zwei Millionen Haushalte ha-
ben seit 1. Januar 2023 bundesweit 
Anspruch auf das neue Wohngeld 
Plus. Insbesondere Haushalte mit 
geringem Einkommen, die bisher 
keinen Anspruch auf Bezuschus-
sung ihrer Wohnkosten hatten, 
sollen angesichts stetig steigender 
Wohn- und Energiekosten durch die 

Wohngeldreform entlastet werden. 
Erstmals enthält das Wohngeld auch 
eine dauerhafte Heizkostenkompo-
nente. Antragsunterlagen sowie 
weiterführende Links sind auf der 
Homepage des Landratsamtes zu 
finden: https://www.landkreis-
regensburg.de/buergerservice/sozia
les/wohngeld/. 

Anmeldungen

noch m
öglich!

https://www.landkreis-regensburg.de/buergerservice/soziales/wohngeld/
https://www.landkreis-regensburg.de/buergerservice/soziales/wohngeld/
https://www.landkreis-regensburg.de/buergerservice/soziales/wohngeld/
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Pettendorf aktuell Vereine

Dank einer Spende der Gemeinde 
Pettendorf und mit Hilfe vieler Ver-
einsmitglieder konnte unser Verein 
das Ziel "Errichtung einer Mini-
ramp" erfolgreich umsetzen. Nun 
erstrahlt in hellem Glanz unsere 
neue Baby Miniramp der Firma 
IOU Ramps, umrahmt von einer 

240m  großen Fläche die mit Geh-
wegplatten in Eigenregie belegt wur-
de. Aber nun mal ganz von vorn:
Begonnen hatte das Projekt im Jahr 
2020. Bei einer gediegenen Skate-
session fasste die Abteilung Skaten 
den Wunsch eine Miniramp zu 
errichten. In Absprache mit dem Ver-
einsausschuss wurde auch bald ein 
geeignetes Terrain dafür gefunden: 
eine Brachfläche mit Wildwuchs 
direkt angrenzend zum Skatepark. 
Kurzerhand kümmerten sich Her-
bert Maier und Konrad Hanwalter 
zu Beginn des Jahres 2021 um die 
nötigen Handarbeiten. Einmal von 
Geäst bereinigt war der neue Platz 
frei, um mit den Aushubarbeiten zu 
beginnen. Diese erstreckten sich 
über den halben Sommer. Nachdem 
der Aushub entfernt war, zauberte 
Konrad mit viel Geschick über das 
restliche Jahr hinweg immer wieder 

neue Füllungen aus dem Ärmel. 
Diese bestanden aus großen Stei-
nen, Schotter, Frostschutz und von 
Monat zu Monat wurde das Loch 
kleiner.
Ende 2021 war die Fläche dann so-
weit fertig, dass man darüber nach-
denken konnte, eine Rampe darauf 
zu stellen. Mit viel Geschick bekam 
ich es hin, einen Termin zur Aufstel-
lung der Rampe noch vor dem Ska-
teboard Contest zu ergattern. Mitte 
Juli 2022 erhielt ich endlich den 
heiß ersehnten Fundamentplan von 
Schützi (IOU-Ramps) und wir konn-
ten mit den Vorbereitungen begin-
nen. Konrad übernahm die Vorar-
beit und wies uns geschickt in die 
einzelnen Arbeitsschritte ein. Am 
Ende des Tages hatten wir 28 Fun-
damentpunkte gesetzt. Vielen Dank 

an Constantin Heim, Deniz Liebl 
und Rainer Klumpp für die super 
Hilfe die sie dort geleistet haben.
Die Woche vor dem Skateboard  
Contest war es schließlich soweit. 
Ingo kam mit der neuen Rampe von 
IOU als Bausatz auf dem Hänger.  
Froh, es nun doch noch vor dem 
Event hinzubekommen, ging es so-
fort an die Montage der Rampe. Ge-
meinsam war das kein Problem und 
schon vor Ende des Tages war das 
Werk getan. 
Am Tag vor dem Contest hatte uns 
der TÜV bei einem kurzfristig anbe-
raumten Termin noch 4 Hausaufga-
ben mit auf den Weg gegeben:     
Unzulässiger Strauchwuchs im 
Sicherheitsbereich, unzulässige Fall-
höhe, unzulässiger Fallschutz und 
unzulässiger Übergang zum Skate-

park.
Der Punkt Strauchwuchs war 
schnell behoben und der Einwei-
hung am Skateboard Contest stand 
somit nichts im Wege.
Das Thema Fallhöhe hatten wir kurz 
darauf mit zwei Geländern gelöst 
und für den Fallschutz wurden ver-
schiedene Möglichkeiten in Be-
tracht gezogen. Mathias Drexler hat 
sich maßgeblich bei der weiteren 
Planung des Fallschutz eingebracht 
und war eine große Hilfe. Dank ihm 
konnten wir die Gehwegplatten in 
Rekordtempo einbauen und den 
Punkt Fallschutz damit noch Ende 
2022 abhaken. Kurz nach Neujahr 
wurde der Übergang zum Skatepark 
in einer letzten Aktion von Sebasti-
an Stelbrink geformt, sodass es nun 
vollbracht ist.
Die Arbeiten wurden in der ersten 
Woche des Jahres 2023 final abge-
schlossen und die Abteilung Skaten 
freut sich riesig über die neue Errun-
genschaft. Das Beste an unserem 
Projekt ist jedoch die Erkenntnis, 
dass es nicht das letzte war. Ich freue 
mich schon auf das nächste.

              Markus Plobner

Skateabteilung freut sich über neue Miniramp

Das Hatha-Yoga ist sanft fließend, für alle Altersgruppen geeignet und setzt den 
Fokus auf bewusste Bewegung, Atmung und Entspannung. Es werden sowohl 
sanfte Yang-Haltungen, als auch Yin-Haltungen durchgeführt. Die Kurse sind bei 
der ZPP zertifiziert, d.h. Teilnehmer erhalten 2 mal jährlich einen Zuschuss der ge-
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